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ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet
nördlich der Enneper Straße- Zwieback Brandt –

a) Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1 BauGB

Beratungsfolge:
04.10.2017 Stadtentwicklungsausschuss
05.10.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
zu a):
Der Rat der Stadt Hagen hat die vorgebrachten Stellungnahmen (inklusive der nach 
Versand der Drucksache Nr. 0674/2017 eingegangenen Ergänzungen) eingehend 
geprüft und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
abgewogen. Er beschließt das Abwägungsergebnis entsprechend den Vorschlägen 
in der Vorlage.
zu b):
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße- Zwieback 
Brandt - gemäß § 10 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
als Satzung. Die Begründung vom 15.09.2017 ersetzt die bisherige Begründung  
und wird dem Bebauungsplan beigefügt.

Nächster Verfahrensschritt:
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.
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Kurzfassung

1. Beschlussfassung zu den im Rahmen der Planoffenlagen eingegangenen 
Anregungen.

2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Begründung

Im Nachgang zur 4. Offenlage wurden von Bürgern Einwendungen zu bereits 
vorliegenden Gutachten (Themen Einzelhandel, Lärm, Störfallbetrieb) vorgebracht. 
Neue Gesichtspunkte wurden dabei nicht vorgetragen. Die Ersteller der Gutachten 
haben deshalb kurzfristig zu den Gutachten ergänzende Stellungnahmen 
eingereicht, die erst nach Versand der Vorlage 674-1/2017 bei der Verwaltung 
eingingen. Die Stellungnahmen werden in dieser Vorlage aufgeführt und die 
Ergebnisse in den Abwägungsvorschlägen berücksichtigt.

1. Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit zur vierten Offenlage vom 
14.08.2017 bis 14.09.2017 einschließlich

Nr. Einwender vierte
Offenlage
Schreiben 
vom

Stichpunktartige Inhalte der Stellungnahmen/Einwendungen

1 Bürger 1, ver-
treten durch die 
Rechtsanwalts-
kanzlei 
Baumeister

14.09.2017 Verfahrensfehler:

Verschleierung der Ergänzung der Unterlagen

Unvollständigkeit der umweltbezogenen Stellungnahmen

fehlende Untersuchung zur planbedingten Steigerung des Ver-
kehrslärms

Einzelhandelsfragen

2 Bürger 2, vertr. 
durch das 
Rechtsanwalts-
büro Orth Kluth

14.09.2017 Nach wie vor Bedenken analog den Schreiben aus der 1., 2. und 
3. Offenlage

3 Bürger 3, vertr. 
durch das 
Rechtsanwalts-
büro BRANDI

14.09.2017 Hinweis auf das Aufrechterhalten der im Rahmen der Offenlagen 
vorgebrachten Einwendungen 

2. Bestandteile der Vorlage

 Übersichtsplan zum Geltungsbereich 
 Kopien der Einwendungen 1 - 3
 Kopien der eingegangenen ergänzenden Stellungnahmen (Anlagen 1a,1b, 2a, 

2b) zur Abwägung 
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3. Anlagen zur Vorlage

 Geräusch-Immissionsgutachten vom Ingenieurbüro für Akustik und 
Lärmimmissionsschutz und ergänzende Stellungnahmen vom 10.01.2017,vom 
03.08.2017 und vom 25.09.2017

 Überschlägige Auswirkungsanalyse (GFK) und Nachtrag vom 12.09.2017
 BBE Stellungnahme zu o.g. Analyse und zu o.g Nachtrag vom 22.09.2017
 Störfallbetrieb (Gutachten DEKRA vom 31.05.2017) und Ergänzung vom 

21.09.2017

Diese Unterlagen wurden zur Erstellung der Begründung ausgewertet und können im 
Verwaltungssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und als Original in der 
jeweiligen Sitzung eingesehen werden. 

4. Abwägungstabelle/Stellungnahme der Verwaltung

Nr Anregung Stellungnahme/Abwägungsvorschläge

1 Bürger 1, vertreten durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Bau-
meister, 14.09.2017 

Verschleierung der Ergänz-
ung der Unterlagen

Unvollständigkeit der umwelt-
bezogenen Stellungnahmen

Fehlende Untersuchung des 
Verkehrslärms auf der 
Enneper Straße
.

Einzelhandelsfragen:
Verwendete Daten und deren 
Bewertung

Nachnutzung der Altstandorte

Grundsätze des 
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes

Zu den aufgeführten Punkten wird in der Drucksachen-Nr. 0674/2017
ausführlich Stellung genommen (Kapitel 9, Seite 25-26)

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Das Ing.-Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz als Ersteller des 
betreffenden Gutachtens hat mit Datum vom 25.09.2017 zu den 
Einwendungen Stellung genommen. Demnach ist nach dem Verfahren der 
TA-Lärm eine weitere Betrachtung des Verkehrslärms nicht erforderlich. 

Ein Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen ist gem. 
Verkehrslärmverordnung ebenfalls nicht gegeben, weil die Voraus-
setzungen dafür nicht vorliegen. Es wird der Hinweis gegeben, dass durch 
den Umbau der Kreuzung Enneper Straße/Vogelsanger Straße zum 
Kreisverkehr die in der Einwendung erwähnte Ampelanlage nicht mehr 
vorhanden ist.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Das Gutachterbüro BBE hat mit Datum vom 22.09.2017 eine 
Stellungnahme zu dem Schreiben des Einwenders abgegeben. Da es 
sich im Wesentlichen um bereits vorgebrachte Argumente im Rahmen 
der 1. Offenlage handelt (siehe Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9, 
Seite 19 – 23) hat die Verwaltung dazu Stellungnahmen abgegeben.

Zusammenfassend kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass durch die 
erneute Stellungnahme( September 2017) der GFK im Zusammenhang mit 
der 4. Offenlage die Ergebnisse ihres eigenen Gutachtens von dem 
Gutachten der GFK nicht widerlegt werden.
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Dem schließt sich die Verwaltung an.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

2 Bürger 2, vertreten durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Orth 
Kluth, Schreiben vom 
14.09.2017

Vollumfängliche 
Berücksichtigung aller 
bisherigen Einwände

Keine Berücksichtigung der 
planerischen Störfallvorsorge

Bedenken gegen das 
Gutachten (DEKRA) im 
Hinblick auf 
Methodik/Literaturquellen

Wirtschaftliche Interessen

Es wurden bisher alle von dem Einwender im Verfahren geäußerten 
Anregungen berücksichtigt.
Siehe Drucksachen-Nr. 0674/2017 Kapitel 9, Seite 27 - 32 : Abwägung 
zu den Schreiben vom 14.12.2016, 13.04.2017 und 31.07.2017.

Das Gutachten der DEKRA Automobil GMBH vom 31.05.2017 kommt zu 
dem Ergebnis, dass ein Abstandswert für den Störfall nicht zu ermitteln ist.

Trotzdem wurde aus Gründen der Rücksichtnahme in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Festsetzung aufgenommen, dass 
der dauerhafte  Aufenthalt innerhalb der privaten Grünfläche nicht zulässig 
ist. Die öffentliche Grünfläche ist aufgrund der vorgesehenen 
Uferbepflanzung mit Gehölzen nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeignet. 
Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde die Anordnung von 
Freiflächen und bebauten Flächen auf dem Grundstück so gewählt, dass 
sich der Abstand zwischen dem Störfallbetrieb und den geplanten 
Gebäuden vergrößert. Bei der Werkstatthalle und den Einzel-
handelsbetrieben wird auf große Fensterflächen in Richtung 
Betriebsbereich verzichtet. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird sichergestellt, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen hervorgerufene 
Auswirkungen so weit wie möglich vermieden werden.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Gutachter hat mit Schreiben vom 21.09.2017 zu den Bedenken 
Stellung genommen und die Bedenken nachvollziehbar ausräumen 
können. Aus Sicht des Gutachters ergeben sich durch die Eingabe der RA 
Orth und Kluth keine neuen Anforderungen.

Die am 28.07.2017 eingegangene Stellungnahme der Bezirksregierung 
Arnsberg (Dezernat 53- Immissionsschutz-) bestätigt, trotz formaler 
Mängel, das Ergebnis des Gutachtens, welchem sich die Verwaltung 
fachlich vollumfänglich anschließt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Durch die vorliegenden Gutachten und aufgrund der Stellungnahme der 
Bezirksregierung Arnsberg wurde deutlich, dass vorhandene und ggf. 
künftige Einschränkungen nicht anzunehmen sind. Aufgrund des bereits 
heute einzuhaltenden Gebots der Rücksichtnahme auf schutzbedürftige 
Bebauung in der Nachbarschaft dürften Einschränkungen für den 
Störfallbetrieb nicht zu besorgen sein. Durch den vorliegenden 
Bebauungsplan Nr. 3/14 werden keine negativen wirtschaftlichen 
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Finanzielle Auswirkungen

(

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister)

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter

Lärm

Auswirkungen ausgelöst.  

Der Anregung wird nicht gefolgt

Im vorgelegten Gutachten wurde dargelegt, dass zum einen die durch die 
geplanten Nutzungen zu erwartenden Geräuschimmissionen untersucht 
und zum anderen die von der Verzinkerei in zulässigem Masse ver-
ursachten Geräuschemissionen betrachtet wurden. Es konnte 
nachvollziehbar dargestellt werden, dass hinsichtlich des Geräusch-
Immissionsschutzes keine neu bildenden Konflikte zu erwarten sind ( siehe 
Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9, Seite 28 – 32).

Das Ing.-Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz als Ersteller des 
betreffenden Gutachtens hat mit Datum vom 25.09.2017 zu der 
Einwendung Stellung genommen. Er verweist auf die ergänzende 
Stellungnahme vom 10.01.2017, was die Büronutzungen innerhalb der 
geplanten Einzelhandelsmärkte anbelangt (keine schutzwürdige Nutzung)
Das geplante Gesundheitszentrum einschließlich der geplanten 
Wohnungen stellen keine heranrückende, schutzbedürftige Nutzung dar.

Auch diese dritte Begutachtung ergibt somit keine anderslautenden 
Erkenntnisse.

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

3 Bürger 3 vertreten durch die 
Rechtsanwaltskanzlei 
BRANDI, 14.09.2017 

Das Schreiben enthält keine neuen Gesichtspunkte. Es wird daher auf die 
bisherigen Abwägungsvorschläge zu dem Schreiben vom 11.11.2016  
verwiesen (Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9, Seite 32-34).
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Überschlägige Auswirkungsanalyse 

Kunde: Gemeinnützige Wohnstättengenossenschaft Hagen e.G.,  
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Disclaimer 
Es wird darauf hingewiesen, dass die GfK GeoMarketing GmbH für die Angaben in diesem Gutachten nur der 
Gemeinnützige Wohnstättengenossenschaft Hagen e.G., Hagen, gegenüber im Rahmen der vereinbarten 
Bedingungen haftet. Das Gutachten enthält gutachterliche Einschätzungen und wissenschaftlich fundierte 
Prognosen. Für jede Prognose gilt naturgemäß, dass deren Eintreten nicht garantiert werden kann. Dritten 
gegenüber wird die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dem Gutachten enthaltenen 
Informationen (u.a. Datenerhebung und Auswertung) ausdrücklich ausgeschlossen. 
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0 Auftrag, Aufgabenstellung, Methodische 
Vorgehensweise  

Die Gemeinnützige Wohnstättengenossenschaft Hagen e.G. (GWG) 
befasst sich zz. mit der Umstrukturierung des Haspe-Centers in Hagen-
Haspe. In diesem Kontext sind die aktuellen Entwicklungen auf dem 
ehemaligen Brandt-Areal im Stadtteil Hagen-Westerbauer aufgrund der 
geringen Entfernung zu berücksichtigen. Die derzeitigen Planungen am 
Standort sehen die Realisierung eines Nahversorgungszentrums mit 
folgendem Besatz vor: 

� Vollsortimenter Rewe mit rund 1.800 m² Verkaufsfläche 
� Getränkemarkt mit rund 600 m² Verkaufsfläche 
� Discounter Aldi mit rund 1.200 m² Verkaufsfläche 
� Drogeriemarkt mit rund 600 m² Verkaufsfläche  
� EG Shops mit insgesamt rund 300 m² Verkaufsfläche. 

Im aktuell gültigen Einzelhandelskonzept der Stadt Hagen (CIMA, De-
zember 2015) wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gegen die 
Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzel-
handel zum LEP NRW) verstößt, da dieser derzeit nicht als Allgemeiner 
Siedlungsbereich ausgewiesen ist. Ein entsprechendes Verfahren zur 
Anpassung des Regionalplanes ist auf Grundlage einer ersten Auswir-
kungsanalyse der BBE (06/2014; zum ursprünglichen Konzept) einge-
leitet worden. 
Erwähnenswert ist hierbei, dass es sich bei den maßgeblichen Anbietern 
im Nahversorgungszentrum im periodischen Bedarfsbereich um Verlage-
rungen handelt. In einem städtebaulichen Vertrag wurde diesbezüglich 
vereinbart, dass im Fall einer Nachnutzung der Altflächen jeweils aus-
schließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente im Kern realisiert werden 
dürften. Der Aspekt der perspektivischen Nachnutzung der Altstandorte 
der Lebensmittelanbieter wurde auch in der Auswirkungsanalyse der 
BBE vom Mai 2016 nicht berücksichtigt. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen sowie eine politische Diskus-
sion bzw. eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorhaben auf dem 
Brandt-Areal herbeizuführen, wünscht die GWG Hagen eine überschlä-
gige Analyse der ggf. zu erwartenden ökonomischen und städtebaulichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf dem Brandt-Areal inkl. der prospek-
tiven Nachnutzungen an den Altstandorten der zu verlagernden Lebens-
mittelanbieter. 

Bereits im März 2016 beauftragte die GWG die GfK GeoMarketing 
GmbH, Hamburg, mit der Erarbeitung einer Auswirkungsanalyse zur ur-
sprünglichen Projektierung (u.a. mit einem Tierfuttermarkt). Im Sep-
tember 2016 erfolgte die Beauftragung zur Modifizierung der Wirkungs-
analyse, die nun das aktuelle Flächenprogramm zum Inhalt hat.  

Ziel 

Der Auftrag umfasst das nachste-
hende Untersuchungsprogramm. 
Unter Zusammenführung dieser 
Leistungsbausteine wird abschlie-
ßend eine gutachterliche Aussage 
zur ökonomischen und städtebau-
lichen Verträglichkeit des Vorhabens 
getroffen. 

Untersuchungsprogramm 

� Makro-Standort Hagen 

� Einzelhandelssituation in Hagen 

(Innenstadt und westliches Stadt-

gebiet) auf Basis der aktuell gültigen 

Einzelhandels- und Zentren-

konzeptes der Stadt Hagen (CIMA 

Dezember 2015) und vor-Ort-

Recherchen der Gutachter 

� Regionale Wettbewerbssituation 

(qualitative Inaugenscheinnahme der 

Bestandslagen in Gevelsberg und 

Ennepetal; für Hauptzentren Rück-

griff auf Einzelhandelserhebung der 

GfK 2014) 

� Projektspezifisches Einzugsgebiet 

sowie Berechnung des einzelhan-

delsrelevanten Nachfrage-

volumens 

� Identifikation möglicher Nachnut-

zungen der Altflächen der zu ver-

lagernden Lebensmittelbetriebe 

� Perspektivischer (Brutto-)Zielum-

satz und Umsatzrekrutierung aus 

dem Einzugsgebiet 

(Brandt-Areal und Nachnutzung der 

Altobjekte) 

� Analyse der Umsatzumlenkungen 

� Überprüfung der Einhaltung der 

Grundsätze und Inhalte des Ein-

zelhandelshandelskonzeptes mit 

Blick auf das Vorhaben in Hagen-

Westerbauer 
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Neben den eigenen Recherchen, dem Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen (CIMA Dezember 2015) werden auch die 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und Dokumenta-
tionen bei der Untersuchung berücksichtigt. 

Da eine Einzelhandelserhebung nicht Bestandteil unserer Beauftragung 
ist, haben wir auf Fremddaten der CIMA (Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen, Dezember 2015) zurückgegriffen. Für die 
Nachbarstädte (Gevelsberg und Ennepetal) erfolgte ein Rückgriff auf 
Erhebungen der GfK aus dem Jahre 2014. 
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1 Makro-Standort Hagen 

Übersicht 1: Sozioökonomische Daten Hagen im Vergleich 

 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Lt. Statistischen Berichten der jeweiligen Statistischen Landesämter sowie lt. Auskunft des 
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Für 2009 werden durch GfK GeoMarketing unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011 revidierte Bevölkerungszahlen verwendet. Die Angaben zur 
künftigen Entwicklung der Bevölkerung beziehen sich auf den jeweiligen Kreis/kreisfreie Stadt und 
wurden den Prognosen der jeweiligen Statistischen Landesämter entnommen; auf dieser Grundlage 
wurden die dargestellten Veränderungsraten berechnet. 

2) GfK GeoMarketing 2014/2015. 

3) Lt. Auskunft der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg (alle zivilen Erwerbspersonen insgesamt). Für 
kreisangehörige Städte/ Gemeinden werden keine Arbeitslosenquoten veröffentlicht; ersatzweise werden 
die Arbeitslosenquoten des Kreises herangezogen. 

4) Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer (Arbeitsorterfassung) lt. Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit. 

5) Stellenwert der Gebietseinheit auf dem Erwerbssektor; Beschäftigte je Einwohner am Arbeitsort, 
dividiert durch Beschäftigte je Einwohner im Bundesgebiet, multipliziert mit 100. 

 

Gutachterliche Kommentierung 
Die kreisfreie Großstadt Hagen (rd. 
186.000 Einwohner) liegt im Südwes-
ten des rheinisch-westfälischen Ver-
dichtungsraumes und übernimmt 
oberzentrale Versorgungsfunktionen 
für die noch verdichtete, teilweise zer-
siedelte Randzone des südöstlichen 
Ruhrgebietes. Die regionale und über-
regionale Erreichbarkeit der Stadt 
Hagen im MIV und ÖPNV ist insge-
samt als sehr gut zu bezeichnen. 
Mit Blick auf die sozio-demographi-
schen Rahmendaten ist in erster Linie 
auf eine auch künftig anhaltende rück-
läufige Bevölkerungsentwicklung in 
der Stadt hinzuweisen (bis 2025  
-2,9 %). Bei der Betrachtung der Al-
tersstruktur zeigt sich, dass Hagen 
einen vergleichsweise unterdurch-
schnittlichen Anteil an Personen im 
erwerbsfähigen Alter aufweist und 
demgegenüber eine hohe Arbeits-
losenquote. Im landes- und bundes-
weiten Vergleich fällt insbesondere 
der für Hagen und den Ennepe-Ruhr-
Kreis gegebene überdurchschnittliche 
Anteil der über 65-Jährigen auf, was 
auf gewisse Überalterungstendenzen 
hindeutet. Das Kaufkraftniveau ran-
giert unter dem Bundesdurchschnitt, 
wobei die Kaufkraft im Ennepe-Ruhr-
Kreis deutlich höher ausfällt und deut-
lich macht, wie wichtig auch das 
Umland für den Hagener Einzelhandel 
ist. Für den Einzelhandel sind somit 
keine einfachen Rahmenbedingungen 
gegeben. 

Strukturdaten

Einwohner 1)

1.1.2014 185.996 322.731 17.571.856 80.767.463

1.1.2009 192.060 331.091 17.635.046 80.493.433

Veränderung ggü. 2009 in % - 3,2 - 2,5 - 0,4 + 0,3

1.160 790 515 226

unter 15 Jahre 12,8 12,0 13,4 13,1

15 bis unter 30 Jahre 16,9 15,6 17,4 17,0

30 bis unter 50 Jahre 26,2 26,3 27,3 27,4

50 bis unter 65 Jahre 21,6 23,1 21,4 21,7

ab 65 Jahre 22,6 23,0 20,5 20,8

90.888 162.095 8.489.308 39.567.336

2,0 2,0 2,1 2,0

10,4 7,4 8,2 6,7

67.959 100.753 6.284.700 30.169.648

70,8 60,3 71,3 69,8

97,8 83,6 95,7 100,0

5.305 6.035 5.674 5.692

93,2 106,0 99,7 100,0

Beschäftigtenzentralität 5)

davon im Dienstleistungssektor in %

Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte 4)

1.7.2014

Einwohnerdichte  1) (Ew./km²)

Altersstruktur 1)   in %

Arbeitslosenquote in % 

(Jahresdurchschnitt 2014) 3)

Durchschnittliche Haushaltsgröße

Anzahl der Haushalte 2) 

Hagen Deutschland
LK Ennepe-
Ruhr-Kreis

Nordrhein-
Westfalen

GfK Einzelhandelskaufkraft
2015 (in €/Kopf)

GfK Einzelhandelskaufkraft

2015 (Index) 2)



  

 Nahversorgungszentrum auf dem Brandt-Areal, Hagen-Westerbauer (09. September 2016) 6 

2 Mikro-Standort Brandt-Areal 

Beurteilungskriterien (nach den vorliegenden Planunterlagen) 

Erreichbarkeit weniger günstig sehr günstig

Visibilität aus Kundensicht      

Erreichbarkeit mit Pkw      

Parkplatzsituation im Objekt      

Parkplatzsituation im Umfeld      

Erreichbarkeit im ÖPNV      
 

Grundfrequenzen weniger günstig sehr günstig

Nahpotenzial Wohngebietsnähe      

Nahpotenzial Publikumsnutzungen      

Fußgängerfrequenzen im Umfeld      

Pkw-Frequenzen im Umfeld      
 

Anziehungskraft weniger günstig sehr günstig

Koppeleffekte mit Handelsnutzungen      

Einzelhändlerische Umfeldprägung      

Lokales Ausstrahlungspotenzial      

Regionales Ausstrahlungspotenzial      

 

Gutachterliche Kommentierung 

Das in Rede stehende, seit fast zehn Jahren verwaiste, über 35.000 m² 
große Fabrikareal der Firma Brandt liegt verkehrsorientiert unmittelbar 
nördlich der B7 (Enneper Straße) im Stadtteil Westerbauer, Stadtbezirk 
Haspe, unweit der Stadtgrenze zu Gevelsberg. Direkt südlich gegenüber 
befindet sich ein weiteres Grundstück der Firma Brandt, wobei jeweils die 
Bestandsimmobilien durch denkmalgeschützte Brückenbauwerke mit-
einander verbunden sind.  

Das Areal wird im Norden durch die Ennepe, im Westen durch die 
Wohnbebauung an der Nordstraße, im Süden durch die B7 und im 
Westen durch Wohnnutzungen eingefasst. 400 m weiter östlich befindet 
sich der zentrale Versorgungsbereich, das Nahversorgungszentrum 
Westerbauer u.a. mit Rewe Kaufpark, Schuh-Outlet sowie Penny, Däni-
schem Bettenlager, Tedi und KiK, in das der Vorhabenstandort ein-
gegliedert werden könnte. Weitere Ausführungen dazu finden sich in 
Kapitel 6. 

Die aktuellen Planungen sehen die Errichtung von Einzelhandelsflächen 
mit etwa 4.500 m² Verkaufsfläche sowie die Nachnutzung der Be-
standsimmobilien der im Zuge des Vorhabens zu verlagernden Märkte 
Rewe Kaufpark und Aldi (Details im Kapitel 6.1) vor, die dann in 
räumliche Bereiche weit über den Stadtteil Westerbauer hinaus aus-
strahlen dürften und somit potenziell auch im übrigen Stadtbezirk Haspe 
und im Umland wohnende Kunden ansprechen würden. 
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3 Einzelhandelssituation in Hagen 

3.1 Innenstadt (Hauptzentrum) 

Distanz zum Projekt rd. 6,5 km 

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet 

Kurzcharakteristik Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt umfasst 

die Elberfelder Straße als Haupteinkaufsstraße sowie 

alle andockenden Standortlagen.  

 Die Lebensmittelmärkte Edeka, Kaufpark und Lidl und 

kleinteilige Geschäfte des Lebensmittelhandwerks, 

Spezialanbieter und diverse Drogeriemärkte und 

Apotheken bilden das Angebot im periodischen Be-

darfsbereich.  

Der Handelsschwerpunkt liegt eindeutig im aperio-

dischen Bedarfsbereich, insbesondere im innerstädti-

schen Leitsortiment Bekleidung und Schuhe (s.a. 

wesentliche Anbieter). Ein weiterer wichtiger Fre-

quenzbringer ist der Elektronikfachmarkt Saturn in der 

Rathaus Galerie. Daneben gibt es eine Vielzahl gastro-

nomischer Einrichtungen. Leerstände sind vor allem 

abseits der Hauptlagen verortet. 

Wesentliche Anbieter Galeria Kaufhof, Peek & Cloppenburg, TK Maxx, 

C & A, H & M, Rathaus Galerie (Rewe Kaufpark, 

Rossmann, Esprit, Zara, CCC Schuhe, Saturn), Volme 

Galerie (SinnLeffers, H&M, New Yorker, mister * lady, 

Spiele Max) 

Struktur- und Leistungsdaten  

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Mit Eröffnung der Rathaus-Galerie 
und Umstrukturierung der Volme-
Galerie gewinnt das innerstädtische 
Einkaufen in Hagen eine neue Qua-
lität. Das Angebot findet sich vor 
allem auf der Elberfelder Straße 
(u.a. P&C, C&A, Galeria Kaufhof, TK
Maxx) als funktionierende Fuß-
gängerzone sowie am Friedrich-
Ebert-Platz (beide Shoppingcenter). 
Das Gros der Angebote entfällt auf 
zentrenrelvante, die Innenstadt 
prägende Sortimente. Nennens-
werte Angebotsüberschneidungen 
mit den Planungen in Westerbauer 
sind nicht zu erwarten. 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Gemäß Angaben der CIMA 2015 (Fortschreibung 
des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die 
Stadt Hagen).  

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; 
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, 
Akustik; Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, 
Porzellan, Keramik, Hausrat. 

Warengruppen nach CIMA in Mio. € in % in m² in %

65,5 24,4 9.430 13,2

• Lebensmittel, Reformwaren 28,6 10,7 5.300 7,4

• Gesundheit, Körperpflege 36,9 13,8 4.130 5,8

202,7 75,6 61.745 86,8

• 23,8 8,9 5.600 7,9

• Spiel, Sport, Hobby 11,6 4,3 4.405 6,2

• Einrichtunsgbedarf 6,5 2,4 3.320 4,7

• 1,4 0,5 620 0,9

• 159,4 59,4 47.800 67,2

268,2 100,0 71.175 100,0

Einzelhandelsumsatz

in 2015 1)

Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt Hagen (Hauptzentrum)

Verkaufsflächen

in 2015 1)

Periodischer Bedarf

Aperiodischer Bedarf 

Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, 
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

Gesamt

übrige, nicht untersuchungsrelevante 

Sortimente 2)

Bau- und gartenmarktspezifische 
Sortimente
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3.2 Haspe (Nebenzentrum) 

Distanz zum Projekt rd. 2,5 km 

Einzugsgebietszone I 

Kurzcharakteristik Der Einzelhandel in Hagen Haspe erstreckt sich primär 

entlang der verkehrsberuhigten Straßen Berliner/Köl-

ner/Vollbrinkstraße bzw. entlang der als Fußgänger-

zone ausgebauten Voerder Straße. Der flächenseitig 

eindeutige Schwerpunkt befindet sich im südwest-

lichen Abschnitt, in dem Magnetbetrieb real,- lokalisiert 

ist.  

Neben dem wichtigsten Magnetbetrieb, dem real,- SB-

Warenhaus, das einen deutlichen Renovierungs- bzw. 

Umbaustau aufweist, ist ein kleinteiliger Kaufpark 

Supermarkt an der Berliner Straße lokalisiert. Eine 

Vielzahl an Betrieben des Lebensmittelhandwerks 

sowie Kioske und inhabergeführter Spezialgeschäfte 

mit internationalen Angeboten ergänzen das Lebens-

mittelangebot innerhalb des zentralen Versorgungs-

bereiches. Angebote aus dem Segment Gesundheits- 

und Körperpflege (Rossmann, Apotheken) runden das 

Angebot im periodischen Bedarfsbereich ab. 

Flächenseitig dominieren Anbieter des aperiodischen 

Bedarfs, die ob ihrer preisorientierten Ausrichtung 

geringe Umsatzleistungen erzielen. 

Wesentliche Anbieter real,-, Rewe Kaufpark, Rossmann, Takko, Deichmann, 

Tedi, Woolworth 

Struktur- und Leistungsdaten  

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 
Das insgesamt als schwächelnd zu 
bezeichnende Zentrum kämpft mit 
zunehmender Leerstandsproble-
matik. Diese resultiert nicht zuletzt 
aus der recht introvertierten Lage 
und nur durchschnittlichen Erreich-
barkeit gepaart mit zunehmendem 
Wettbewerbsdruck durch Ver-
dichtung des Angebotes bei gleich-
zeitigem anhaltenden Bevölke-
rungsrückgang. 
Somit werden erhöhte Umsatzum-
verteilungen zu Lasten dieses zen-
tralen Versorgungsbereiches zu 
erwarten sein. Durch die unmittel-
bare Wettbewerbsbeziehung zu den 
nicht mehr ganz zeitgemäß aufge-
stellten Märkten (real,-, Kaufpark 
und Rossmann, letztgenannte wei-
sen zudem nur recht geringe Ver-
kaufsflächengrößen auf) ist eine 
weitere Strukturveränderung nicht 
auszuschließen ist. 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Gemäß Angaben der CIMA Dezember 2015 
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes für die Stadt Hagen).  

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; 
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, 
Akustik; Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, 
Porzellan, Keramik, Hausrat. 

Warengruppen in Mio. € in % in m² in %

30,8 65,3 4.430 44,7

• Lebensmittel, Reformwaren 19,8 41,9 3.480 35,1

• Gesundheit, Körperpflege 11,0 23,3 950 9,6

16,4 34,7 5.480 55,3

• 3,5 7,4 995 10,0

• Spiel, Sport, Hobby . . 430 4,3

• Einrichtunsgbedarf . . 360 3,6

• . . 120 1,2

• . . 3.575 36,1

47,2 100,0 9.910 100,0

Einzelhandelsstruktur im Nebenzentrum Hagen-Haspe

Einzelhandelsumsatz

in 2015 1)

Verkaufsflächen

in 2015 1)

Periodischer Bedarf

Aperiodischer Bedarf 

Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, 
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

übrige, nicht untersuchungsrelevante 

Sortimente 2)

Gesamt

Bau- und gartenmarktspezifische 
Sortimente
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3.3 Westerbauer (Nahversorgungszentrum) 

Distanz zum Projekt rd. 0,2 km 

Einzugsgebietszone I 

Kurzcharakteristik Das in verkehrsorientierter Lage entlang der B 7 

etablierte Nahversorgungszentrum umfasst gemäß 

dem vorliegenden Einzelhandelskonzept vom De-

zember 2015 grundsätzlich die nördliche und südliche 

Randbebauung der Enneper Straße (B7) zwischen der 

Nordstraße im Westen und der Fachmarktagglo-

meration auf dem Grundstück des ehem. Unter-

nehmens Gummi Becker im Osten.  

 Neben dem langjährig etablierten, von außen und 

innen nicht ganz zeitgemäß anmutenden und zur 

Verlagerung auf das Brandt-Areal vorgesehenen Rewe 

Kaufpark mit Bäcker, Blumenladen und Schuh-Outlet 

im Obergeschoss sowie separatem Getränkemarkt 

südlich der Enneper Straße, befindet sich in 150 m 

östlicher Richtung auf der nördlichen Straßenseite eine 

Fachmarktagglomeration mit Penny Lebensmittel-

discounter, KiK, Tedi und Dänischem Bettenlager. 

Ergänzt wird das Angebot durch kleinteilige Anbieter 

wie Bäcker, Anglershop, Lotto/Toto und Zeit-

schriftengeschäft. 

  

Wesentliche Anbieter Rewe Kaufpark (Verlagerung auf Brandt-Areal), 

Penny, KiK, Tedi, Dänisches Bettenlager, Schuh-

Outlet 

Struktur- und Leistungsdaten  

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Das in verkehrsorientierter Lage 
lokalisierte Nahversorgungzentrum 
Westerbauer weist auf knapp 
4.500 m² Verkaufsfläche einen ver-
gleichsweise breiten Branchenmix 
auf. Durch die Nähe zum Brandt-
Areal, um das das Nahversorgungs-
zentrum unter Ausschluss der Kauf-
park-Flächen erweitert werden soll, 
sind keine unkritischen Umsatzum-
verteilungen zu erwarten. So ist 
davon auszugehen, dass das neue 
Fachmarktzentrum (Koppelstandort 
aus Verbrauchermarkt und Lebens-
mitteldiscounter) vor allem Pkw-
Kunden im Sinne eines One-Stop-
Shoppings anziehen dürfte. Eine 
Verschlechterung der Versorgungs-
funktion ist somit nicht zu erwarten, 
jedoch besteht grundsätzlich die 
Gefahr städtebaulichen Missstandes 
durch Leerstand. 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Gemäß Angaben der CIMA Dezember 2015 
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes für die Stadt Hagen.  

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; 
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, 
Akustik; Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, 
Porzellan, Keramik, Hausrat. 

Warengruppen in Mio. € in % in m² in %

10,9 68,6 2.360 52,9

• Lebensmittel, Reformwaren 9,4 59,1 2.150 48,2

• Gesundheit, Körperpflege 1,5 9,4 210 4,7

5,0 31,4 2.105 47,1

• 0,1 0,6 30 0,7

• Spiel, Sport, Hobby 0,1 0,6 60 1,3

• Einrichtunsgbedarf . . 580 13,0

• . . 150 3,4

• . . 1.285 28,8

15,9 100,0 4.465 100,0Gesamt

Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, 
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

Einzelhandelsumsatz

in 2015 1)

Bau- und gartenmarktspezifische 
Sortimente
übrige, nicht untersuchungsrelevante 

Sortimente 2)

Verkaufsflächen

in 2015 1)

Periodischer Bedarf

Aperiodischer Bedarf 

Einzelhandelsstruktur im Nahversorgungszentrum Westerbauer
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3.4 Wehringhausen (Nahversorgungszentrum) 

Distanz zum Projekt rd. 6,1 km 

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet 

Kurzcharakteristik Das Nahversorgungszentrum Wehringhausen liegt in 

einem gründerzeitlichen Quartier der Hagener 

Kernstadt. Wehringhausen weist eine gewachsene 

städtebauliche und handelsspezifische Struktur auf. 

Kern des zentralen Versorgungsbereichs ist die Lange 

Straße zwischen Bachstraße und Sternstraße in 

integrierter Standortlage. 

 Der westliche Abschnitt der Langen Straße ist durch 

ein z.T. qualitätsorientiertes Facheinzelhandels-

angebot geprägt, während in den östlichen Lagen 

mehrheitlich Dienstleister, Leerstände und Einzel-

handelsnutzungen aus dem Niedrigpreissegment 

vorhanden sind. 

Wesentliche Anbieter Netto City, Wehringhauser Bioladen, Reformhaus 

Haasler, Unterhaltungselektronik Kollmann 

 

Struktur- und Leistungsdaten  

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Insgesamt ist dem NVZ Wehring-
hausen ein ausgewogener Bran-
chenmix bei kleiner Gesamtver-
kaufsflächenausstattung zu 
attestieren, wobei der Fokus auf 
dem kurzfristigen Bedarf liegt. 
Besonders auffallend ist die sehr 
kleinteilige Verkaufsflächenstruktur. 
So weist selbst Netto City (ohne 
eigene Stellplätze) als größter Nah-
versorger nur 360 m² Verkaufsfläche 
auf. 
Das NVZ zielt bereits heute – mit 
wenigen Ausnahmen – auf die 
lokale Bevölkerung Wehringhausens 
ab und dürfte auch ob der Entfer-
nung allenfalls marginale Umsatz-
umverteilungen spüren. 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Gemäß Angaben der CIMA Dezember 2015 
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes für die Stadt Hagen).  

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; 
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, 
Akustik; Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, 
Porzellan, Keramik, Hausrat. 

Warengruppen in Mio. € in % in m² in %

6,0 65,2 980 54,4

• Lebensmittel, Reformwaren 4,3 46,7 800 44,4

• Gesundheit, Körperpflege 1,7 18,5 180 10,0

3,2 34,8 820 45,6

• . . 170 9,4

• Spiel, Sport, Hobby . . 20 1,1

• Einrichtunsgbedarf . . 120 6,7

• . . 40 2,2

• . . 470 26,1

9,2 100,0 1.800 100,0

Periodischer Bedarf

Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, 
Foto, PC und Zubehör, Neue Medien

Bau- und gartenmarktspezifische 
Sortimente
übrige, nicht untersuchungsrelevante 

Sortimente 2)

Gesamt

Aperiodischer Bedarf 

Einzelhandelsstruktur im Nahversorgungszentrum Wehringhausen

Einzelhandelsumsatz

in 2015 1)

Verkaufsflächen

in 2015 1)
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3.5 Sonstige relevante Einzelhandelslagen im westlichen 
Stadtgebiet von Hagen  

Nachstehend sind die relevanten Einzelhandelsbetriebe im westlichen 
Stadtgebiet von Hagen warengruppenspezifisch aufgeführt. Dazu 
erfolgen eine Kurzcharakteristik des Standortbereiches sowie die 
Einordnung der Lage gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
(CIMA 2015, S. 51 und S. 104 ff.).  

Periodischer 

Bedarf (Lebens-

mittel, Reform-

waren, Gesund-

heit, Körperpflege 

Maßgebliche Anbieter (nach Lagen):  

integrierte Wohngebietslage, reflektiert auf umge-
bendes Wohngebiet: 

� Netto, Louise-Märcker Straße 
mit Apotheke und Friseur am Standort, keine 
Parkplätze, nicht mehr zeitgemäße Verkaufs-
flächengröße 

� Kaufpark Minervastraße 
zeitgemäß aufgestellt, ausreichendes 
Parkplatzangebot 

verkehrsorientierter Nahversorger in nicht-integrier-
ter Lage mit Agglomerationscharakter: 

� Lidl, Preußenstraße/B 7 
Agglomeration mit: Trinkgut, Casino Fun X 

� Aldi, Enneper Straße/B 7 (Verlagerung auf das 
Brandt-Areal angestrebt) 
Umfeldnutzungen: A.T.U., Motorrad-Shops, 
Autohäuser 

Nahversorger in nicht-integrierter Lage:  

� Aldi, Wehringhauser Straße/B 7 

Einrichtungsbedarf 

insgesamt (Möbel, 

Gardinen, Heim-

textilien etc.) 

Maßgebliche Anbieter: 

Verkehrsorientierte Lage an B 7 

� Möbelpiraten (Wohn- und Küchenmöbel; 
Kölner Str./B 7, Sonderstandort Möbelpiraten) 

� Podi Polster (Betten, Sofas, Sessel; 
Wehringhauser Str./B 7, Sonderstandort) 

� Dänisches Bettenlager (Möbel, Betten, 
Heimtextilien; NVZ Westerbauer/B 7, Hagen-
Haspe) 

Bau- und 

gartenmarkt-

spezifische 

Sortimente  

Maßgebliche Anbieter: 

Verkehrsorientierte Lage an B 7 

� B1 Baumarkt Discount (Berliner Str./B 7, 
Sonderstandort B1 Baumarkt Discount) 

Zoobedarf 

(Tiernahrung, 

zoologischer 

Bedarf, Tiere) 

Maßgebliche Anbieter: 

Verkehrsorientierte Lage an B 7 

� A.S. Aquaristik Angelshop (Enneper Str./B 7, 
NVZ Westerbauer) 

 

 

 

 

 

Bewertung der Wettbewerbsanfäl-
ligkeit in Hinblick auf das Projekt 
Besonders wettbewerbsanfällig ist 
Netto in der Louise-Märcker-Straße 
einzuschätzen, da er aufgrund der 
Nähe zum Vorhabenstandort und in-
trovertierten Lage bei nicht zeitge-
mäßer Aufstellung besonders ab-
hängig von den Bewohnern seines 
Wohngebiets ist. Alle anderen Le-
bensmittelmärkte sind aufgrund der 
Entfernung zum Brandt-Areal und/ 
oder ihrer verkehrsorientierten Lage 
marginal betroffen. Die Wettbewerbs-
anfälligkeit der Anbieter mit überwie-
gend nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten ist in großem Maße abhängig 
von der Attraktivität sowie der Inten-
sität der Sortimentsüberschneidungen 
der potenziellen Händler. 
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3.6 Einzelhandelssituation im nicht-zentrenrelevanten 
Sortiment / weitere Einzelhandelsstandorte 

Warengruppe Elek-

troartikel/Unterhal-

tungselektronik/ 

Foto/PC 

Handelszentralität von 96 signalisiert vor dem Hinter-
grund der regionalen Wettbewerbssituation ein akzep-
tables Angebotsniveau im Hagener Stadtgebiet.  

Maßgebliche Anbieter:  
Elektronikfachmarkt Saturn sowie expert Garthe 
(Innenstadt) und Unterhaltungselektronikfachmarkt 
Berlet (Elseyer Str., Hagen-Hohenlimburg) 

Einrichtungsbedarf 

insgesamt (Möbel, 

Gardinen, Heim-

textilien etc.) 

Deutliche Angebotsdefizite (Abflüsse an regionale 
Wettbewerbsstandorte) zeigen Entwicklungsspiel-
räume (Handelszentralität 72). Planerisch definiertes 
Entwicklungsziel ist das Zurückgewinnen heutiger 
Kaufkraftabflüsse - Planung XXL Lutz (Haßleyer Insel) 

Maßgebliche Anbieter: 

Möbel Krebeck (Goldbergstr., Innenstadt), Möbel-
fachmarkt Poco (Weststr., Hagen-Nord), Lampen-
fachmarkt Bergenthal (Alexanderstr., Hagen-Mitte), 
Gardinen- und Teppichland sowie Staples (Eckeseyer 
Str., Hagen-Mitte), Möbelpiraten (Kölner Str., Hagen-
Haspe), Podi Polster (Wehringhauser Str., Hagen-
Haspe), Dänisches Bettenlager (u.a. NVZ Wester-
bauer, Hagen-Haspe) 

Bau- und 

gartenmarkt-

spezifische 

Sortimente  

Handelszentralität von 98 signalisiert Gestaltungs-
spielräume zur Ansiedlung eines zusätzlichen Bau-
fachmarktes in Hagen-Hohenlimburg. 

Maßgebliche Anbieter: 

Hellweg (Schwerter Str., Hagen-Nord), Sonderpreis 
Baumarkt (Kabeler Str., Hagen-Nord), Bauhaus und 
Gartencenter Knop (Eckeseyer Str., Hagen-Mitte), 
Westfalia Bau- und Elektrofachmarkt, Grotex - Fach-
markt für Farben und Tapeten sowie Bau- und Gar-
tenfachmarkt Schnapp zu (alle Pettenkofer Str., Ha-
gen-Mitte), Gartenfachmarkt Augsburg (Hagen-Ho-
henlimburg), Holz Kemper (Delsterner Str., Hagen-
Süd), B1 Baumarkt Discount (Berliner Str., Hagen-
Haspe) 

Sport Gute Handelszentralität von 121. Rückgang der Flä-
chenproduktivitäten im Fachhandel seit Eröffnung von 
Decathlon. Ansiedlungspotenziale für einen modernen 
Fahrradfachmarkt wurden nachgewiesen. 

Maßgebliche Anbieter: 

Decathlon (Weststr., Hagen-Nord) 

Zoobedarf 

(Tiernahrung, 

zoologischer 

Bedarf, Tiere) 

Insgesamt gute Ausstattung mit Vielzahl über Stadt-
gebiet verteilten Anbietern. 

Maßgebliche Anbieter: 

Fressnapf (Becheltestr., Alexanderstr., Alter Hohl-
weg), Kleine Tierwelt (Hochstr.), A.S. Aquaristik 
Angelshop (Enneper Str.), Zoo & Co (Hagener Str.) 

 

 
Bewertung der Wettbewerbsanfäl-
ligkeit in Hinblick auf das Projekt 

Gewisse Entwicklungsspielräume zei-
gen sich lt. CIMA vor dem Hintergrund 
der Angebotssituation bzw. der der-
zeitigen Handelszentralität in den Wa-
rengruppen Elektroartikel/ Unterhal-
tungselektronik/Foto/PC, Einrich-
tungsbedarf, bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente sowie Fahr-
räder (Sport).  
Vor dem Hintergrund der beachtlichen 
Flächenbedarfe qualifizierter Anbieter 
in den Sortimenten Elektro, Einrich-
tung sowie Bau-/Gartenmarkt dürfte 
mit einer Nachbelegung der Altstand-
orte von Aldi (800 m²) und Kaufpark 
(1.700 m²) in der Enneper Straße 
keine wesentliche Angebotsverbesse-
rung einhergehen. Vielmehr ist ein 
zusätzlicher Wettbewerbsdruck für die 
wenig zeitgemäß aufgestellten und 
preisaggressiven Märkte, vor allem in 
geringer Entfernung zu den Vorha-
benstandorten aber auch die groß-
flächigen, maßgeblichen Anbieter an 
Sonderstandorten zu erwarten. In den 
betrachteten zentralen Versorgungs-
bereichen Hagens sind – bis auf die 
Innenstadt (Saturn, Möbel Krebeck, 
Dänisches Bettenlager) und NVZ 
Westerbauer (Dänisches Bettenlager) 
– flächenseitig keine nennenswerten 
Angebotsüberschneidungen festzu-
stellen.  
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4 Regionale Wettbewerbsstandorte  

4.1 Innenstadt Gevelsberg (zentraler Versorgungsbereich) 

Distanz zum Projekt rd. 4,5 km 

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet 

Kurzcharakteristik Der Einzelhandel in der Innenstadt des Mittelzentrums 

Gevelsberg erstreckt sich primär entlang der 

überwiegend verkehrsberuhigten, teilweise als 

Fußgängerzone ausgebauten Mittelstraße. 

Diese Einkaufslage ist insgesamt ansprechend 

gestaltet und mit diversen Gastronomieangeboten, 

kulturellen Einrichtungen sowie öffentlichen und 

privaten Dienstleistungen auch mit umfassenden 

komplementären Nutzungen ausgestattet. Sie bietet 

ein im regionalen Vergleich der Mittelzentren recht 

vielfältiges Angebotsspektrum. Neben diversen 

Filialisten sind auch lokale Angebotsstrukturen 

prägend.  

Leerstände sind nur wenige festzustellen. 

 Zweiter Schwerpunkt des innerstädtischen Einzel-

handels ist der Kaufland-Standort am Großen Markt 

(Marktplatz). Diese mehr funktionale als attraktive, 

primär auf die Belange des Magneten Kaufland ausge-

richtete zweigeschossige Immobilie umfasst auch 

einen arrondierenden, jedoch nicht sonderlich 

profilierten Geschäftsbesatz.  Vor allem an Markttagen 

ist in diesem Bereich der Innenstadt aber eine sehr 

lebhafte Frequentierung festzustellen. 

 Am Innenstadtrand, dieser aber gemäß Innenstadt-

abgrenzung des örtlichen Einzelhandelskonzeptes 

zugeordnet, befindet sich zwischen Haßlinghauser 

Straße und Hammerstraße ein Standortverbund von 

Aldi und einem Trinkgut Getränkemarkt. 

Wesentliche Anbieter Kaufland, Tedi (im Kaufland-Gebäude), Netto 

Discounter, dm Drogeriemarkt, Intersport Reschop, 

Modehaus Romeiks, KiK, NKD, Takko, Ernsting’s 

family, Deichmann, Stinshoff Schuhe, Expert 

Ellinghaus, Stadt-Parfümerie Pieper 

 

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Die Wettbewerbsanfälligkeit im 
periodischen Bedarfsbereich ist 
durch die grundsätzliche Leis-
tungsstärke des in der Innenstadt 
führenden Anbieters Kaufland sowie 
den Drogeriemarkt dm relativ gering. 
Weitere prägende Anbieter, wie z.B. 
Parfümerie Pieper und die Apothe-
ken mit ihren nicht apotheken-
pflichtigen Sortimenten stehen mit 
den Angeboten des Nahversor-
gungszentrums nicht in Konkurrenz. 
Daher dürfte sich die Innenstadt in 
diesem Segment als recht ‚robust‘ 
gegenüber der Wettbewerbsintensi-
vierung durch das Projekt erweisen.  
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4.2 Gevelsberg übriges Stadtgebiet 

Distanz zum Projekt 0,8 km und mehr 

Einzugsgebietszone I und II 

Kurzcharakteristik Die Angebotssituation im übrigen Stadtgebiet wird vor 

allem durch den periodischen Bedarfsbereich geprägt, 

während Angebote aus zentrenrelevanten aperio-

dischen Sortimenten nur vereinzelt und ohne große 

Ausstrahlungskraft, bzw. als Aktionsware der 

Discounter anzutreffen sind.  

 Im periodischen Bedarfsbereich ist der wichtigste 

Wettbewerbsstandort der Standortverbund von 

Kaufpark und Aldi an der Hagener Straße, der 2011 

durch die Umnutzung des ehemaligen Toom 

Verbrauchermarktes entstand. In diesem Standort-

bereich ist zudem der separate Getränkemarkt von 

Kaufpark in Nachbarschaft mit einem Bio-Markt zu 

erwähnen. 

 Ansonsten bestehen u.a. an der Hagener Straße noch 

ein Lidl, ein Netto-Discounter, ein denn's Biomarkt (am 

Planstandort für einen Verbrauchermarkt am ehem. 

Praktiker), westlich der Innenstadt der Standortver-

bund von Aldi und Trinkgut, ein nicht weit davon 

entfernter weiterer Lidl Discounter, sowie etwa 1 km 

nördlich der Gevelsberger Innenstadt im Stadtteil 

Börkey ein E-Center (Wittener Straße). 

Wesentliche Anbieter Gevelsberg-Vogelsang: Netto, Lidl, Fressnapf, Action, 

KiK (Ortsteilzentrum = zentraler Versorgungsbereich) 

Gevelsberg Ost: Kaufpark, Aldi, Getränkemarkt und 

Biomarkt 

Planungen Auf dem Areal des ehemaligen Praktiker Marktes (An 

der Drehbank) ist die Errichtung eines Verbrau-

chermarktes geplant. Bisher wurde noch keine 

Baugenehmigung erteilt.  

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Durch den hohen Stellenwert der 
periodischen Sortimente im übrigen 
Stadtgebiet und die überwiegend 
ebenfalls gegebene Verkehrsorien-
tierung stellen die v.a.  nächst-
liegenden Anbieter die Hauptwettbe-
werber des geplanten Fachmarkt-
zentrums in den periodischen Be-
darfsbereichen dar. Eine besonders 
starke Anfälligkeit gegen Wettbe-
werbsintensivierungen kann auf-
grund der überwiegend guten bis 
sehr guten Raumleistungen (Umsatz 
p.a. je Quadratmeter Verkaufs-
fläche) der dortigen Anbieter nicht 
festgestellt werden. 
Somit werden gewisse Umsatzum-
verteilungen zu Lasten der nächst-
gelegenen Lebensmittelmärkte (u.a. 
zentraler Versorgungsbereich Vogel-
sang) zu erwarten sein. 
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4.3 Ennepetal Milspe (zentraler Versorgungsbereich - 
Hauptzentrum Innenstadt) 

Distanz zum Projekt rd. 6,6 km 

Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet 

Kurzcharakteristik Der innerstädtische Einzelhandel in Milspe erstreckt 

sich primär entlang der teilweise verkehrsberuhigten 

bzw. als Fußgängerzone ausgebauten Voerder Straße. 

Der eindeutige Schwerpunkt befindet sich an deren 

nordwestlichem Anfangs-/ Endpunkt, wo eine zwei-

geschossige Centeranlage mit den Magnetbetrieben 

Edeka Schlöder, Takko, Kik, NKD, Rossmann und Zoo 

& Co. sowie ein unweit davon an der Kölner Straße 

gelegener Lidl agieren.  

 Die Fußgängerzone der Voerder Straße profitiert kaum 

von dem dortigen Kundenaufkommen und kann selber 

nur bedingt Ausstrahlungskraft entfalten. Die hier 

lokalisierte Marktpassage weist erhebliche konzeptio-

nelle Mängel und mit Askania einen sehr schwachen 

Magnetbetrieb auf. Zugkraft entwickelt hier vor allem 

dm. 

Wesentliche Anbieter Centeranlage: Edeka, Takko, KiK, NKD, Rossmann, 

Zoo & Co.; Lidl;  

Fußgängerzone: Askania, Kodi, Tedi, Ernsting’s family, 

dm 

 

 

 

 

 

Bewertung der Wettbewerbs-
anfälligkeit in Hinblick auf das 
Projekt 

Das Hauptzentrum Ennepetal Milspe 
weist einerseits eine hohe Leis-
tungsstärke im Bereich um Edeka 
auf, fällt diesbezüglich in der Fuß-
gängerzone aber deutlich ab. Dort 
haben sich bereits Angebots-
strukturen entwickelt, die primär auf 
die Nahversorgung reflektieren bzw. 
auch mit geringen Umsatzerwar-
tungen erfolgreich agieren können. 

Aufgrund der Entfernung werden nur 
marginale Umsatzumverteilungen zu 
Lasten dieses zentralen Versor-
gungsbereiches zu erwarten sein. 
Strukturveränderungen sind jedoch 
nicht zu erwarten. 
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5 Einzugsgebiet und Nachfragevolumen 

Übersicht 2: Einzugsgebiet 

 

 

Übersicht 3:  Einzelhandelsrelevante Nachfrage im Einzugsgebiet 

 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Stand: 1.1.2014. Gemäß statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes. 

2) Der einzelhandelsrelevante durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgabebetrag in Deutschland beträgt 2015 
5.692 Euro, exkl. Kfz, Brennstoffe; inkl. Tankstellenshops, Apothekenumsätze (anteilig), Versand-
/Onlinehandel und Ausgaben beim Lebensmittelhandwerk. Eigene Berechnungen auf der Grundlage von 
Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. 

 

Legende: 

 Mikro-Standort 

 Zone I  

 Zone II  

       Wettbewerbssituation 

1 Nahversorgungszentrum 
Westerbauer, Hagen  

2 Nahversorgungszentrum 
Vogelsang, Gevelsberg  

3 Aldi Enneper Straße, Hagen  

4 Netto Louise-Märcker-Straße, 
Hagen  

5 Gevelsberg-Ost, Gevelsberg  

6 Stadtteilzentrum Hagen-Haspe, 
Hagen  

7 Lidl Preußenstraße, Hagen  

8 Aldi Wehringhauser Straße, Hagen  

9 Kaufpark Minervastraße, Hagen  

10 Nahversorgungszentrum Voerde, 
Ennepetal  

11 Innenstadt, Gevelsberg  

12 Nahversorgungszentrum 
Wehringhausen, Hagen  

13 Innenstadt, Ennepetal  

14 Innenstadt, Hagen  

             Projekte 

1 Nahversorgungszentrum An der 
Drehbank, Gevelsberg 

Gutachterliche Kommentierung 
Die Abgrenzung des Einzugsge-
bietes erfolgt unter Berücksichtigung 
der topografischen, stadt- und sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten 
sowie der bestehenden und abseh-
baren zukünftigen Wettbewerbs-
situation. Zudem finden die vorhan-
dene Verkehrsinfrastrukturausstat-
tung und die daraus resultierenden 
Zeit-Wege-Distanzen Berücksichti-
gung.  
Das Gesamteinzugsgebiet wird in 
zwei Zonen gegliedert, in denen u.a. 
aufgrund der Wettbewerbsintensität, 
der vorherrschenden Einkaufsorien-
tierungen oder der räumlichen Ent-
fernung zum Mikro-Standort jeweils 
unterschiedlich ausgeprägte Kun-
denloyalitäten unterstellt werden. 

absolut in % Index in €/Kopf in Mio. € in %

10.377 29,7 92,7 5.279 54,8 29,3

24.509 70,3 94,7 5.392 132,2 70,7

34.886 100,0 94,1 5.358 186,9 100,0

Einwohner 1) Einzelhandelskaufkraft 2)

Strukturdaten des Einzugsgebietes 2015

Zone I

Zone II

Einzugsgebiet
gesamt
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Übersicht 4:  Aufschlüsselung des Nachfragevolumens nach den 
relevanten Hauptwarengruppen 

 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Gemäß Angaben der GfK GeoMarketing 2015, eigene Berechnungen. 

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, Akustik; 
Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat. 

 

Übersicht 5:  Einwohner im fußläufigen Radius 

 

Methodik: 

Die Berechnung der Einwohner im Einzugsgebiet erfolgt mit Hilfe der GfK GeoMarketing-eigenen 
Kartografie-Software RegioGraph.  Die kleinräumigen Strukturdaten (Einwohner) stammen aus der GfK 
Datenbank PointPlus. 

Gutachterliche Kommentierung 
Im prospektiven Einzugsgebiet des 
geplanten Fachmarktzentrums auf 
dem ehemaligen Brandt-Areal in Ha-
gen-Haspe steht eine relevante 
Nachfrageplattform von rd. €186,9 
Mio. p.a. zur Verfügung. Projektrele-
vant ist hiervon primär der periodi-
sche Bedarfsbereich mit den Waren-
gruppen Lebensmittel, Reformwaren 
und Gesundheit, Körperpflege mit 
einem Nachfragevolumen von 
insgesamt rd. €95,3 Mio. p.a. Hin-
sichtlich der räumlichen Struktur 
entfällt auf die Zone I ein Drittel und 
auf die Zone II zwei Drittel des 
Nachfragevolumens, aus denen das 
Gros des zu erwartenden Zielum-
satzes rekrutiert werden muss.  
Durch die verkehrsorientierte Lage 
wird zudem ein gewisser Umsatz-
anteil aus Streuumsätzen generiert 
werden. 
Für vorrangig grund- und nahversor-
gungsrelevante Angebote ist damit 
 - auch unter Berücksichtigung der 
aktuellen und perspektivisch abseh-
baren örtlichen Wettbewerbssitua-
tion - eine noch befriedigende Po-
tenzialplattform gegeben. Die zur 
Nachnutzung der Altimmobilien von 
Aldi und Rewe Kaufpark möglichen 
Einzelhändler mit nicht-zentren-
relevanten Sortimenten im Kern-
sortiment werden möglicherweise 
über die Einzugsgebietsgrenzen 
hinaus strahlen und einen Großteil 
des Umsatzes durch Streuumsätze 
generieren. Mit Blick auf die Ein-
wohner im fußläufigen Nahbereich 
(500 m / 1.000 m) wird deutlich, 
dass die introvertiert gelegenen 
Standorte einen besonders hohen 
Wohngebietsbezug haben und damit 
einen hohen Beitrag zur wohnort-
nahen Versorgung der Bevölkerung 
leisten, während die verkehrsorien-
tierten Standorte im selben Radius 
wesentlich weniger Bevölkerung er-
reichen und weit über ihren Nah-
bereich ausstrahlen müssen. 

Zone I Zone II Gesamt 

in €/Kopf 1) in Mio. € in Mio. € in Mio. €

2.731 28,0 67,3 95,3

• Lebensmittel, Reformwaren 2.281 23,3 56,2 79,6

• Gesundheit, Körperpflege 451 4,6 11,1 15,7

2.627 26,8 64,8 91,6

• 597 6,1 14,7 20,8

• 211 2,2 5,2 7,4

• 409 4,2 10,1 14,3

• 491 5,0 12,1 17,1

• 919 9,4 22,7 32,1

5.358 54,8 132,2 186,9

Einzelhandelskaufkraft 2015 im Einzugsgebiet

Gesamt

Periodischer 
Bedarf

Warengruppen

Aperiodischer 
Bedarf

Spiel, Sport, Hobby

Bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente

Einrichtungsbedarf 

übrige, nicht untersuchungs-

relevante Sortimente 2)

Elektroartikel/Unterhaltungs-
elektronik, Foto, PC und 
Zubehör, Neue Medien

Nr Standort 500 m 1.000 m
Summe

bis 1.000 m
Wertung

1 Nahversorgungszentrum Westerbauer, Hagen 1.823 6.322 8.145 o

2 Nahversorgungszentrum Vogelsang, Gevelsberg 1.982 4.798 6.780 o

6 Stadtteilzentrum Hagen-Haspe, Hagen 4.883 7.351 12.234 +

10 Nahversorgungszentrum Voerde, Ennepetal 2.664 4.287 6.951 -

11 Innenstadt, Gevelsberg 3.012 7.711 10.723 +

12 Nahversorgungszentrum Wehringhausen, Hagen 8.307 10.821 19.128 ++

14 Innenstadt, Hagen 6.130 19.596 25.726 ++

P Mikro-Standort Brandt-Areal 1.520 6.125 7.645 o

Einwohner im … Radius

Einwohner im fußläufigen Radius
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6 Wirkungsanalyse  

Methodische Vorbemerkung 

Für die grob überschlägige Wirkungsanalyse werden berücksichtigt: 
� Die geplante Entwicklung auf dem Brandt-Areal unter 

Berücksichtigung von Standortverlagerungen (Kapitel 6.1) 
� Die möglichen Nachnutzungsoptionen (Anbieter mit nicht-

zentrenrelevantem Sortiment im Kernsortiment) der frei werdenden 
Flächen von Rewe Kaufpark und Aldi (Kapitel 6.2). 

6.1 Kurzskizze zum Projekt Brandt-Areal  

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben zur Planung 
gehen auf dem Brandt-Areal von 4.500 m² Verkaufsfläche aus (Übersicht 
6). Im Zuge dessen werden die langjährig etablierten Lebensmittelmärkte 
Kaufpark (1.700 m² VKF; Enneper Straße 91 - 95) und Aldi (800 m² VKF; 
Enneper Straße 9) auf das Brandt-Areal verlagern und ihre Verkaufs-
flächen erweitern. Zusätzlich sind ein Drogeriemarkt (geplant: dm) sowie 
weitere 300 m² VKF für Shops vorgesehen. In den nachstehenden Be-
rechnungen gehen wir davon aus, dass sich – im Sinne der Entwicklung 
eines Nahversorgungszentrums – diese Fläche durch Ansiedlung arron-
dierender kleinteiliger Anbieter hälftig auf die Warengruppen periodischer 
Bedarf (Apotheke) und aperiodischer Bedarf (Hörgeräte und/oder 
Optiker) aufteilen werden.  

Übersicht 6: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Flächen) 

 

Rundungsdifferenzen möglich.. 

Gutachterliche Kommentierung 
Für die Wirkungsanalyse relevant 
sind die zu errichtenden Verkaufs-
flächen (VKF) abzüglich der Be-
standsflächen von Rewe Kaufpark 
und Aldi. Aufgrund der Standortnähe 
und der Entfernung zu den nächsten 
hauseigenen Wettbewerbern gehen 
wir davon aus, dass beide Lebens-
mittelmärkte ihren Bestandsumsatz 
zu 100 % an den neuen Standort 
Brandt-Areal mitnehmen werden. 
Auswirkungsrelevant ist demnach 
nur der durch die zusätzliche Ver-
kaufsfläche von 2.000 m² zu erwar-
tende Umsatz. Dabei wird die Attrak-
tivitätssteigerung durch höhere Syn-
ergieeffekte berücksichtigt. Somit 
wird für das geplante Nahversor-
gungszentrum unter Berücksich-
tigung der aktuellen und absehbaren 
Wettbewerbssituation eine prospek-
tive Brutto-Umsatzleistung von max. 
rd. €9,2 Mio. p.a. (exkl. Bestands-
umsatz Rewe Kaufpark und Aldi) in 
Ansatz gebracht. Bezogen auf die 
zusätzliche Verkaufsfläche von 
2.000 m² errechnet sich eine nah-
versorgungszentrumstypische 
Raumleistung mit Angebotsschwer-
punkt im periodischen Bedarfsbe-
reich von etwa 4.600 €/m². Diese 
teilt sich entsprechend typischer 
Sortimentsstrukturen auf in max.  
rd. €8,9 Mio. € im periodischen 
Bedarf (Lebensmittel, Gesundheit  
und Drogeriewaren) und lediglich 
max. rd. €0,4 Mio. für aperiodische 
Sortimente. Unter der Annahme der 
Abrundung des Angebots durch 
kleinteilige, gesundheitsorientierte 
Anbieter mit einer jeweils geringen 
Brutto-Umsatzerwartung, entfällt in 
der nachfolgenden Analyse die Be-
rücksichtigung dieser Sortimente, da 
erfahrungsgemäß in den Zentren 
Umsatzumverteilungen unterhalb 
der Nachweisbarkeitsschwelle von 
€0,1 Mio. zu erwarten sind.  

gesamt
durch 

Verlagerung Differenz

in m² in m² in m² in Mio. €

4.350 2.500 1.850 4.800 8,9

Vollsortimenter und 
Getränkemarkt

2.400 1.700 700 4.000 2,8

Aldi 1.200 800 400 6.000 2,4

Apotheke 150 0 150 2.400 0,4

Drogeriemarkt 600 0 600 5.500 3,3

150 0 150 2.500 0,4

Hörgeräte Shop/Optiker 150 0 150 2.500 0,4

4.500   2.500   2.000 4.600 9,2   
Brandt Areal
gesamt

Periodischer Bedarf

Aperiodischer Bedarf

Mieter/Sortiment

Flächenprogramm und Umsatzerwartung 
Brandt-Areal

Verkaufsfläche Brutto-
Umsatz-

erwartung

Flächen-
produktivität

in €/m² 
Verkaufsfläche

p.a. (brutto)
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6.2 Kurzskizze zur Nachbelegung der Flächen Rewe 
Kaufpark und Aldi (Enneper Straße) und prospektiver 
Bruttoumsatz 

Übersicht 7: Nachnutzungsoptionen (nicht-zentrenrelevantes 
Sortiment im Kernsortiment)  

 

1) Auswahl auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen, CIMA 2015 (Seite 133). 

2) Umfeldnutzungen Rewe Kaufpark: zentrenrelevante Sortimente (NVZ Westerbauer).  
Umfeldnutzungen Aldi: u.a. A.T.U., Polo Motorrad, Harley Davidson, Holz Demmler, Autohändler. 

 
Übersicht 8: Brutto-Umsatzerwartung Nachbelegung Kaufpark/Aldi 

 

Gutachterliche Kommentierung 

Im Zuge der Verlagerung von Rewe 
Kaufpark (1.700 m² VKF; Enneper 
Straße 91-95) und Aldi (800 m² VKF; 
Enneper Straße 9) auf das Brandt-
Areal soll die Nachnutzung auf nicht-
zentrenrelevante Sortimente im 
Kernsortimente beschränkt werden. 
Diesbezüglich wurden zwischen 
Stadt und Eigentümern bereits ent-
sprechende Vereinbarungen ge-
troffen (Grunddienstbarkeit). 

In Übersicht 7 sind auf Basis des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt Hagen (CIMA 2015) 
die relevanten Nachnutzungs-
optionen mit nicht-zentrenrelvanten 
Sortimenten aufgeführt. Die 'mög-
liche Standortwahl' begründet sich 
aus den Anforderungen der poten-
ziellen Betreiber an Mietflächen-
größen, Stellplatzsituation/-anzahl, 
Synergie-/Verbundeffekte).  

Von allen nicht betrachteten nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten sind 
aufgrund geringer Verkaufsflächen-
dimensionierungen möglicher Anbie-
ter oder Fehlen vergleichbarer An-
gebote in den Zentren keine (nen-
nenswerten) Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche zu 
erwarten. 

In Übersicht 8 ist der jeweilig 
maximal zu erwartende Brutto-
Umsatz je Sortiment dargestellt. Im 
Sinne eines Worst-Case Szenarios 
wird die Belegung von Rewe Kauf-
park und Aldi mit jeweils demselben 
Sortiment geprüft, so dass je Sorti-
ment mit 2.500 m² Verkaufsfläche zu 
rechnen wäre. Die Raumleistungen 
stellen ebenso Obergrenzen dar. In 
Summe können jedoch nur 2.500 m² 
Verkaufsfläche belegt werden, 
zudem ist es wenig wahrscheinlich, 
dass beide Immobilien mit gleichem 
Sortiment belegt werden. 

Mieter-Optionen

Sportgroßgeräte Sport Tietje ab 400 Aldi

Fahrräder
B.O.C. Bikemax Skimax, Little 
John Bikes, Lucky Bike, lokale 
Fahrradhändler

400 - 2.000
Aldi / 

Kaufpark

Motorräder Polo, Hein Gericke, Detlev Louis 450 - 900 Aldi

Garten-/ 
Baumarkt

Blumen Risse,Werkers Welt, Bad-/ 
Sanitärfachmarkt

500 bis über 2.000 
zzgl. Freiflächen

Kaufpark

Bodenbeläge, 
Farben, Lacke 
und Tapeten

TTL/TTM, Fliesenmax, Frick für 
Wand und Boden

ab 600 Kaufpark

Zoofachmarkt
Fressnapf, Zoo & Co., Das 
Futterhaus, Kölle Zoo, Maxi Zoo, 
Tiergarten, Dehner Zoo

400 - 3.000
Aldi / 

Kaufpark

Matratzen/ 
Betten 

Matratzen Concord, Matratzen 
Outlet

100 - 300 Aldi

Möbel
Multipolster, Schmidt Küchen, 
Reddy Küchen, lokale Küchen-
fachmärkte, Staples (Büromöbel)

250 - 1.800 Kaufpark

Sonderposten-
märkte

Action, Thomas Philipps, Jawoll 650 - 2.500
Aldi / 

Kaufpark

nur Großgeräte
inhabergeführte 
Einzelhandelsbetriebe

ab 200 Aldi

mögliche 
Standort-

wahl 2)

Nachnutzungsoptionen Kaufpark und Aldi

Verkaufsflächen-
bedarf 

in m² (Spannen)

Sport-/ 
Fahrrad/ 
Motorrad-
fachmarkt

Elektro-
Fachmarkt

Garten-/
Bau-/ Zoo-
Fachmarkt

Möbel-/ 
Einrichtung

Nicht-zentrenrelevantes 

Sortiment 1)

Verkaufs-
fläche

gesamt

in m² in Mio. €

2.500 1.800 4,5

2.500 1.200 3,0

2.500 1.200 3,0

2.500 3.000 7,5

2.500   . .

Flächen-
produktivität

in €/m² 
Verkaufsfläche

p.a. (brutto)

Brutto-
Umsatz-

erwartung

Mieter/Sortiment
Sport-/Fahrrad-/ 
Motorradfachmarkt

Flächenprogramm und Umsatzerwartung
Nachbelegung Kaufpark und Aldi

Garten-/Baumarkt/ 
Zoofachmarkt

Möbel-/Einrichtung

Elektrofachmarkt 
(Großgeräte)

Nachbelegung gesamt
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6.3 Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben  

Übersicht 9: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Flächen) 
und Nachbelegung Kaufpark/Aldi 

 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Zu verlagernde und erweiternde Lebensmittelmärkte Kaufpark und Aldi. 

2) Drogeriemarkt und Apotheke. 

3) Fachmarkt für Elektrogroßgeräte. 

4) Sport-/Fahrradfachmarkt. 

5) Fachmarkt für Möbel-/Einrichtung. 

6) Garten-/Baumarkt-/Zoo-Fachmarkt. 

Gutachterliche Kommentierung 

Unter Zusammenführung beider 
Ansiedlungsszenarien ergibt sich 
nebenstehende Umsatzerwartung je 
Sortiment.  

Die Summe des periodischen Sorti-
ments (1.850 m² Verkaufsfläche 
bzw. €8,9 Mio. Brutto-Umsatz) 
resultiert aus dem Entwicklungs-
vorhaben auf dem Brandt-Areal. Sie 
bildet die zusätzlich zu erwartenden 
Flächen und Umsätze - exklusive 
der zu verlagernden Bestands-
flächen von Kaufpark und Aldi - ab. 
Für die Umsatzschätzung wird die 
Attraktivitätssteigerung durch höhere 
Synergieeffekte berücksichtigt. 

Das aperiodische Sortiment umfasst 
die Ansiedlungsoptionen auf den 
Bestandsflächen von Kaufpark und 
Aldi, die mit Anbietern des nicht-
zentrenrelevanten Sortiments im 
Kernsortiment belegt werden kön-
nten. Im Sinne eines Worst-Case 
Szenarios prüfen wir die maximal 
mögliche Verkaufsfläche je Sorti-
ment. Eine Realisierung aller skiz-
zierten Nutzungsoptionen ist dem-
nach auszuschließen. 

Nebenstehende Übersicht 9 bildet 
sodann die Ausgangsbasis für die 
zu prüfenden Auswirkungen. 

 

Verkaufsfläche

Brutto-Umsatz-

erwartung 1)
ca. 

Raumleistung

Warengruppen/Sortimente in m² in Mio. € in €/m²

1.850 8,9 4.800

• Lebensmittel, Reformwaren 1) 1.100 5,2 4.700

• Gesundheit, Körperpflege 2) 750 3,7 4.900

. . .

• 2.500 7,5 3.000

• Spiel, Sport, Hobby 4) 2.500 4,5 1.800

• Einrichtunsgbedarf 5) 2.500 3,0 1.200

• 2.500 3,0 1.200

. . .

Periodischer Bedarf

Elektroartikel/Unterhaltungsele
ktronik, Foto, PC und Zubehör, 

Neue Medien 3)

Bau- und gartenmarkt-

spezifische Sortimente 6)

Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben

Aperiodischer Bedarf

Gesamt
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6.4 Kaufkraftabschöpfung 

Übersicht 10: Kaufkraftabschöpfung im Einzugsgebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundungsdifferenzen möglich. 

1) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wäsche; Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, Akustik; 

Bücher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat. 

  Gutachterliche Kommentierung 

Die Kaufkraftstrom-Modellrechnung gibt einen Überblick über die räumliche Herkunft des Einzelhandelsum-
satzes, differenziert nach den Zonen des Einzugsgebietes und Warengruppen. Naturgemäß nimmt die Kaufkraft-
bindung eines Einzelhandelsstandortes in seinem Marktgebiet mit zunehmender Entfernung und Relevanz des 
Wettbewerbs ab. Darüber hinaus haben auch tradierte Einkaufsorientierungen großen Einfluss auf die gegebe-
nen Kaufkraftströme. In der folgenden Modellrechnung werden die absehbaren Kaufkraftströme in der Dif-
ferenzierung nach den relevanten sechs Warengruppen und den zwei Zonen des Einzugsgebietes (nebst Streu-
umsätzen, aus denen die nicht-zentrenrelevanten Sortimente das Gros ihres Umsatzes generieren) dargestellt. 
Bezogen auf die relevante, im Einzugsgebiet lokalisierte Nachfrageplattform errechnen sich Abschöpfungs-
quoten, die aus absatzwirtschaftlicher Sicht als nachhaltig erzielbar bewertet werden können, wenngleich sich 
innerhalb der Sortimente große Unterschiede ergeben. Vor allem im Sortiment Gesundheit, Körperpflege müssen 
ambitionierte Marktanteile (Zone I 34,7 % bzw. Zone II 16,2 %) erreicht werden. Dies kann aufgrund der klaren 
Standortvorteile gegenüber den Hauptwettbewerbern gelingen. Aber auch im Sortiment Lebensmittel/Reform-
waren muss insbesondere durch die recht große Erweiterungsflächen von Rewe Kaufpark (plus 41%!) und Aldi 
(plus 50%!) die Marktdurchdringung weiter intensiviert (Zone I +13,7 % bzw. Zone II + 2,5 %) werden. Für die 
Sortimente des periodischen Bedarfs sind  somit hohe Umsatzumlenkungen an Bestandsstandorten zu erwarten. 
Demgegenüber sind in den aperiodischen Sortimenten überregional moderate Abschöpfungsquoten im Einzugs-

gebiet zu erwarten. 

Umsatz 
gesamt

Kauf-
kraft

Kauf-
kraft

Kauf-
kraft

in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. €

28,0 4,80 17,2 67,3 3,20 4,8 95,3 8,0 8,4 0,9 8,9

• 23,3 3,20 13,7 56,2 1,40 2,5 79,6 4,6 5,8 0,6 5,2

• 4,6 1,60 34,7 11,1 1,80 16,2 15,7 3,4 21,6 0,3 3,7

26,8 1,77 6,6 64,8 3,44 5,3 91,6 5,2 5,7 12,8 18,1

• 6,1 0,60 9,8 14,7 1,40 9,5 20,8 2,0 9,6 5,5 7,5

• 2,2 0,22 10,0 5,2 0,44 8,4 7,4 0,7 8,9 3,9 4,6

• 4,2 0,20 4,8 10,1 0,40 4,0 14,3 0,6 4,2 2,4 3,0

• 5,0 0,75 15,0 12,1 1,20 9,9 17,1 2,0 11,4 1,1 3,0

• 9,4 0,00 0,0 22,7 0,00 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

54,8 6,57 12,0 132,2 6,64 5,0 186,9 13,2 7,1 13,7 26,9Gesamt

Einrichtungsbedarf 

Bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente
übrige, nicht untersuchungs-

relevante Sortimente 1)

Abschöpfung

Zone IIZone I

Warengruppen

Abschöpfung

Spiel, Sport, Hobby

Kaufkraftstrom-Modellrechnung / Marktanteile

Periodischer Bedarf

Lebensmittel, Reformwaren

Gesundheit, Körperpflege

Elektroartikel/Unterhaltungs-
elektronik, Foto, PC und 
Zubehör, Neue Medien

Aperiodischer Bedarf

Abschöpfung

Einzugsgebiet gesamt
Streu-

umsatz
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6.5 Umverteilungseffekte 

 

 

In den Modellrechnungen werden im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die möglichen ökonomischen Auswirkungen des 
geplanten Fachmarktzentrums auf dem ehemaligen Brandt-Areal sowie den möglichen Nachnutzungen der Altimmobilien von 
Rewe Kaufpark und Aldi in Hagen auf den im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der CIMA (Dezember 2015) 
aufgezeigten örtlichen Einzelhandelsbesatz in Hagen ermittelt. Zudem wurden die relevanten zentralen Versorgungsbereiche in 
Gevelsberg und Ennepetal in Augenschein genommen.  
Dabei dienen folgende drei Annahmen als Basis der komplexen Modellrechnung: 

• der unterstellte Brutto-Umsatz des geplanten Fachmarktzentrums auf dem Brandt-Areal (exkl. des bereits gebundenen 
Umsatzes von Rewe Kaufpark und Aldi) sowie der unterstellte Brutto-Umsatz für die einzelhändlerische Nachnutzung der 
Altimmobilien Rewe Kaufpark und Aldi (Enneper Straße) 

• die vorgenommene Kaufkraftstrom-Modellrechnung zur möglichen Umsatzrekrutierung des Brutto-Zielumsatzes  
• die relevante Einzelhandelssituation in den betrachteten Standortlagen von Hagen 

Umsatzerwartungen (Kapitel 6.3) und gemäß Modellrechnung zu erwartende Umsatzumverteilungen sind der 
folgenden Übersicht zu entnehmen. 

Übersicht 11: Umsatzumverteilungen 

 

Rundungsdifferenzen möglich. "-" nicht nachweisbar. Hagen Westerbauer inkl. Bestand Kaufpark. 

Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz
in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

Innenstadt Hagen (HZ) 28,6 0,2 0,9 36,9 0,8 2,2 23,8 3,9 16,3 11,6 1,0 8,6 6,5 0,1 1,8 1,4 - -

Hagen Haspe (NZ) 19,8 2,4 12,4 11,0 1,3 11,9 3,5 0,3 9,1 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Hagen Wehringhausen 
(NVZ)

4,3 - - 1,7 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - -

Hagen Westerbauer (NVZ) 9,4 0,6 6,6 1,5 0,3 22,7 0,1 - - 0,1 - - 0,0 - - 0,0 - -

übriges Einzugsgebiet 
und Rückgewinnung 
abfließender Kaufkraft

. 1,9 . . 1,2 . . 3,3 . . 3,5 . . 2,9 . . 3,0 .

Brutto-Umsatzerwartung 
des Planvorhabens

. 5,2 . . 3,7 . . 7,5 . . 4,5 . . 3,0 . . 3,0 .

Elektroartikel/Unterhaltungs-
elektronik, Foto, PC und 
Zubehör, Neue Medien

Spiel, Sport, Hobby Einrichtungsbedarf
Bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente

Lebensmittel, 
Reformwaren

Gesundheit, Körperpflege

Umsatz-
umverteilung

Umsatz-
umverteilung

Umsatz-
umverteilung

Umsatz-
umverteilung

Städte/Gemeinden/
Zentraler 
Versorgungsbereich

Umsatz-
umverteilung

Umsatz-
umverteilung

Gutachterliche Kommentierung 
Mit Realisierung des Fachmarktzentrums mit überwiegend nahversorgungsrelevanten Sortimenten dürften vor 
allem für die nächstgelegenen Lebensmittel- und Drogeriemärkte bzw. Agglomerationslagen mit vergleichbarem 
Besatz in Hagen und Gevelsberg z.T. nennenswerte Umsatzumverteilungen zu erwarten sein.  
Die errechneten Umsatzumlenkungen für die betrachteten zentralen Versorgungsbereiche in Hagen bewegen sich 
im periodischen Bedarf (Lebensmittel, Reformwaren, Gesundheit, Körperpflege) zwischen €0,2 Mio. und €2,4 Mio. 
(bzw. 0,9 % bis 22,7 %), da 65 % des zusätzlichen Umsatzes an diesen Standorten umverteilt wird. Die höchsten 
Umsatzumlenkungen ergeben sich für das Nahversorgungszentrum Westerbauer und das Nebenzentrum Hagen 
Haspe. Weitere €3,1 Mio. dürften an nicht gesondert betrachteten Standorten umverteilt werden. Besonders stark 
betroffen dürften aufgrund der Nähe das Nahversorgungszentrum Vogelsang und aufgrund vergleichbarer An-
gebotsstrukturen das Hauptzentrum Gevelsberg sein. Zudem sind für Stand-Alone Lebensmittelmärkte im west-
lichen Hagener Stadtgebiet weitere Umsatzumverteilungen zu erwarten.  
Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung möglicher Auswirkungen im Zuge der Nachbelegung von 
Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelavanten Sortimenten) ist die Innenstadt Hagen unter den betrachteten 
Zentren aufgrund größter Angebotsüberschneidungen am stärksten betroffen (Umsatzumverteilungen zwischen 
€0,1 - €3,9 Mio. bzw. 1,8 % - 16,3 %). Darüber hinaus wird ein nicht unerheblicher Umsatzanteil von €2,9 bis €3,5 
Mio. (77 % - 99 % je nach Sortiment) an nicht separat betrachteten Standorten (vornämlich als Sonderstandorte 
ausgewiesene Fachmärkte bzw. Fachmarktagglomerationen in Hagen) umverteilt.  
Auf den nachstehenden Seiten erfolgt eine standort- bzw. sortimentsspezifische Detailbetrachtung. 
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6.6 Mögliche anzunehmende Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche 

Die vorstehend dargestellten Umsatzumverteilungen, die mit Realisierung 
des Fachmarktzentrums sowie der Nachnutzung der Altimmobilien von 
Rewe Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment (lt. 
Hagener Sortimentsliste) in einer Worst-Case Betrachtung gemäß der 
durchgeführten Modellrechnungen zu erwarten sind, stellen sich in der 
Stadt Hagen und in den umliegenden Städten deutlich unterschiedlich 
dar. 

Hauptzentrum Hagen (Innenstadt) 

Im periodischen Bedarfsbereich (Lebensmittel, Reformwaren sowie 
Gesundheit, Körperpflege) wird unter den zentralen Versorgungsberei-
chen die Innenstadt Hagen erwartungsgemäß aufgrund der Entfernung 
und der Tatsache, dass Versorgungseinkäufe (kurzfristiger Bedarf) häufig 
wohnortnah erledigt werden weniger stark betroffen sein. Dennoch sind 
gewisse Umsatzumverteilungen zu erwarten. Diese werden jedoch im 
unteren einstelligen Bereich rangieren (€0,2 - €0,8 Mio. bzw. 0,9 % - 
2,2 %), sich auf eine Vielzahl von Anbietern (Lebensmittelmärkte: Rewe 
Rathaus Galerie, Edeka Elberfelder Straße, Kaufpark Mittelstraße sowie 
Lidl im Schwenke-Zentrum; Drogeriemärkte: Rossmann, dm, Müller) 
verteilen und sind somit insgesamt als unkritisch zu beurteilen. 

Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung möglicher Aus-
wirkungen im Zuge der Nachbelegung von Rewe Kaufpark und Aldi mit 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten) ergeben sich für die Händler der 
Innenstadt sortimentsspezifisch unterschiedliche Auswirkungen. 

So dürften in den Warengruppen Elektroartikel/Unterhaltungselektro-
nik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien je nach Sortimentstiefe der 

anzusiedelnden Geschäfte mit nicht-zentrenrelevanten Sortiment im 
Kernsortiment und sich daraus ergebender, teilweise nennenswerter 
Angebotsüberschneidungen mit Saturn, Expert Garthe Umsatzum-
verteilung bis zu €3,9 Mio. bzw. 16,3 % zu erwarten sein. Insofern be-
steht die Gefahr nicht unwesentlicher Umsatzumverteilungen, so dass für 
das konkrete Ansiedlungsvorhaben zum Schutz des Hauptzentrums eine 
eigenständige Wirkungsanalyse erstellt werden sollte. 

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby sind etwas geringere, aber 

dennoch nicht unkritische Umsatzumlenkungen (€1 Mio. bzw. 8,6 %) zu 
erwarten. Die Innenstadthändler (Intersport, Mc Trek, Adigo Sports) 
offerieren überwiegend zentrenrelevante Sortimente, so dass nur 
gewisse Angebotsüberschneidungen bestehen. Zur Reduzierung 
möglicher Umsatzumverteilungseffekte sollte eine deutliche Begrenzung 
der zentrenrelevanten Randsortimente möglicher Anbieter in den Alt-
immobilien von Aldi und Kaufpark angestrebt werden.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Geringe, unkritische Umsatz-
umverteilungen im periodischen 
Bedarf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhängig von Sortiment und 
Betreiber sind nennenswerte 
Umsatzumverteilungen im Segment 
Elektro nicht auszuschließen 

 

 

 

Gewisse Umsatzumverteilungen im 
Sortiment Sport, Begrenzung der 
zentrenrelevanten Randsortimente 
wird empfohlen 
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Die Warengruppen Einrichtungsbedarf sowie bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente sind demgegenüber in sehr geringem Maße 

betroffen, da keine nennenswerten Sortimentsüberlappungen bestehen. 

Nebenzentrum Hagen-Haspe, Hagen 

Unter den zentralen Versorgungsbereichen wird, wie bereits in der Kurz-
übersicht zum Standort aufgezeigt, das Nebenzentrum Hagen-Haspe 
aufgrund seiner räumlichen Nähe zum Projektstandort, vergleichbarer 
Angebotsstrukturen, sehr starken Einzugsgebietsüberschneidungen bei 
gleichzeitiger anhaltender Abschmelzung der Nachfrageplattform, 
Defiziten in der Erreichbarkeit und suboptimalen Voraussetzungen für 
Kopplungskäufe am stärksten betroffen sein.  

Die ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten des perio-
dischen Bedarfs (Lebensmittel, Reformwaren sowie Gesundheit, 
Körperpflege) erreichen Werte von rund 12 %. Hierbei ist zunächst 
festzustellen, dass primäre Wettbewerbsbeziehungen des Vorhabens vor 
allem mit den Anbietern real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann zu er-
warten sind. Vor allem im Segment Lebensmittel, Reformwaren 
(Umsatzumverteilung €2,4 Mio.) dominieren real,- und Rewe Kaufpark 
den Einzelhandel flächen- und auch umsatzseitig deutlich.  
Im Sortiment Gesundheit, Körperpflege muss die Umsatzumverteilung 
von €1,3 Mio. vor allem Rossmann schultern, so dass die Umsatzumver-
teilungsquote für Rossmann erheblich sein wird. Überdies werden auch 
real,- und Kaufpark in ihren Randsortimenten tangiert. Das Gros des er-
wirtschafteten Umsatzes in diesem Sortiment müsste lt. CIMA durch 
Apotheken erwirtschaftet worden sein. Da nun auch diesbezüglich eine 
Apotheke auf dem Brand-Areal geplant ist, dürften insofern die Apo-
theken in Hagen-Haspe direkt betroffen sein.  

Die Umverteilungsquote in der Warengruppe Elektroartikel/Unterhal-
tungselektronik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien von gut 9 % 
wird in erster Linie das Randsortiment von real,- betreffen und kann je 
nach Umfang nicht unwesentliche Auswirkungen haben. 

Bereits heute sind die Auswirkungen der vorangegangenen Wettbe-
werbsintensivierungen an Fahrstandorten im introvertiert gelegenen, 
wohnortnahen Nebenzentrum Haspe anhand schwacher Umsatz-/ Raum-
leistungen der primär relevanten Anbieter im periodischen Bedarfs-
bereich, der Zunahme von Leerständen und teilweise erheblichem In-
vestitionsstau deutlich sichtbar, so dass die Vorschädigung in diesem 
zentralen Versorgungsbereich offensichtlich ist.  

 

Sehr geringe Umsatzumverteilungen 
in den Warengruppen Bau/Garten-
markt sowie Einrichtung  

 

Vorgeschädigtes Nebenzentrum 
Hagen-Haspe am stärksten 
betroffen 

 

 

 

Über 12 % Umsatzumverteilung im 
Segment Lebensmittel, Reform-
waren 

 

 

Knapp 12 % Umsatzumverteilung im 
Segment Gesundheit, Körperpflege 

 

 

 

 
Gut 9 % Umsatzumverteilung im 
Segment Elektroartikel/Unterha-
ltungselektronik, Foto, PC und 
Zubehör, Neue Medien  
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Zukünftig ist durch das projektierte Fachmarktzentrum und die damit 
einhergehende Erhöhung der Verkaufsfläche im Nahversorgungszentrum 
Westerbauer von über 60% (von 4.465 m² auf fast 7.265 m², allen voran 
Rewe Kaufpark, Aldi und Drogeriemarkt) im Zuge der Bündelung ver-
gleichbarer Angebote an einem verkehrlich sehr gut erreichbaren Stand-
ort und der Möglichkeit von Kopplungskäufen (Stichwort One-Stop-Shop-
ping) mit einer deutlichen Wettbewerbsverschärfung und Umlenkung von 
Kundenströmen innerhalb eines gut bereits abgedeckten Marktes zu 
rechnen.  
Ein rückläufiger Kundenzuspruch führt zu weiteren Umsatzeinbußen der 
bereits heute nur mäßig performenden, strukturprägenden Magnetmieter 
(real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann) die damit Gefahr laufen, unter-
halb der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu agieren, was wiederum die Ge-
schäftsaufgabe zur Folge haben kann. Durch die hohe Bedarfsab-
deckung, die mit dem Fachmarktzentrum im periodischen Bedarfsbereich 
im Stadtbezirk Hagen-Haspe erreicht werden wird, sinken einerseits die 
Nachvermietungschancen mit vergleichbaren Anbietern aufgrund zu 
geringer offener Nachfragepotenziale (gemäß CIMA) sowie funktionalen 
Defiziten in Erreichbarkeit und nicht ganz zeitgemäßen Verkaufs-
flächengrößen (v.a. Rossmann und Rewe Kaufpark). Andererseits wird 
die Motivation ansässiger Anbieter zur Neuaufstellung und Standort-
sicherung, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind, sinken. 
Überdies begünstigt eine Abnahme des Kundenzuspruchs die weitere 
Zunahme von Leerständen kleinteiliger Ladeneinheiten, die auf von 
Magnetmietern ausgelöste Passantenfrequenzen angewiesen sind.  

Somit gefährdet die außerordentlich hohe Steigerung der Verkaufs-
flächengröße und auch der Anbieterqualität im Nahversorgungszentrum 
Westerbauer mit dem momentan geplanten Besatz die Funktions- und 
Entwicklungsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches Hagen-
Haspe, so dass schädliche Auswirkungen in Form von städtebaulichen 
Missständen für das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu erwarten sind.  

Noch gravierender würde die Umsatzumverteilung ausfallen, wenn neben 
dem in Rede stehende Vorhaben weitere zentrenrelevante Sortimente 
(wie u.a. Bekleidung/Schuhe oder Hartwaren) auf dem Brandt-Areal 
etabliert werden würden. Neben einer möglichen Ausdehnung des antizi-
pierten Einzugsgebietes wäre dann auch eine Umsatzumverteilung aus 
anderen Sortimentsgruppen anzunehmen. 

Nahversorgungszentrum Westerbauer, Hagen 

Ebenso sind für das derzeit abgegrenzte Nahversorgungszentrum 
Westerbauer nicht unerhebliche Umsatzumlenkungen zu erwarten 
(interne ‚Kanibalisierung‘). In der Warengruppe Lebensmittel, Reform-
waren werden €0,6 Mio. bzw. 6,6 % umgelenkt. Betroffen davon ist in 
erster Linie Penny, so dass die prozentuale Umsatzumverteilung auf 
Einzelbetreiberebene entsprechend deutlich höher ausfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktions- und Entwicklungs-
fähigkeit des vorgeschädigten 
zentralen Versorgungsbereiches 
Hagen-Haspe gefährdet 

 

 

 

 

 

 

Nicht unerhebliche Umsatzum-
lenkungen im bestehenden NVZ 
Westerbauer 

Knapp 7 % Umsatzumverteilung im 
Segment Lebensmittel, Reform-
waren 
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In der Warengruppe Gesundheit, Körperpflege werden die Umsatz-

umlenkungen von €0,3 Mio. bzw. 22,7 % die Randsortimente der 
Anbieter Penny sowie des zu verlagernden Rewe Kaufpark treffen, die 
dementsprechend ihr Drogeriewarensortiment anpassen müssten.  

In den Sortimenten des aperiodischen Bedarfs sind aufgrund von Ange-
botsüberschneidungen mit dem Dänischen Bettenlager Umsatzumlen-
kungen vor allem im Sortiment Einrichtungsbedarf zu erwarten, wenn-

gleich aus Gründen des Datenschutzes keine Werte auf Einzelbetreiber-
ebene aufgeführt werden dürfen. Sofern sich auf einem der Altstandorte 
ein Anbieter mit vergleichbaren Einrichtungsangeboten niederlässt, sind 
somit nennenswerte Umsatzumverlagerungen nicht ausgeschlossen. 
Jedoch ist das Dänische Bettenlager für die Funktionsfähigkeit des Nah-
versorgungszentrums weniger relevant. Allerdings bestünde bei seinem 
Ausscheiden die Gefahr eines städtebaulichen Missstandes aufgrund 
geringer Nachvermietungsoptionen. 

In Summe wird durch die angestrebte Integration des Fachmarktzen-
trums auf dem Brandt-Areal in das Nahversorgungszentrum Westerbauer 
die Angebotssituation und Versorgungsfunktion des perspektivisch erwei-
terten und neu zugeschnittenen zentralen Versorgungsbereichs ganz-
heitlich gestärkt. Gleichzeitig birgt die Etablierung eines neuen, besatz-
seitig attraktiveren und 400 m entfernten Standortes die Gefahr von Ge-
schäftsaufgaben auf dem Gummi-Becker-Areal. 

Nahversorgungszentrum Wehringhausen, Hagen 

Für das Nahversorgungszentrum Wehringhausen sind hingegen auf-
grund der deutlichen Entfernung und Ausrichtung der Angebote auf die 
unmittelbare Stadtteilbevölkerung sehr geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (€0,1 Mio.) rangierende Umsatzumlenkungen zu er-
warten. Negative Auswirkungen für das Nahversorgungszentrum 
Wehringhausen sind somit nicht zu erwarten. 

Weitere Lagen in Hagen 

Mit Blick auf die Stärkung der Angebote des periodischen Bedarfs sind 

neben den aufgeführten zentralen Versorgungsbereichen aufgrund der 
Nähe und Angebotsüberschneidungen auch für Anbieter in sonstigen 
integrierten und nicht integrierten Lagen (Lebensmittelmärkte Netto in der 
Louise-Märker-Straße, Lidl in der Preußenstraße, Aldi in der Wehring-
hauser Straße sowie Rewe Kaufpark in der Minervastraße, s.a. Kapitel 
3.5) Umsatzumverteilungen zu erwarten.  

Hinsichtlich der möglichen Ausweitung der Angebote mit nicht-zentren-
relvanten Sortimenten im Kernsortiment an den Altstandorten von Kauf-

park und Aldi wären in erste Linie Anbieter an Hagener Sonderstandorten 
(gemäß Standortstruktur CIMA Dezember 2015) betroffen.  

Knapp 23 % Umsatzumverteilung im 
Segment Gesundheit, Körperpflege 

 

 
Möglicherweise nennenswerte 
Umsatzumverteilung im Segment 
Einrichtungsbedarf 

 

 

 

 

 

Gefahr von Geschäftsaufgaben  

 

 

 

 

 

Geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (€0,1 Mio.) 
rangierende Umsatzumlenkungen 

 
 

 

Umsatzumverteilungen im 
periodischen Bedarf auch für 
Lebensmittelmärkte außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche zu 
erwarten 
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Je nach tatsächlich zu etablierendem Warenangebot ist die Betroffenheit 
der als Sonderstandorte klassifizierten einzelnen Anbietern (s.a. Kapitel 
3.6) unterschiedlich stark ausgeprägt. Als 'Faustformel' gilt: je höher die 
Angebotsüberschneidungen und je geringer die Entfernung mit dem/zu 
dem Wettbewerbsstandort, desto höher die Umsatzumlenkungen. Da 
sich alle relevanten Anbieter außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 
befinden, sind negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten, 
allerdings wären bei Geschäftsaufgabe ohne anschließende Neuver-
mietung Entwicklungen zu erwarten, die als ein städtebaulicher Mis-
sstand gewertet werden können. 

In der Warengruppe Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, Foto, PC 
und Zubehör, Neue Medien wären neben den Innenstadthändlern der 

Elektronikfachmarkt Berlet (führt auch nicht-zentrenrelevante Artikel und 
stellt neben Saturn den maßgeblichen Anbieter da) und ggf. auch 
Einzelhandelsstandorte wie Wuppertal und Witten von Umsatzumver-
lagerungen betroffen. Aufgrund der lt. CIMA leicht unter 100 rangie-
renden Handelszentralität ist zudem ein gewisser Spielraum für weitere 
Anbieter vorhanden. 

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby wird lt. CIMA bereits heute eine 
hohe Handelszentralität von 121 erreicht. Dazu trägt neben den Händlern 
der Innenstadt Decathlon bei. Sofern die Ansiedlungspotenziale für einen 
Fahrradmarkt ausgeschöpft werden, ist mit geringen Umsatzumvertei-
lungen innerhalb von Hagen zu rechnen. Vielmehr kann es gelingen, 
derzeit abfließende Kaufkraft zurückzuholen. Demgegenüber würden 
Angebots- bzw. Sortimentsverdichtungen zu Umsatzumverteilungen 
führen. 

In der Warengruppe Einrichtungsbedarf existiert eine Vielzahl von 
Anbietern. Aufgrund der unterschiedlichen Sortiments- und Qualitäts-
ausrichtungen variiert auch die Betroffenheit dieser Anbieter je nach neu 
anzusiedelndem Betreiber. Generell sind im westlichen Stadtgebiet mit 
Möbelpiraten (Wohn- und Küchenmöbel) und Podi Polster (Betten, Sofas, 
Sessel) zwei größere Möbelanbieter an Sonderstandorten verortet, die im 
preisorientierten Segment ein breites Sortiment offerieren und aufgrund 
der Nähe entsprechende Umsatzumlenkungen schultern werden 
müssen. 

In der Warengruppe bau- und gartenmarktspezifische Sortimente 
(inkl. Zoobedarf) besteht in Hagen eine insgesamt gute Versorgungs-

situation, so dass die Angebotsverdichtung in erster Linie zu Umsatz-
umverteilungen führt. Konkrete Umsatzumlenkungsquoten können wegen 
fehlender Bestandsumsätze nicht aufgezeigt werden. 

Demzufolge sollten die möglichen ökonomischen und städtebaulichen 
Auswirkungen bei konkretem Ansiedlungswunsch geprüft werden. 

Betrachtung der nicht-zentren-
relevanten Sortimente in Hagen 

 

 

 

 

 

Umsatzumverlagerungen im 
Segment Elektroartikel/Unter-
haltungselektronik, Foto, PC und 
Zubehör, Neue Medien zulasten 
Hagener Sonderstandorten, 
Wuppertal und Witten 

 
 

Im Segment Spiel, Sport, Hobby 
Potenziale zur Etablierung eines 
Fahrradmarktes, demgegenüber 
Umsatzumverteilungen bei Ange-
bots- bzw. Sortimentsverdichtungen 

 

 
Gewisse Umsatzumlenkungen in der 
Warengruppe Einrichtungsbedarf 
nicht auszuschließen 

 

 

 

 

Gewisse Umsatzumlenkungen in der 
Warengruppe bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente (inkl. Zoobe-
darf) nicht auszuschließen 
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Gevelsberg 

Unter den regionalen zentralen Versorgungsbereichen sind die höchsten 
Umverteilungsquoten in Gevelsberg Vogelsang (Lidl, Netto, KiK, Fress-
napf, Action) und der Innenstadt Gevelsberg (Kaufland, dm) zu erwar-

ten. Dies begründet sich aus der Nähe und den großen Angebotsüber-
schneidungen (Lebensmittel, Drogeriewaren und Tierbedarf). Schädliche 
Auswirkungen des Vorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche der 
Stadt Gevelsberg können demnach nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden, dürften aber zumindest bezogen auf die Innenstadt (mit dem 
Kaufland SB-Warenhaus und dem dm Drogeriemarkt) überschaubar sein. 
Weiterhin ist der Koppelstandort von Rewe Kaufpark und Aldi (keinem 
zentralen Versorgungsbereich zugeordnet) von betreibereigener 
Wettbewerbsverschärfung betroffen. 

Ennepetal 

Die überschlägig ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten 
des periodischen Bedarfs dürften in Ennepetal unkritische Werte im 

unteren einstelligen Bereich erreichen und lassen vom Grundsatz her 
keine schädlichen Auswirkungen erwarten. 

Nennenswerte Umsatzum-
verteilungen in Gevelsberg 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Unkritische Umsatzumverteilungs-
quoten in Ennepetal 
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7 Einordnung des Vorhabens auf dem Brandt-
Areal in Vorgaben des Einzelhandels-
konzeptes 

In diesem Kapitel soll die Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze 
und Inhalte des Einzelhandelshandelskonzeptes mit Blick auf das Vor-
haben in Hagen-Westerbauer erfolgen. 
Dazu werden zunächst Auszüge aus dem aktuell gültigen Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept zitiert und anschließend in Bezug auf das An-
siedlungsvorhaben auf dem Brandt-Areal bewertet. 

7.1 Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung in Hagen 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015, 
CIMA, S. 136 ff.) 

Grundsatz 2: 

Die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten (Lebensmittelfrischemärkte, Lebensmitteldiscounter, Biomärkte 
etc.) sollte nach Möglichkeit nur noch in den abgegrenzten zentralen 
Versorgungsbereichen erfolgen. Die Dimensionierung der Betriebe sollte 
nicht die Versorgungsfunktion des betreffenden oder weiterer zentraler 
Versorgungsbereiche gefährden. Den ergänzenden Nahver-
sorgungsbetrieben in integrierten Lagen (siehe Liste in Abb. 38) sollten 
Entwicklungsspielräume zugestanden werden. Weitere Ergänzungs-
standorte außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen nur 
dann realisiert werden, wenn eine wohnortnahe Versorgung der 
Bewohner im Nahbereich des Planvorhabenstandortes nicht 
gewährleistet ist und die Versorgungsfunktion der zentralen Versor-
gungsbereiche nicht gefährdet wird (vgl. hierzu auch Ziel 2 des 
Sachlichen Teilplans großflächiger Einzelhandel).  

Grundsatz 4: 

Großflächiger Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 
kann sowohl in der Innenstadt, aber auch an den definierten Son-
derstandorten etabliert werden; in den Nebenzentren sollten Neuan-
siedlungen maßstabsgerecht dimensioniert sein. Zusätzliche Sonder-
standorte für großflächigen Einzelhandel sollten im Sinne einer Kon-
zentration der Einzelhandelsansiedlungen auf bestehende Standorte 
nach Möglichkeit nicht ausgewiesen werden. Für das Segment Möbel 
berücksichtigt das Einzelhandelskonzept einen perspektivischen Sonder-
standort. Die Gestaltungsspielräume für Segmente des großflächigen 
Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment sind mit Blick 
auf das vorhandene Angebot grundsätzlich als eher begrenzt anzusehen. 
Dementsprechend erschließt sich derzeit nicht die Ausweisung weiterer 
perspektivischer Einzelhandelsstandorte. 
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Grundsatz 5: 

Die Beschränkung zentrenrelevanter Randsortimente bei großflächigem 
Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment ist strikt 
einzuhalten. Entsprechend Ziel 5 des Sachlichen Teilplans großflächiger 
Einzelhandel zum LEP NRW sollte eine Begrenzung der 
zentrenrelevanten Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamt-
verkaufsfläche eingehalten werden. Darüber hinaus sollte sich an der 
Empfehlung des Grundsatzes 6 des Sachlichen Teilplan großflächiger 
Einzelhandel zum LEP NRW in Bezug auf die Verkaufsflächenober-
grenze von 2.500 m² gehalten werden. 

Grundsatz 6: 

Grundsätzlich ist bei relevanten Ansiedlungsvorhaben des großflächigen 
Einzelhandels abzuklären, dass die Versorgungsfunktion der 
ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche nicht gefährdet wird. 
Dieser Grundsatz darf nicht als bloßer Wettbewerbsschutz verstanden 
werden, vielmehr geht es um eine qualitative Absicherung der Ver-
sorgungsstrukturen. 

Grundsatz 7: 

Außerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche und 
Sonderstandorte soll keine Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel 
erfolgen. 
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Bewertung für das Brandt-Areal 

Zu Grundsatz 2: 

Das Brandt-Areal ist derzeit kein zentraler Versorgungsbereich. Die Stadt 
plant hierzu das Vorhabenareal an das etwa 400 m entfernt gelegene 
NVZ Westerbauer anzugliedern. Aus Kundensicht wird der Standort-
bereich auch künftig nicht als eine Einheit wahrgenommen oder fußläu-
fige Austauschbeziehungen aufgrund fehlender passantenfrequenzen-
fördernder Umfeldnutzungen nicht zu erwarten sein. Stattdessen werden 
beide Bereiche autark agieren. 
Die Versorgungsfunktion des bestehenden ZV Westerbauer (NVZ) wird 
dahingehend gestört, dass v.a. Penny mit deutlichen Umsatzumverlage-
rungen zu kämpfen haben wird. Aber auch das ZV Haspe (NZ) wird deut-
liche Umsatzrückgänge verspüren, die für die heute schon deutlich unter-
durchschnittlich performenden maßgeblichen Nahversorgern ggf. das 
Aus bedeuten. Gleichzeitig werden bei einer Verdichtung des Wettbe-
werbs in einem gesättigten und nachfrageseitig nicht wachsenden Markt 
den bereits etablierten, ergänzenden Nahversorgungsbetrieben in 
integrierten Lagen (u.a. Netto Louise-Märcker-Straße) Entwicklungs-
spielräume genommen. 
Weiterhin kann ausgeschlossen werden, dass eine wohnortnahe Ver-
sorgung der Bewohner im Nahbereich des Vorhabenstandortes (6.100 
Einwohner im 1.000 m Radius, s.a. Kapitel 5) derzeit nicht gewährleistet 
ist. Vielmehr sind dem Nahbereich durch die ansässigen Magnetbetriebe 
Penny und Rewe Kaufpark gute Nahversorgungsstrukturen zu attes-
tieren. Aufgrund der vglw. dünnen Besiedelung dieses Stadtbereichs 
(ohne nennenswerte Wohnbauvorhaben) und nahezu identischem 
Naheinzugsgebiet mit NVZ Westerbauer muss einerseits festgestellt 
werden, dass das Nahpotenzial durch vorhandene Angebote heute 
bereits sehr gut gebunden wird und auch aus absatzwirtschaftlicher Sicht 
in dem Planungsumfang kein Spielraum zur Schaffung zusätzlicher 
Angebote besteht, ohne nennenswert bereits an anderen langjährig 
etablierten Standorten Umsatz umzulenken und damit zentrale 
Versorgungsbereiche zu gefährden. Somit gibt es für das Brandt-Areal 
aus Bedarfsmangel auch als Ergänzungsstandort zur Gewährleistung 
wohnortnaher Versorgung keine planerische Notwendigkeit. 

 

Durch das Ansiedlungsvorhaben 

gefährdete Grundsätze 

Grundsatz 2 

� Ansiedlung nahversorgungsrele-
vanter Sortimente nach Möglich-
keit nur noch in den abge-
grenzten zentralen Versorgungs-
bereichen 

� Versorgungsfunktion des betref-
fenden oder weiterer zentraler 
Versorgungsbereiche nicht 
gefährden 

� ergänzenden Nahversorgungs-
betrieben in integrierten Lagen 
Entwicklungsspielräume zuge-
stehen 

� Ergänzungsstandorte nur 
realisieren, wenn wohnortnahe 
Versorgung nicht gewährleistet 
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Zu Grundsatz 4: 

Die derzeitigen Brutto-Geschossflächen der Altstandorte Aldi und Kauf-
park von jeweils über 1.000 m² ermöglichen grundsätzlich die Etablierung 
großflächiger Verkaufsflächen. Beide Standorte sind generell (Aldi) bzw. 
bei geplanter Neuabgrenzung des NVZ Westerbauer (Rewe Kaufpark) 
weder in einem zentralen Versorgungsbereich gelegen noch als Sonder-
standorte definiert, so dass sie sich weder zur Etablierung von zentren- 
noch nicht-zentrenrelevanten Sortimenten eignen. Zudem behindert eine 
Ausweitung des Angebotes mit wie geplant nicht-zentrenrelevanten 
Sortimenten eine geordnete Einzelhandelsentwicklung (siehe dazu auch 
Seite 105, CIMA 2015). 

Zu Grundsatz 5: 

Generell ist zunächst festzustellen, dass den Städtebaulichen Verein-
barungen zwischen der Stadt Hagen und dem Investor HD Investitions- 
und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hennef sowie der BGB-Grundstücks-
gesellschaft Herten, BV 950, Hagen-Haspe, Enneper Straße 9 vertreten 
durch Aldi Immobilienverwaltung GmbH und Co. KG, Herten) nicht das 
aktuell gültige Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen 
(CIMA 2015) zugrunde liegt.  
In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird festgeschrieben, dass 
auf Einzelhandelsnutzungen mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten verzichtet wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die 
Flächen mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten belegt werden dürfen. 
In diesem Zusammenhang empfehlen wir, eine flächenseitige Beschrän-
kung zu maximal möglichen Randsortimenten aufzunehmen.  

Zu Grundsatz 6: 

In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird nicht deutlich, ob bei 
Ansiedlungsvorhaben eine Prüfung der Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche vorgelegt werden muss, oder die Immobilien 
grundsätzlich Bestandsschutz für Einzelhandel (mit nicht-zentren-
relevantem Sortiment) genießen. 

Zu Grundsatz 7: 

Die Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf dem Brandt-Areal und 
die Nachnutzung der Altstandorte widersprechen dem Grundsatz, außer-
halb der abgegrenzten Standorte (ZV und Sonderstandorte) keinen groß-
flächigen Einzelhandel anzusiedeln. Nun handelt es sich bei den Alt-
standorten um Nutzungen, die im Rahmen einer vorhandenen Baugene-
hmigung bewilligt sind. Somit genießt das Vorhaben hierfür einen formel-
len Bestandsschutz, welcher nicht schon bei der Aufgabe der Nutzung 
endet, sondern sich auf die sog. maximal dreijährige Nachwirkfrist der 
Baugenehmigung erstreckt. Erst nach Ablauf dieser Nachwirkfrist entfällt 
somit der Bestandsschutz, wenn nicht zwischenzeitlich die Nutzung 
wieder aufgenommen wurde und könnte Grundsatz 7 entsprechend 
entsprochen werden. 

Durch das Ansiedlungsvorhaben 

gefährdete Grundsätze 

Grundsatz 4 

� Großflächigen Einzelhandel mit 
nicht-zentrenrelevante Kernsorti-
menten in der Innenstadt, oder 
an definierten Sonderstandorten 
etablieren 

� zusätzliche Sonderstandorte für 
großflächigen Einzelhandel auf 
bestehende Standorte konzen-
trieren 

� Gestaltungsspielräume für nicht-
zentrenrelevantem Kernsortiment 
aufgrund vorhandenen Angebots 
begrenzt 

� Keine Ausweitung von Einzel-
handelsstandorten 

Grundsatz 5 

� Beschränkung zentrenrelevanter 
Randsortimente bei großflächi-
gem Einzelhandel mit nicht-zen-
trenrelevantem Kernsortiment 
strikt einzuhalten 

� Begrenzung zentrenrelevanter 
Randsortimente auf maximal 
10 % der Gesamtverkaufsfläche 

Grundsatz 6 

� bei relevanten Ansiedlungs-
vorhaben des großflächigen 
Einzelhandels abklären, dass 
Versorgungsfunktion der aus-
gewiesenen zentralen Versor-
gungsbereiche nicht gefährdet 
wird 

Grundsatz 7 

� keine Ansiedlung von großflä-
chigem Einzelhandel außerhalb 
der abgegrenzten Standorte (ZV 
und Sonderstandorte) 
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7.2 Eingliederung des Vorhabenareals in den zentralen 
Versorgungsbereich Westerbauer  

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015, 
CIMA, S. 102 ff.) 

Nur unter der Prämisse zu realisierender Standortverlagerungen und der 
im Verträglichkeitsgutachten der BBE Handelsberatung als verträglich 
bewerteten Verkaufsflächenerweiterungen können relevante Standort-
bereiche des Brandt-Areals in einen zentralen Versorgungsbereich in der 
Funktion eines Nahversorgungszentrums eingebunden werden. Die 
CIMA Beratung + Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die 
Integration des Brandt-Areals in den zentralen Versorgungsbereich 
gegen die Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan Groß-
flächiger Einzelhandel zum LEP NRW) verstößt. Der Standortbereich des 
Brandt-Areals müsste im Regionalplan nicht mehr als GIB, sondern als 
ASB dargestellt werden. Ein entsprechendes Verfahren zur Anpassung 
des Regionalplanes ist eingeleitet worden. Ein seitens der BBE Handels-
beratung erstelltes Verträglichkeitsgutachten stützt die vorgesehene 
nachhaltige Standortsicherung und Arrondierung des zentralen Ver-
sorgungsbereichs Westerbauer. Der Gutachter vollzieht hier nur 
nachrichtlich eine Beschlusslage des Rates der Stadt Hagen. 

Bewertung auf Basis der vorliegenden grob überschlägigen 
Wirkungsanalyse 

Die Ergebnisse der vorliegenden überschlägigen Wirkungsanalyse 
zeigen, dass bei einer Ausweitung des Einzelhandelsangebotes am 
verkehrsorientierten Standort Brandt-Areal sowie mögliche Nachnutzung-
en der Altimmobilien in geplantem/möglichem Umfang nicht unwesent-
liche absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf die nächstgelegenen 
zentralen Versorgungsbereiche von Hagen (HZ Innenstadt, NVZ 
Westerbauer, NZ Haspe) und Gevelsberg (HZ Innenstadt und NVZ 
Vogelsang) zu erwarten sind. Demzufolge sind schädliche Auswirkungen 
auf die heute bereits teilweise stark vorgeschädigten zentralen Ver-
sorgungsbereiche nicht auszuschließen. Dies begründet sich in erster 
Linie aus der schon derzeit sehr guten Abdeckung mit Sortimenten des 
periodischen Bedarfs (Lebensmittel, Drogeriewaren).  
Die bereits heute erzielte hohe Kaufkraftbindung führt lediglich zu Um-
satzumlenkungen. Eine Rückholung derzeit abfließender Kaufkraft kann 
lediglich für den Drogeriemarkt attestiert werden, da heute ein gewisser 
Kaufkraftanteil der im westlichen Stadtgebiet lebenden Bevölkerung zu 
den Drogeriemärkten nach Gevelsberg und Ennepetal abfließen dürfte. 
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8 Fazit / Schlussfolgerungen  

Auf dem Brandt-Areal ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit 
insgesamt 4.500 m² Verkaufsfläche geplant, wovon etwa 2.500 m² bzw. 
rund 55 % aus Verlagerungen von Rewe Kaufpark und Aldi (beide 
Enneper Straße) resultieren. Neben der Verlagerung und Erweiterung 
dieser Anbieter sollen ist die Errichtung weiterer Einzelhandelsbetriebe 
(Drogeriefachmarkt sowie 300 m² für gesundheitsorientierte Anbieter) 
vorgesehen. 

Der Makro-Standort Hagen verfügt aufgrund schrumpfender Einwohner-
zahlen über keine einfachen Voraussetzungen für die Etablierung eines 
weiteren nahversorgungsorientierten Konzeptes. Der unweit der Stadt-
grenze zu Gevelsberg gelegene Mikro-Standort weist eine sehr gute ver-
kehrliche Erreichbarkeit und Einsehbarkeit vom Hauptverkehrsträger B 7 
auf. Demgegenüber fällt das Nahpotenzial im Vergleich zu anderen 
Standorten eher gering aus.  

Hinsichtlich der relevanten Wettbewerbssituation sind die maßgeblichen 
Standorte in Hagen und dem angrenzenden Gevelsberg lokalisiert. Die 
Innenstadt Hagen ist im periodischen Bedarfsbereich (diverse Lebens-
mittel- und Drogeriemärkte) gut aufgestellt; im westlichen Stadtgebiet ist 
ein breites Spektrum von Anbietern des periodischen Bedarfsbereiches 
präsent. Hier tragen besonders die zentralen Versorgungsbereiche 
Hagen-Haspe (NZ), Westerbauer (NVZ) und Wehringhausen (NVZ) zur 
Sicherung der wohnortnahen Versorgung bei. Ergänzt wird das Angebot 
durch überwiegend in verkehrsorientierter Lage lokalisierte Lebens-
mitteldiscounter. Somit besteht insgesamt eine sehr gute Abdeckung mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten, wobei die Wettbewerbssituation 
vor dem Hintergrund der gleichzeitig stagnierenden Nachfrageplattform 
als angespannt zu bezeichnen ist. Diese Einschätzung teilt auch die 
CIMA in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Hagen 
(Dezember 2015, S. 31) und resümiert: "Insbesondere die Branchen des 
periodischen Bedarfs werden über Kopplungskäufe im Kontext von 
Pendlerverflechtungen an Wettbewerbsstandorten außerhalb der Stadt 
Hagen gebunden. Nur ein geringerer Teil des jetzt noch bestehenden 
Kaufkraftabflusses dürfte reaktivierbar sein. Die bestehenden Kauf-
kraftabflüsse signalisieren nur noch begrenzte Spielräume für Bestands-
erweiterungen und Bestandsoptimierung." 

Somit ergeben sich für das geplante Nahversorgungszentrum keine 
nennenswerten Ansiedlungspotenziale, die über die angestrebten 
Standortverlagerungen hinausgehen (s.a. CIMA Dezember 2015, 
Handelszentralität 101). 
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Die Wettbewerbssituation mit aperiodischen, insbesondere nicht-zentren-
relevanten Sortimenten stellt sich ähnlich angespannt dar. Die Anbieter 
sind zumeist an verkehrsorientierten Sonderstandorten lokalisiert. Sofern 
sie sich in einer Agglomerationslage befinden, ist ihnen eine geringere 
Wettbewerbsanfälligkeit zu attestieren als Stand-Alone-Standorten. 
Gewisse Entwicklungsspielräume sind lt. CIMA in den Warengruppen 
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik/Foto/PC, Einrichtungsbedarf, Bau- 
und gartenmarkt-spezifische Sortimente sowie Fahrräder (Sport) festzu-
stellen. Vor dem Hintergrund der beachtlichen Flächenbedarfe qualifizier-
ter Anbieter in diesen Sortimenten dürfte mit einer Nachbelegung der Alt-
standorte von Aldi und Rewe Kaufpark generell keine wesentliche Ange-
botsverbesserung einhergehen. Vielmehr ist ein zusätzlicher Wettbe-
werbsdruck für die wenig zeitgemäß aufgestellten und preisaggressiven 
Märkte, vor allem in geringer Entfernung zu den Vorhabenstandorten 
aber auch die großflächigen, maßgeblichen Anbieter an Sonderstand-
orten zu erwarten.  

Auch in den auftragsgemäß zu betrachtenden Städten Gevelsberg und 
Ennepetal sind Angebotsstrukturen anzutreffen, die primär der örtlichen 
Versorgung dienen und nur punktuell etwas weiträumigere Ausstrah-
lungskraft aufweisen. Aufgrund der Nähe zum Vorhabenstandort, der 
deutlichen Angebotsüberlappungen sowie der Lage des Mikro-Standortes 
und anzunehmende Anziehungskraft ist eine gewisse Betroffenheit der 
zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt (HZ) und Vogelsang (NVZ) in 
Gevelsberg zu erwarten. 

Das nach zwei Zonen differenzierte Einzugsgebiet für das Nahversor-
gungszentrum verfügt insgesamt über rd. 35.000 Einwohner (davon rd. 
10.400 in der Zone I und 24.500 in der Zone II), die ein Nachfrage-
volumen von ca. €187 Mio. p.a. repräsentieren. Davon entfallen €95 Mio. 
p.a. auf den periodischen Bedarf, sodass vor dem Hintergrund des 
angespannten Wettbewerbsumfeldes allenfalls eine befriedigende Poten-
zialplattform attestiert werden kann. Durch seine verkehrsorientierte Lage 
dürfte ein gewisser Umsatzanteil aus Streuumsätzen generiert werden. 
Die potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe Kauf-
park werden das Gros ihrer Umsätze außerhalb des abgegrenzten Ein-
zugsgebietes rekrutieren müssen. 

Für das geplante Nahversorgungszentrum (exklusive der Bestands-
umsätze von Kaufpark und Aldi, die bereits heute wirken und wahrschein-
lich vollständig an den neuen Standort mitgenommen werden) wird eine 
prospektive Brutto-Umsatzleistung im Kernsortiment des periodischen 
Bedarfsbereiches von lediglich €8,9 Mio. p.a. und des aperiodischen 
Bedarfsbereiches von lediglich €0,4 Mio. p.a. (gesundheitsorientierte 
Anbieter) in Ansatz gebracht. Für die Nachnutzung der Altimmobilien 
werden im Sinne eines Worst-Case Szenarios maximal erzielbare Brutto-

Umsätze je Warengruppe geschätzt, die sich zwischen €3,0 und €7,5 
Mio. p.a. bewegen. 

Lebhafte Wettbewerbssituation im 
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Nach unseren Modellrechnungen ergeben sich in Folge des Vorhabens 
in Bezug auf den zu betrachtenden Einzelhandel unterschiedlich starke 
ökonomische Umsatzumlenkungen.  

Aufgrund der räumlichen Nähe, vergleichbarer Angebotsstrukturen, sehr 
starken Einzugsgebietsüberschneidungen bei gleichzeitiger anhaltender 
Abschmelzung der Nachfrageplattform sind die zentralen Versorgungs-
bereiche NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das 
NVZ Vogelsang in Gevelsberg am stärksten betroffen. Für die zentralen 
Versorgungsbereiche in Hagen werden Umsatzumlenkungsquoten 
ermittelt, die eine deutliche Schwächung dieser Bereiche vermuten 
lassen. Städtebauliche Auswirkungen wie Zunahme von Leerständen, 
Wegfall von Magnetmietern und fehlenden Nachvermietungsoptionen 
aufgrund mangelnder Nachfrage sind somit sehr wahrscheinlich. Das trifft 
vor allem auf das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu, das in hohem Maße 
vorgeschädigt ist und für das schon geringe zusätzliche Umsatzeinbußen 
existenzgefährdend sein können und etwaige Ansätze zur Revitalisie-
rung/Weiterentwicklung negieren. 

Die Auswirkungen bei der Nachnutzung der Altimmobilien durch Anbieter 
mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten im Kernsortiment gestalten sich 
aufgrund unterschiedlicher Entwicklungsspielräume innerhalb Hagens 
recht unterschiedlich. So wären bei der Ansiedlung eines Fahrradfach-
marktes keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten, während die 
Ansiedlung eines Spezialisten für weiße Ware (Elektro) nicht unwesent-
liche Umsatzumlenkungen auslösen würde. Demnach sollte jedes kon-
krete Ansiedlungsvorhaben separat mit einer Wirkungsanalyse geprüft 
werden und in diesem Zusammenhang eine klare Begrenzung der zen-
trenrelevanten Randsortimente erfolgen. 

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse der ökonomischen Auswirkungs-
analyse muss dem geplanten Fachmarktzentrum in seiner derzeitigen 
Dimensionierung attestiert werden, dass mit seiner Realisierung 
schädliche Auswirkungen bzw. nennenswerte Beeinträchtigungen der 
Funktions- und Entwicklungsfähigkeit der untersuchten zentralen Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind. Gleiches kann für die Nachnutzung 
der Bestandsimmobilien von Rewe Kaufpark und Aldi zutreffen. 

Des Weiteren widersprechen das Vorhaben auf dem Brandt-Areal und 
die Nachnutzung der Altimmobilien gegen fünf von sieben Grundsätzen 
des von der Stadt Hagen verabschiedeten Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes (CIMA Dezember 2015) zur geordneten Einzelhandels-
entwicklung in Hagen. 

Teilweise ökonomisch unver-
trägliche Umsatzumlenkungen 
und schädliche Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche 
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Gutachterliche Stellungnahme 

zum Schreiben von RA Dr. Vietmeier (Baumeister 
Rechtsanwälte) zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan Nr. 3/14 (657) – Misch- und Sondergebiet 

nördlich der Enneper Straße – Zwieback Brandt vom 
14.09.2017 
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Wissen schafft Zukunft. 

Köln, 22. September 2017 
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Gutachterliche Stellungnahme 

Mit Schreiben vom 14. September 2017 haben Baumeister Rechtsanwälte (Münster) in Vertretung 
für die Gemeinnützige Wohnstätten-Genossenschaft Hagen eG (GWG) im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) erneut Stellung ge-
nommen. Dabei werden unter anderem „Einzelhandelsfragen“ thematisiert, unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die bereits vorliegenden Schriftstücke 

• Auswirkungsanalyse BBE Handelsberatung (zuletzt aktualisiert Mai 2016) 

• Auswirkungsanalyse GfK (September 2016) 

• Stellungnahme BBE Handelsberatung (Dezember 2016). 

 

In Anlage zu ihrem Schreiben vom 14. September 2017 legen Baumeister Rechtsanwälte ergän-
zend vor eine 

• Stellungnahme GfK (September 2017) 

 

Im Schreiben von Dr. Vietmeier werden im Wesentlichen die bereits mit Schreiben vom 3. Novem-
ber 2016 vorgetragenen fachlichen Argumente aus der Auswirkungsanalyse von GfK (September 
2016) wiederholt. Die beigefügte erneute Stellungnahme von GfK (September 2017) setzt sich in 
weiten Teilen lediglich mit der Kritik im Rahmen der Stellungnahme von BBE (Dezember 2016) an 
dieser Auswirkungsanalyse auseinander und lässt fachlich kaum neue Punkte erkennen. 

Insofern wird unsererseits fachlich hier nur auf die Argumente eingegangen, die nicht bereits vor-
her - aus unserer Sicht abschließend - behandelt wurden. 

Wir sind zusammenfassend jedenfalls nicht der Auffassung, die „Ergebnisse des BBE-Gutachtens 
(…) werden durch das Gutachten der GfK widerlegt“ (Dr. Vietmeier, S. 10). 

 Es sei „zu erwarten, dass die potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe 

Kaufpark ihre Umsätze außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes rekrutieren müssen. 

(…) Am stärksten betroffen sind nach Auffassung der GfK die zentralen Versorgungsberei-

che NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das NVZ Vogelsang in Ge-

velsberg“ (Dr. Vietmeier, S 11) Aus BBE-Sicht bleibt die Frage unbeantwortet, wie die Nach-

nutzung der Altstandorte durch nicht zentrenrelevante Sortimente zu einer (negativen) Be-

troffenheit von zentralen Versorgungsbereichen führen soll. 

 Es wird (erneut) kritisiert, BBE habe die Auswirkungen der (nicht zentrenrelevanten) Nach-

nutzungen nicht untersucht, ohne eine solche Untersuchung könne die Stadt den Bebau-

ungsplan nicht abwägungsgerecht beschließen (Dr. Vietmeier, S. 13). Dies wird aus rechtli-

cher Sicht zu bewerten sein, fachlich gibt es jedoch keine Notwendigkeit, eine definitionsge-

mäß nicht zentrenrelevante/-schädliche Nachnutzung auf ihre möglicherweise doch gegebe-

ne Zentrenschädlichkeit zu untersuchen. Hilfsweise die Auswirkungsanalyse der GfK zu-
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grunde zu legen, verbietet sich aus unserer Sicht schon wegen der zahlreichen nicht wider-

legten Kritikpunkte daran. 

 Wenig nachvollziehbar ist die Aussage, der geplante Drogeriemarkt sei „für ein Nahversor-

gungszentrum viel zu groß geraten“ (Dr. Vietmeier, S. 14). Hierdurch wird der Eindruck er-

weckt, es würden regelmäßig auch kleinere Drogeriemärkte geplant und realisiert. Mit einer 

Verkaufsfläche von 600 m² liegt der geplante Drogeriemarkt vielmehr an der Untergrenze 

dessen, was die wesentlichen Betreiber dm, Rossmann und Müller bei Neuansiedlungen er-

warten. Kleinere Flächen gibt es teilweise nur (noch) in Innenstadtlagen und gab es früher 

beim nicht mehr existierenden Betreiber Schlecker. 

 Erneut wird der Eindruck erweckt, das Nebenzentrum Haspe sei allein wegen des Vorhan-

denseins von Leerständen als vorgeschädigt zu bewerten (Dr. Vietmeier, S. 14). Es wurde 

bereits ausführlich dargelegt, dass es sich dabei zum großen Teil um ein strukturelles Prob-

lem des GWG-Objektes im Bereich Vollbrinkstraße handelt (BBE Dezember 2016, S. 6) und 

nicht um eine generelle Vorschädigung von Hagen-Haspe. 

 Letztlich verwundert die Kritik am Umgang der BBE mit den Grundsätzen des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen (GfK, S. 5). Umso mehr, als diese Grundsätze – in 

Analogie zur Landesplanung – im Gegensatz zu Zielen ganz offensichtlich nicht absolut und 

endgültig im Raum stehen, sondern allein durch die Wortwahl zum Ausdruck bringen, dass 

es im Einzelfall abweichende Auslegungen geben kann. Ungeachtet dessen werden die re-

levanten Grundsätze aus Sicht der BBE durchaus berücksichtigt. 

 

 

Köln, den 22. September 2017 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

 

 

 

i. V. Jörg Lehnerdt 

Leitung Niederlassung Köln 
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  15/276-E3 03.08.2017 

      
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)  
- Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt -  
Ergänzende Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm 
 

Sehr geehrter Herr Matjeka, 
 

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GmbH, Eichendorffstraße 52, 53721 Siegburg, wurde 

von uns im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) - 

Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt - ein Geräusch-

Immissionsschutz-Gutachten sowie eine Ergänzung erstellt, siehe: 

Bearb.-Nr. 15/276  vom 22.03.2016 - Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 

Bearb.-Nr. 15/276-E1  vom 10.01.2017 - Ergänzende Stellungnahme  

In dem Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen 

Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsmärkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-

barter Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschäfts-

häuser) zu erwartenden Geräuschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 „Schallschutz im 

Städtebau“ in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt. 

In der ergänzenden Stellungnahme wurde Bezug genommen auf verschiedene Anregungen und Ein-

wendungen, die bei der Stadt Hagen bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme eingegangen sind. 

Auf Grund von weiteren bei der Stadt Hagen eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen 

wurde die vorliegende weitere ergänzende Stellungnahme erstellt.  
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 Einwendung: Baumeister Rechtsanwälte, Münster, vom 19.07.2017 
 
 In der Einwendung wird auf Seite 4 folgendes angemerkt: 
 
 "Vorab sei lediglich angemerkt, dass nach wie vor eine Untersuchung zur planbedingten Steige-

rung des Verkehrslärms fehlt. Es ist zwar zutreffend, dass die Voraussetzungen der Nr. 7.4 TA 

Lärm nicht vorliegen, weil der Verkehr auf der Enneper Straße nicht vorhabenbedingt um mindes-

tens 3 dB gesteigert wird. Liegt aber die Vorbelastung - wie vermutlich hier - bereits im gesund-

heitsgefährlichen Bereich von 70 dB tags / 60 dB nachts oder mehr, sind auch wesentlich 

geringere planbedingte Lärmsteigerungen abwägungserheblich und es muss dann für eine ord-

nungsgemäße Abwägung die Vorbelastung, die Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung zu-

nächst ermittelt werden."  

 
 Auf die zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms wurde von uns bereits in der ergänzenden   

Stellungnahme, Bearb.-Nr. 15/176-E1 vom 10.01.2017, Bezug genommen.  

 Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister aufgeführte Zunahme des Verkehrslärms 

um weniger als 3 dB(A) geht aus der ersten Ergänzung hervor, in der eine vereinfachte Prüfung 

auf Basis der Verkehrsaufkommen (DTV-Werte) vorgenommen wurde. Für die Vorbelastung 

wurde dabei ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von DTV0 = 15.000 Kfz/24h be-

rücksichtigt. Die Gesamtbelastung ergab sich unter Berücksichtigung einer prognostizierten Ver-

kehrszunahme von 2.200 Kfz/24h zu DTV1 = 17.200 Kfz/24h. Diese Werte liegen über den im 

Verkehrsgutachten der Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 aufgeführten Verkehrsbelastun-

gen und können somit als gesichert angesehen werden. 

 
 Zur Ermittlung der Vorbelastung und der zu erwartenden Zusatz- und Gesamtbelastung wurden 

in der vorliegenden ergänzenden Stellungnahme weiterführende Berechnungen nach DIN 18005 

"Schallschutz im Städtebau" in Verbindung mit den "Richtlinien für Lärmschutz an Straßen" 

durchgeführt. Bei den weiterführenden Berechnungen wurden neben den Verkehrsmengen auch 

deren Aufteilung auf den Tages- und den Nachtzeitraum sowie die Änderungen des Umfeldes 

berücksichtigt.  

 Hinsichtlich der Aufteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist zu berücksichtigen, dass 

der Großteil des zusätzlichen Verkehrs auf Grund der geplanten Nutzung (Einkaufszentrum) in-

nerhalb des Tageszeitraums erfolgt und sich vorrangig aus Pkw zusammensetzt.  
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In Bezug auf das Umfeld ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Errichtung des Einkaufzent-

rums die vorhandenen Wohnhäuser Enneper Straße 142 bis 148 abgerissen werden, wodurch 

die heutige Straßenschlucht in diesem Bereich aufgeweitet wird, wodurch die bisher hier auftre-

tenden Mehrfachreflexionen entfallen, welches zu einer Minderung der Verkehrslärmpegel führt.  

Die Ausgangsdaten der Berechnungen können der Anlage 1 entnommen werden.  

 

Zur Berechnung und Darstellung der Verkehrslärmpegel wurden vier Immissionsorte im Bereich 

der zur Ausfahrt des geplanten Einkaufszentrums nächstbenachbarten Wohnhäuser gewählt.  

 Die Lage der Immissionsorte kann der Anlage 3 entnommen werden. 

 
 Durch den Straßenverkehr ergeben sich im Bereich der Immissionsorte (Wohngebäude) folgende 

Beurteilungspegel Lr, die zueinander in Relation gesetzt und mit den Schalltechnischen Orien-

tierungswerten (SOW) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 verglichen werden:  

 
Immissionsort 
(Wohngebäude) 

Bestand 
Lr0 [dB(A)] 

 

Prognose 
Lr1 [dB(A)] 

 

Zunahme 
Lr [dB(A)] 

 

aufgerundet 
Lr1 [dB(A)] 

 

SOW 
[dB(A)] 

Ü 
[dB(A)] 

Tageszeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr 

A) Enneper Straße 117 70,9 69,0 -1,9 69 60 9 

B) Enneper Straße 121 68,7 67,5 -1,2 68 60 8 

C) Enneper Straße 154 69,7 69,9 +0,2 70 60 10 

D) Enneper Straße 158 68,2 68,5 +0,3 69 60 9 

  Nachtzeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr   

A) Enneper Straße 117 60,4 58,7 -1,7 59 50 9 

B) Enneper Straße 121 58,2 57,1 -1,1 58 50 8 

C) Enneper Straße 154 59,2 59,5 +0,3 60 50 10 

D) Enneper Straße 158 57,7 58,1 +0,4 59 50 9 
 
 Siehe hierzu die Anlagen 2.0 bis 2.2, Berechnungsblätter. 
 
 Die Auflistung zeigt, dass die Straßenverkehrslärmbelastung bedingt durch das Planverfahren an 

zwei der untersuchten Wohnhäuser, Immissionsorte A) und B), um mehr als 1 dB(A) gemindert 

wird. Diese Minderung ist auf den Wegfall der Häuserschlucht im Bereich der Gebäude Enneper 

Straße 142 bis 148 zurückzuführen, wodurch die Mehrfachreflexionen (Mehrf. Refl.) in diesem 

Bereich entfallen.  

 Demgegenüber ergeben sich an den Immissionsorten C) und D) leichte Erhöhungen der Ver-

kehrslärmpegel, die unterhalb von 1 dB(A) liegen.   
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Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister vermutete Überschreitung der für 

gesundheitsgefährliche Geräuscheinwirkungen unterstellten Werte von tags 70 dB(A) und nachts 

60 dB(A) liegt aber nicht vor. Lediglich am Immissionsort C) werden diese Werte erreicht, aber 

weder erstmalig noch weitergehend überschritten.  

  

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne Bereit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK 
UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
44141 DORTMUND  
 
 
 

Dipl.-Ing. Erbau-Röschel  

 

 
Zu dieser Stellungnahme gehören die Anlagen: 
 
Anlage 1 Ausgangsdaten 

Anlage 2.0 bis 2.2 Berechnungsblätter  

Anlage 3 Übersichtsplan (M 1:1000, Blattformat DIN A3) 
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Straße /RLS-90 (4)  Verkehrslärm Ausgangsdaten 

STRb001  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (H)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  2,2 

  Knotenzahl  7  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  179,80  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  179,80  DTV in Kfz/Tag  15000,0 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße 

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7 

  Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2 

STRb002  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (G)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  1,5 

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  209,84  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  209,84  DTV in Kfz/Tag  15000,0 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße 

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7 

  Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2 

STRb003  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (H)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 1  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,0 

  Knotenzahl  7  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  179,80  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  179,80  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0 

  Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6 

STRb004  Bezeichnung  L 700 Enneper Straße (G)  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Verkehrslärm Prog. 1  Mehrf. Refl. Drefl /dB  1,5 

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  209,84  d/m(Emissionslinie)  1,88 

  Länge /m (2D)  209,84  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0 

  Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6 

 
 
 
 



  

Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.: 15/276-E3

Datum: 03.08.2017

Vorhabenbezogener Beabuungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE       2.0         zum

Gutachten          15/276-E3

IMMI 2016     ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - DORTMUND

Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

A) Enneper Str. 117 2597268,13 5690308,24 140,00 Verkehrslärm 0      60,0 70,9 50,0 60,4
A) Enneper Str. 117 2597268,13 5690308,24 140,00 Verkehrslärm 1      60,0 69,0 50,0 58,7
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 140,00 Verkehrslärm 0      60,0 68,7 50,0 58,2
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 140,00 Verkehrslärm 1      60,0 67,5 50,0 57,1
C) Enneper Str. 154 2597177,64 5690290,09 143,00 Verkehrslärm 0      60,0 69,7 50,0 59,2
C) Enneper Str. 154 2597177,64 5690290,09 143,00 Verkehrslärm 1      60,0 69,9 50,0 59,5
D) Enneper Str. 158 2597152,92 5690284,79 143,00 Verkehrslärm 0      60,0 68,2 50,0 57,7
D) Enneper Str. 158 2597152,92 5690284,79 143,00 Verkehrslärm 1      60,0 68,5 50,0 58,1
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Enneper Str. 117 Emissionsvariante: Tag
X = 2597268,13 Y = 5690308,24 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -15,6 -0,1 0,0 2,2 70,5

L 700 Enneper Straße / Refl 83,4 -24,2 -1,5 0,0 2,2 58,8
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,3

L 700 Enneper Straße / Refl 85,4 -33,7 -3,9 5,4 1,5 46,3
70,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X = 2597236,16 Y = 5690290,71 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -14,9 0,0 0,5 2,2 67,2

L 700 Enneper Straße / Refl 85,5 -29,2 -3,4 3,5 2,2 51,6
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,0

L 700 Enneper Straße / Refl 88,1 -28,2 -2,8 2,3 1,5 55,8
68,7

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X = 2597177,64 Y = 5690290,09 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -28,6 -2,1 0,0 2,2 55,9

L 700 Enneper Straße / Refl 85,7 -30,9 -2,5 1,0 2,2 53,2
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -17,4 -0,1 0,0 1,5 68,7

L 700 Enneper Straße / Refl 85,9 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,4
69,7

Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X = 2597152,92 Y = 5690284,79 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 0

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper Straße 85,3 -32,5 -3,2 13,5 2,2 42,1

L 700 Enneper Straße / Refl 84,1 -31,3 -3,0 3,3 2,2 48,8
STRb002 L 700 Enneper Straße 85,9 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,1

L 700 Enneper Straße / Refl 87,3 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,3
68,2
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Enneper Str. 117 Emissionsvariante: Tag
X = 2597268,13 Y = 5690308,24 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -15,6 -0,1 0,0 0,0 68,6

L 700 Enneper Straße / Refl 83,7 -24,2 -1,5 0,0 0,0 56,9
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,6

L 700 Enneper Straße / Refl 85,7 -33,7 -3,9 5,4 1,5 46,6
69,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X = 2597236,16 Y = 5690290,71 Z =   140,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -14,9 0,0 0,5 0,0 65,3

L 700 Enneper Straße / Refl 85,8 -29,2 -3,4 3,5 0,0 49,7
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,3

L 700 Enneper Straße / Refl 88,4 -28,2 -2,8 2,3 1,5 56,1
67,5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X = 2597177,64 Y = 5690290,09 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -28,6 -2,1 0,0 0,0 54,0

L 700 Enneper Straße / Refl 86,0 -30,9 -2,5 1,0 0,0 51,3
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -17,4 -0,1 0,0 1,5 69,0

L 700 Enneper Straße / Refl 86,2 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,7
69,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X = 2597152,92 Y = 5690284,79 Z =   143,00

Variante: Verkehrslärm 1

Elementtyp: Straße (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr = L* + Ds + DBM + Drefl - Dz    mit L* = Lm,E+10lg(Länge)+K
Element Bezeichnung ξ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges

/ m / dB(A) / m / dB / m / m / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
STRb003 L 700 Enneper Straße 85,6 -32,5 -3,2 13,5 0,0 40,1

L 700 Enneper Straße / Refl 84,4 -31,3 -3,0 3,3 0,0 46,9
STRb004 L 700 Enneper Straße 86,2 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,4

L 700 Enneper Straße / Refl 87,6 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,6
68,5
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Bauvorhaben:

Nachnutzung Brandt-Gelände,

Enneper Straße 140a in Hagen-Haspe, mit

Neubau von Marktgebäuden und Einrichtung eines

Gesundheitszentrums sowie Stellplätzen

i.V. mit Vorhabenbezogen Bebauungsplan

Nr. 3/14 Brandt-Gelände der Stadt Hagen

Auftraggeber:

HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Eichendorffstraße 52

53721 Siegburg

Aufgabe:

Untersuchung der durch das Planvorhaben zu

erwartenden Auswirkung auf den Verkehrslärms und

Beurteilung der zu erwartenden Verkehrslärmpegel

nach DIN 18 005 "Schallschutz im Städtebau"

Darstellung:

Lageplan M 1:1000

(Blattformat DIN A3)

Datum: 03.08.2017
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Betreff: Ergänzende Stellungnahme zu "Gutachten zu Zwieback-Brandt 
und ZINQ in Hagen", Gutachten-Nr. 551031147, Einwendung von 
Rechtsanwalt Orth Kluth vom 14.09.2017 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der o.g. Einwender hat gegen den vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 der Stadt Hagen 
Einwendungen erhoben. Davon beziehen sich die folgenden Punkte auf das o.g. aus unserem 
Hause stammende Gutachten: 
 

1. Zweifel an der methodischen Richtigkeit des Gutachtens 
2. Nutzung einer 113 Jahren alten Literaturquelle als wesentliche Basis 
3. Absicherung der Aussagen zum Abstandswert durch veraltete KAS 32 
4. fehlende Nachvollziehbarkeit bzgl. des Wandels der Auffassung des Gutachters 

 
Auf diese Einwendungen soll im Folgenden eingegangen werden. 
 

1. Es gibt im vorliegenden Fall keine Vorgaben für die erforderliche Methodik des Gutachtens. 
Demzufolge fehlt eine Prüfgrundlage anhand derer die Methodik bewertet werden könnte. 
Allerdings sollte ein Gutachten die Ergebnisse plausibel herleiten. Dieses Kriterium wird nach 
unserer Auffassung durch das vorliegende Gutachten erfüllt. 

2. Eine Literaturquelle ist nicht schon deshalb von geringerer Aussagekraft, weil sie älteren 
Datums ist als andere Literaturquellen. Bei der gewählten Literaturquelle handelt es sich um 
das Handbuch der Metallhüttenkunde, einem anerkannten Dokument. Bei den dort 
beschriebenen Eigenschaften und Reaktionen von Zinkchlorid handelt es sich um 
naturwissenschaftliche Fakten, die sich nicht über die Zeit verändern. Es sei darauf 
hingewiesen, dass der Gutachter hier äußerst gründlich nach einer aussagekräftigen 
Literaturquelle gesucht hat, dieses tatsächlich gefunden und gewissenhaft ausgewertet hat. 

3. Ein Abstandswert kann prinzipiell nicht bestimmt werden, da das eingesetzte Zinkchlorid nicht 
über die für die Anwendbarkeit der KAS 18 erforderlichen Eigenschaften verfügt. Es ergeben 
sich keine Anhaltspunkte für die akut gefährliche Wirkung eines vom Betreiber ausgehenden 
Störfalles auf die benachbarte Fläche des geplanten Vorhabens. Insbesondere wird die 
Entstehung und Verteilung über den Luftpfad von Chlorwasserstoff im Zusammenhang mit 
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einem Störfall ausgeschlossen. Um dennoch einen Abstandswert fundiert abzuleiten, wird im 
Gutachten das Kapitel 6 der KAS 32 als Erkenntnisquelle herangezogen. Hier wird genau der 
vorliegende Fall beschrieben, nämlich dass in einem Betriebsbereich keine Störfallstoffe 
vorhanden sind, die aufgrund ihrer Eigenschaft und Menge bei einer Freisetzung gefährliche 
Fernwirkungen außerhalb des Betriebsgeländes hervorrufen können. Für diesen Fall ist 
gemäß KAS 32 ein Abstandswert nicht auszuweisen. Es wird des Weiteren in dieser Vorschrift 
darauf hingewiesen, dass sich aus anderen Rechtgebieten Abstände zur Nachbarschaft 
ergeben können. Somit wird hier nicht der 0 m Abstandswert diskutiert, sondern lediglich 
festgestellt, dass ein Abstandswert für den Störfall nicht zu ermitteln ist. Diese Aussage hat 
nach unserer Ansicht auch dann Bestand, wenn dieses Kapitel aus der aktuellen KAS 32 
gestrichen ist. Jedenfalls enthält die aktuelle Fassung der KAS 32 keine Aussagen, die im 
vorliegenden Fall zu einem anderen Abstandswert führen können. 

4. Aus unserer Sicht ist die Nachvollziehbarkeit der Herleitung des Ergebnisses des Gutachtens 
gegeben. Es liegt im Gutachten kein „Wandel der Auffassung“ des Gutachters vor. Der 
Gutachter legt allerdings den Erkenntnisgewinn im Laufe seiner Untersuchung offen. 
Demnach wurden systematisch alle Möglichkeiten der Bildung von Chlorwasserstoff während 
eines Störfalles untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchung konnten die dafür notwendigen 
chemischen Reaktionen bzw. erforderlichen Bedingungen letztendlich allerdings sicher 
ausgeschlossen werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Detlef Langer 
Sachverständiger Umweltschutz       
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 "Brandt-Gelände" 

für eine Nachnutzung des Geländes in 58135 Hagen-Haspe mit 

Neubau von Einzelhandelsmärkten und weiteren Nutzungen  

 

Untersuchung der durch die geplanten Nutzungen im Bereich 

nächstbenachbarter Wohn- und Bürohäuser zu erwartenden 

Geräuschimmissionen  
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1.    Auftraggeber  
 
HD Investitions und Verwaltungs GmbH  

Eichendorffstraße 52, 53721 Siegburg 

 
 

2.    Vorhaben   
 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 "Brandt-Gelände" 

der Stadt Hagen mit einer Überplanung des ehemaligen Brandt-Geländes an der 

Enneper Straße in 58135 Hagen-Haspe sowie dem Neubau von mehreren Einzel-

handelsmärkten, eines Gesundheitszentrums, eines Büro- und Geschäftshauses 

sowie dem Umbau einer bestehenden Werkhalle in ein Restaurant  

 
 

3.    Städtebaulicher Entwurf  
 
Architekturbüro Eicker 

Hagedornstraße 21, 58553 Halver  

 
 

4.   Aufgabe 
 
Schalltechnische Untersuchung der durch die geplanten Nutzungen und Betriebe 

insbesondere durch die angeschlossenen Stellplätze und Ladezonen im Bereich 

benachbarter Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen (vorhandene und ge-

plante Wohn- und Geschäftshäuser) zu erwartenden Geräuschimmissionen nach 

der DIN 18 005 "Schallschutz im Städtebau" [1] in Verbindung mit der Techni-

schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm" [2].  

 
Eine Betrachtung und Beurteilung der durch das Planvorhaben zu erwartenden 

Einflüsse auf die Geräusche der umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen sowie 

eine Untersuchung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrs- und Anlagen-

geräusche sind keine direkten Bestandteile des vorliegenden Gutachtens. Auf   

diese Sachverhalte wird unter den entsprechenden Punkten kurz eingegangen.  
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5.    Kurzgefasste Lage- und Situationsbeschreibung 
 

Das Gelände der ehemaligen Brandt-Werke (Zwieback) befindet sich im Ortsteil 

Hagen-Haspe und nördlich der Enneper Straße, die als Bundesstraße B 7 die 

Hauptverbindungsstraße zwischen Hagen und Gevelsberg darstellt.  

Im Osten wird das Gelände durch die Wohnbebauungen an der Enneper Straße, 

der Nordstraße und der Westerbauerstraße begrenzt. Auf der Südseite und durch 

die Enneper Straße getrennt befinden sich ebenfalls Wohnhäuser. Im Norden und 

Westen grenzt das Gelände an den Flusslauf der Ennepe an. Im Südwesten um-

fasst das Gelände die Krefelder Straße, die als Einfahrt zum Gelände genutzt 

werden soll. Die Westerbauerstraße, die bisher eine Stichstraße darstellt, soll da-

gegen nicht als reguläre Zufahrt genutzt werden.  

Weiter nach Südwesten anschließend befinden sich entlang der Enneper Straße 

und in zweiter Baureihe weitere Wohnhäuser. Westlich der Ennepe befindet sich 

eine Verzinkerei, siehe hierzu Bild 1 und Anlage 4, Lageplan:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1:  Topografische Karte aus dem Geodatenportal des Landes Nordrhein-Westfalen [14] 
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Das Gelände umfasst eine Fläche von ca. 3,2 ha und ist noch mit den ehemaligen 

Betriebsgebäuden der Firma Brandt bebaut, die seit längeren leer stehen.  

Die Gebäude sollen bis auf das an der Enneper Straße befindliche Hauptgebäude, 

Haus-Nr. 140 a, und eine Werkhalle im westlichen Bereich abgerissen und durch 

die Neubauten der geplanten Einzelhandelsmärkte sowie des geplanten Büro- und 

Geschäftshauses und die angeschlossenen Pkw-Stellplätze ersetzt werden, siehe 

hierzu Bild 2 und Anlage 4, Lageplan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2:  Luftbild aus dem Geodatenportal des Landes Nordrhein-Westfalen [14]  
 mit Kennzeichnung der beibehaltenden Gebäude (gelbe Vierecke)    
 
Neben den Stellplätzen ist im Bereich des geplanten Büro- und Geschäftshauses 

die Errichtung von 4 Garagen vorgesehen, die aus Sicht des Geräuschimmissi-

onsschutzes als nicht relevant eingestuft werden können.  

 
Die südlich der Enneper Straße (B 7) befindlichen ehemaligen Gebäude der Firma 

Brandt sollen in einem zweiten Bauabschnitt umgenutzt werden. Hierzu liegt noch 

keine abschließende Planung vor.  
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Die geplanten Nutzungen teilen sich nach der Planung [10, 11] wie folgt auf: 
 

1) Supermarkt (Rewe) mit Bäcker     VKF  = 1.800 m² 
2) Getränkemarkt (am Supermarkt angeschlossen)  VKF  =  600 m² 
3) Lebensmitteldiscountmarkt (Aldi)     VKF  =  1.200 m² 
4) Drogeriemarkt       VKF  =   600 m² 
5) Bürogebäude (Geschosse I bis IV)   BGF  = 2.025 m² 
6) Dienstleistungen und Ladenlokale (Erdgeschoss) VKF  =  245 m² 
7)  Gastronomie Werkhalle     BGF  =  1.000 m² 
8a) Arztpraxen  im Gesundheitszentrum Praxen  =  712 m² 
8b) Apotheke, Bistro, Läden im Gesundheitszentrum VKF  =  469 m² 
8c) Wohnungen  im Gesundheitszentrum BGF  =  2.750 m² 

-) insgesamt ca. 300 Pkw-Stellplätze  

 VKF: Verkaufsfläche, BGF: Bruttogeschossfläche 
 
Hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsmärkte und die weiteren gewerblichen 

Nutzungen wird entsprechend der Planung eine auf den Tageszeitraum von 06.00 

bis 22.00 Uhr begrenzte Nutzung zugrunde gelegt.  

Für die geplante Gastronomie in der Werkhalle wird davon ausgegangen, dass 

diese auch im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr genutzt wird.  
 

Das zu erwartende Pkw-Aufkommen wird auf Grundlage von Untersuchungen der 

Planungsgruppe MWM aus Aachen [11] mit ca. 2.000 Pkw zuzüglich ca. 400 Pkw 

für die Gastronomie pro Tag berücksichtigt. Hinzu kommen die Anlieferungen der 

geplanten Nutzungen mittels Lkw, die wie folgt berücksichtigt werden:  
 

1) Supermarkt (Rewe) mit Bäcker     11 Anlieferungen pro Tag 
2) Getränkemarkt (am Supermarkt angeschlossen)   2  " 
3) Lebensmitteldiscountmarkt (Aldi)      7  " 
4) Drogeriemarkt        2  " 
5) Bürogebäude (Geschosse I bis IV)    -  " 
6) Dienstleistungen und Ladenlokale (Erdgeschoss)  1  " 
7)  Gastronomie Werkhalle      1  " 
8a) Arztpraxen  im Gesundheitszentrum  1  " 
8b) Apotheke, Bistro, Läden im Gesundheitszentrum  2   " 
8c) Wohnungen  im Gesundheitszentrum  -  " 
 
Der Anlieferbereich der Märkte soll mit einer Sichtschutzwand umgeben werden.  
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6.    Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 
 

Als maßgebliche Immissionsorte werden folgende zu den geplanten Nutzungen 

nächstbenachbarte vorhandene und geplante Wohn- und Geschäftshäuser ge-

wählt:  

 
A) Wohnhaus Westerbauerstraße 23  Südseite  Obergeschoss 

B) Wohnhaus Enneper Straße 121 Nordseite  " 

C) Wohnhaus Enneper Straße 154 Nordseite   " 

D) Wohnhaus Enneper Straße 158a Südostseite   " 

E) Wohnhaus An der Hütte 22 Südseite  " 

F) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) West- und Nordseite  " 

G) gepl. Büro- und Geschäftshaus (Büros) Ost- und Nordseite   " 

 
Im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 [13] (Brandt-

Gelände) der Stadt Hagen werden das Brandt-Gelände und das direkte Umfeld als 

Mischgebiet (MI) nach § 6 der BauNVO [3] eingestuft.  

Für Mischgebiete (MI) gelten nach TA Lärm [2] Nummer 6.1.c) folgende an den 

Immissionsorten einzuhaltende Immissionsrichtwerte (IRW):  

 
Immissionsrichtwerte:  tags    06.00 bis 22.00 Uhr  IRW = 60 dB(A)  
    nachts  22.00 bis 06.00 Uhr  IRW = 45 dB(A)  

 
Als Beurteilungszeit für den Tageszeitraum gilt nach TA Lärm [2] Nr. 6.4 der Zeit-

raum von 06.00 bis 22.00 Uhr mit einer Beurteilungszeit von Tr = 16 Stunden. Als 

Nachtzeitraum gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr mit einer Beurteilungszeit 

von Tr = 1 Stunde, bei der die "lauteste Nachtstunde" herangezogen wird. 

 
Des Weiteren sind nach TA Lärm [2] Nr. 6.1 auch "kurzzeitig auftretende Spitzen-

schallpegel" zu betrachten und zu beurteilen, die  

den Tages-Immissionsrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und  

den Nacht-Immissionsrichtwert  um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen.  
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7.   Geräuschemissionen  
 

7.1 Kunden-Pkw 
 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der Stellplätze erfolgt gemäß der Park-

platzlärmstudie [4]. Als Berechnungsverfahren wird auf Grund der relativ geringen 

Abstände der Immissionsorte zu den Fahrwegen das getrennte Verfahren nach 

Abschnitt 8.2.2 angewandt. Die Parkvorgänge werden dabei als Flächenschall-

quelle angesehen, von der ein von der Parkplatzart, der Anzahl der Stellplätze (B) 

und der Frequentierung (N) abhängiger Schallleistungspegel ausgeht. Eine An- 

und eine Abfahrt eines Fahrzeuges stellt dabei jeweils N = 2 Bewegungen dar. Zur 

Berechnung wird die Stellplatzfläche in drei Bereiche unterteilt. 

 
Bezogen auf den Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr wird von N = 1 Bewe-

gung pro Stellplatz und Stunde ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Anzahl 

der Stellplätze von B = 300 entspricht dies bezogen auf die Tages-Beurteilungszeit 

von Tr = 16 h insgesamt nges = 300 x 16 x 1 = 4800 Bewegungen, wodurch das zu 

erwartende Pkw-Aufkommen von 2400 Fahrzeugen abgedeckt wird.  

 
Bezogen auf den Nachtzeitraum ist lediglich die geplante Gastronomie zu berück-

sichtigen. Für diese ist als Bezugsgröße die Netto-Gastraumfläche heranzuziehen, 

die sich nach der Parkplatzlärmstudie aus der Anzahl der Sitzplätze multipliziert 

mit dem Faktor 1,2 m² ergibt. Hinsichtlich der derzeitigen Planung des Restaurants 

[12] mit einer Anzahl von ca. 90 Sitzplätzen im Innenbereich ergibt sich somit eine 

Netto-Gastraumfläche von NGFl. = 108 m². Die Anzahl der Bewegungen wird nach 

Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie mit N = 0,09 Bewegungen pro Bezugsgröße 

und Stunde entsprechend Gaststätten in Großstädten berücksichtigt. Daraus er-

geben sich bezogen auf die Nacht-Beurteilungszeit von Tr = 1 h je Nachtstunde 

nges = 108 x 0,09 x 1 = 10 Bewegungen. Bezogen auf die 300 Stellplätze ent-

spricht dies 0,033 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde. 

Eine mögliche Nutzung der Sitzplätze im Außenbereich des Restaurants wird be-

zogen auf den Nachtzeitraum nicht berücksichtigt. 
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Als Parkplatzart wird ein Parkplatz eines Einkaufszentrums mit lärmarmen Ein-

kaufswagen bzw. ein Parkplatz an einer Gaststätte berücksichtigt, für die sich die 

gleichen Zuschläge ergeben.  

 
Für die drei Stellplatzbereiche ergeben sich nach [4] folgende auf eine Stunde be-

zogene Ausgangswerte:  

    Tag Nacht 
Stellplätze 1 bis 151 (B = 151)  N = 1 N = 0,033 

Ausgangs-Schallleistungspegel  LWO 63,0 dB(A) 63,0 dB(A) 
Zuschlag Parkplatzart  KPA 3,0 dB(A) 3,0 dB(A) 
Zuschlag Taktmaximalverfahren KI  4,0 dB(A) 4,0 dB(A) 
Zuschlag Anzahl der Bewegungen  
pro Stunde KBN = 10⋅log(B⋅N)  KBN 21,8 dB(A) 7,0 dB(A) 
__________________________________________________________________________________________________ 

Gesamt-Schallleistungspegel      LwA,1h 91,8 dB(A) 77,0 dB(A) 
 

Stellplätze 152 bis 239 (B = 88)   
Ausgangs-Schallleistungspegel  LWO 63,0 dB(A) 63,0 dB(A) 
Zuschlag Parkplatzart  KPA 3,0 dB(A) 3,0 dB(A) 
Zuschlag Taktmaximalverfahren KI  4,0 dB(A) 4,0 dB(A) 
Zuschlag Anzahl der Bewegungen  
pro Stunde KBN = 10⋅log(B⋅N)  KBN 19,4 dB(A) 4,6 dB(A) 
__________________________________________________________________________________________________ 

Gesamt-Schallleistungspegel      LwA,1h 89,4 dB(A) 74,6 dB(A) 
 

Stellplätze 240 bis 300 (B = 61)   
Ausgangs-Schallleistungspegel  LWO 63,0 dB(A) 63,0 dB(A) 
Zuschlag Parkplatzart  KPA 3,0 dB(A) 3,0 dB(A) 
Zuschlag Taktmaximalverfahren KI  4,0 dB(A) 4,0 dB(A) 
Zuschlag Anzahl der Bewegungen  
pro Stunde KBN = 10⋅log(B⋅N)  KBN 17,9 dB(A) 3,0 dB(A) 
__________________________________________________________________________________________________ 

Gesamt-Schallleistungspegel      LwA,1h 87,9 dB(A) 73,0 dB(A) 
 

Für die Pkw-Fahrten auf der Stellplatzanlage werden Fahrstrecke nach den "Richt-

linien für den Lärmschutz an Straßen" [5] berücksichtigt, die in Linienschallquellen 

umgewandelt werden, siehe hierzu auch die Anlagen 1.1 bis 1.8, Ausgangsdaten. 
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7.2  Lkw-Fahren und -Rangieren  
 

Für das Fahren der Lkw zu den Lieferzonen und das Rangieren der Lkw wird das 

Verfahren nach Abschnitt 8.1.1 des Technischen Berichtes [6] herangezogen.  

Nach diesem Verfahren werden die Lkw-Fahrten als Linienschallquellen angese-

hen, von denen ein je nach Anzahl der Lkw, Länge der Fahrstrecke und der Beur-

teilungszeit abhängiger Schallleistungspegel LWAr ausgeht:  

 
LWAr   =  LWA,1h' + 10 log(n) + 10 log(l/1 m) - 10 log(Tr/1 h)  
 
LWA,1h

' =  zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Lkw  

    pro Stunde und 1 m Fahrweg, LWA,1h = 63 dB(A)  
 
n    =  Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurteilungszeit Tr  
 
l     =  Länge eines Streckenelementes in m 
 
Tr        =  Beurteilungszeit in h  
 

Zur Berücksichtigung der Geräusche beim Rangieren werden die Fahrstrecken 

dahingehend erweitert, dass in den Rangierzonen verlängerte Fahrstrecken vor-

liegen, wodurch ein Zuschlag von 3 bis 5 dB(A) nach [6] Abschnitt 8.1.2 berück-

sichtigt wird.  

 
Die Ausgangswerte für das Fahren der Lkw und die weiteren Geräuschquellen 

sind auch auf den Anlagen 1.1 bis 1.8 aufgeführt und können dort detailliert ent-

nommen werden.  

 
Die Ausbreitungsberechnung für das Fahren der Lkw und die weiteren Geräusch-

quellen erfolgt auf den Anlagen 2.1 bis 2.14, Berechnungsblätter. 

 
Die Anzahl der Lkw-Fahrten und der weiteren Vorgänge wird bei der Ermittlung 

der Beurteilungspegel berücksichtigt, siehe hierzu die Anlagen 3.1 bis 3.9.  
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7.3  Lkw-Abstellen und -Abfahren 
 

Die Berechnung der durch das Abstellen und Abfahren der Lkw auf dem Betriebs-

gelände zu erwartenden Geräuschemissionen erfolgt auf Grund der Art der statt-

findenden Geräusche, wie Abstellen, Türöffnen und -schließen, Starten und 

Abfahren, nach dem getrennten Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 der Parkplatz-

lärmstudie [4]. Die Vorgänge werden dabei zu Punktschallquellen zusammenge-

fasst, von denen ein von der Parkplatzart abhängiger Schallleistungspegel 

ausgeht. Ein kompletter Vorgang aus Abstellen und Abfahren eines Lkw (B = 1) 

stellt dabei N = 2 Bewegungen dar.  

Für zwei Bewegungen ergibt sich damit nach [4] folgender auf eine Stunde bezo-

gener Schallleistungspegel LWA,1h:  

 
Lkw-An-/Abfahrten (N = 2) 

Ausgangs-Schallleistungspegel        LW0 = 63,0 dB(A) 

Zuschlag Parkplatzart (Lkw-Autohof)   KPA = 14,0 dB(A) 

Zuschlag Taktmaximalverfahren        KI =  3,0 dB(A) 

Zuschlag Anzahl der Bewegungen 
pro Stunde KBN = 10 log(B·N)   KBN = 3,0 dB(A) 
          

Gesamt-Schallleistungspegel             LWA,1h = 83,0 dB(A) 
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7.4  Lkw-Entladung  
 

Für die Entladevorgänge der Lkw werden auf Grundlage von an vergleichbaren 

Einkaufsmärkten und weiteren Nutzungen von uns durchgeführten Untersuchun-

gen folgende Schallleistungspegel und Einwirkzeiten berücksichtigt:  

 
- Lkw der Einkaufsmärkte Supermarkt, Discounter, Drogeriemarkt    

 Entladen mittels Handhubwagen bzw. Rollcontainer  

 an den Rampen der Anlieferzonen  

 Schallleistungspegel    LWAFTeq = 100 dB(A)

 Einwirkzeit je Lkw    TE = 30 - 60 min 

 
- Lkw der Nutzungen Dienstleistungen, Gastronomie und Gesundheitszentrum  

 Entladen von Hand im Bereich der Eingänge 

 Schallleistungspegel    LWAFTeq = 95 dB(A)

 Einwirkzeit je Lkw         TE    = 30 - 60 min 

 
 

7.5 Kühl- und Lüftungsanlagen  
 

Für die Kühl- und Lüftungsanlagen liegen im derzeitigen Planstand noch keine 

Detailangaben vor. In Bezug die Kühl- und Lüftungsanalgen wird daher davon 

ausgegangen, dass diese von vornherein so konzipiert und aufgestellt werden, 

dass von diesen keine unzulässigen Geräusche im Bereich der zu betrachtenden 

Immissionsorte auftreten.  

Wir empfehlen daher, im Außenbereich geplante Schallquellen bzw. nach außen 

schallabstrahlende Lüftungsöffnungen so auszulegen, dass die von diesen im 

Bereich der Immissionsorte einwirkenden Geräuschimmissionen (Beurteilungs-

pegel) den Nacht-Immissionsrichtwert um mindestens 10 dB(A) unterschreiten.  

Diese Empfehlung ist bei heute üblichen Kühl- und Lüftungsanlagen, z.B. Splitt-

geräte und Lüftungsanlagen mit Schalldämpfern, ohne besonderen Mehraufwand 

umzusetzen.  
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7.6 Spitzenschallpegel  
 

Als Spitzenschallpegel durch Einzelvorgänge werden auf Grundlage der Unter-

suchungen [4] bis [7] folgende maximale Schallleistungspegel berücksichtigt:  

 
Lkw-Entladen     LWAFmax = 115 dB(A) 
 
Lkw-Fahrt (beschleunigt)   LWAFmax = 108 dB(A) 
 
Pkw-Türschließen und Motorstarten   LWAFmax =  97 dB(A) 
 
Pkw-Abfahrt beschleunigt    LWAFmax =  92 dB(A) 
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8.  Geräuschimmissionen   
 

8.1  Mittelungspegel  
 

Zur Berechnung der durch die geplanten Nutzungen an den Immissionsorten zu 

erwartenden Geräuschimmissionen wurde das Untersuchungsgebiet auf Grund-

lage der Liegenschaftskarte des Städtebaulichen Entwurfs [10] und der Deutschen 

Grundkarte DGK5 [14] in ein digitales Geländemodell übertragen.  

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen nach der DIN-ISO 9613-2 [8] wie folgt: 

 
LAT(DW) = 10·log ∑ 10(0,1·LfT(DW))   mit  

LfT(DW) = Lw + DC - A  

LAT(DW) = äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind  

   (DW: Downwind) aller Quellen (Summenpegel) 

LfT(DW) = äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind  

   (DW: Downwind) der Einzelquelle  

Lw =  Schallleistungspegel der Einzelquelle  

DC  =  Richtwirkungskorrektur 

A  =  Ausbreitungsdämpfung zusammengesetzt aus 

   Adiv  Dämpfung auf Grund der geometrischen Ausbreitung    

   Aatm Dämpfung auf Grund von Luftabsorption  

   Agr   Dämpfung auf Grund des Bodeneffekts 

   Abar  Dämpfung auf Grund von Abschirmung   

   Afol Dämpfung auf Grund von Bewuchs (n.b.) 

   Ahous Dämpfung auf Grund von bebautem Gelände (n.b.) 

   n.b. nicht berücksichtigt 
 
Schallreflexionen an z.B. Gebäuden und Wänden werden durch Spiegelschall-

quellen (Refl) berücksichtigt. Bei der Berechnung und Beurteilung wird weiterhin 

eine meteorologische Korrektur Cmet für die Langzeitwirkung berücksichtigt.  

 
Siehe hierzu die Anlagen 2.1 bis 2.5, Übersicht der Berechnungsergebnisse, 

und die  Anlagen 2.6 bis 2.12, Detailberechnungen für Immissionsort E). 
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8.2  Beurteilungspegel  
 

Zur Beurteilung sind die an den Immissionsorten zu erwartenden Mittelungspegel 

auf die Beurteilungszeiten zu beziehen. Darüber hinaus sind verschiedene Korrek-

turen und Zuschläge zu berücksichtigen.  

Die Beurteilungspegel Lr werden dabei nach folgender Gleichung berechnet:  

 
Lr =  10 log[1/Tr Σ TE ⋅ 100,1(LAeq - Cmet + KT + KI + KR)] 

 
KZeit: Zeitkorrektur, KZeit = 10 log (TE/Tr) 

 Die Ermittlung der Zeitkorrekturen erfolgt unter Berücksichtigung der  

 Anzahl der Vorgänge und der Einwirkzeiten auf den Anlagen 3.1 bis 3.9. 

 
Cmet: meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 [8], Gl. (6) 
 Diese Korrektur wurde bei der Ausbreitungsberechnung berücksichtigt.  
 
KT: Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit  
 nach TA Lärm Anhang Nummer 2.5.2 / 3.3.5  
 Da die untersuchten Geräusche nicht tonhaltig sind, wird kein Zuschlag KT 

berücksichtigt. 
 
KI: Zuschlag für Impulshaltigkeit  
 nach TA Lärm Anhang Nummer 2.5.3 / 3.3.6  
 Da bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen bereits das Taktmaximal-

Verfahren zu Grunde gelegt wurde und somit der Zuschlag für Impuls-
haltigkeit bereits in den Immissionspegeln enthalten ist (LAFTeq = LAeq + KI), ist 
ein zusätzlicher Zuschlag KI nicht erforderlich.  

 
KR: Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit    
 nach TA Lärm, Nr. 6.5 
 Dieser Zuschlag kommt hier auf Grund der Gebietseinstufung als Mischge-

biet (MI) nicht zum Tragen.  
 

Die durch die geplanten Nutzungen sich an den Immissionsorten ergebenden Be-

urteilungspegel (Lr,T) sind auf den Anlagen 3.1 bis 3.9 tabellarisch ausgeführt und 

können dort zusammen mit den Korrekturen und Zuschlägen entnommen werden.  
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Zur besseren Übersicht werden die Beurteilungspegel Lr nachfolgend aufgelistet 

und mit den an den Immissionsorten geltenden Immissionsrichtwerten verglichen: 

 
   Tag Nacht   

A) Wohnhaus Westerbauerstraße 23  Lr 54 dB(A) 39 dB(A) 

B) Wohnhaus Enneper Straße 121 Lr 55 dB(A) 39 dB(A) 

C) Wohnhaus Enneper Straße 154 Lr 51 dB(A) 33 dB(A)  

D) Wohnhaus Enneper Straße 158a Lr 53 dB(A) 36 dB(A)  

E) Wohnhaus An der Hütte 22 Lr 52 dB(A) 24 dB(A)  

F1) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) Lr 60 dB(A) 44 dB(A)  

F2) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) Lr 58 dB(A) 44 dB(A)  

G1) gepl. Büro- und Geschäftshaus (Büros) Lr 60 dB(A) 44 dB(A)  

G2) gepl. Büro- und Geschäftshaus (Büros) Lr 59 dB(A) 44 dB(A)  

 Immissionsrichtwert  IRW 60 dB(A) 45 dB(A) 

 
Die Auflistung zeigt, dass der im Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr geltende 

Immissionsrichtwert von IRW-T = 60 dB(A) an allen untersuchten Immissionsorten 

eingehalten wird.  

 
Der im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr geltende Immissionsrichtwert von 

IRW-N = 45 dB(A) wird ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten.  

Bezüglich der Immissionsorte G1) und G2) ist darauf hinzuweisen, dass diese auf 

Grund der Nutzung als Büros im Nachtzeitraum keinen erhöhten Schutzanspruch 

aufweisen. Bezogen auf diese ist somit auch im Nachtzeitraum der für den Tages-

zeitraum geltende Immissionsrichtwert von IRW-T = 60 dB(A) maßgeblich. 
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8.3 Geräuschvorbelastung 
 

Zur abschließenden Beurteilung ist die Gesamtbelastung der durch Betriebe bzw. 

Anlagen im Sinne der TA Lärm auf die Immissionsorte einwirkenden Geräusche 

zu ermitteln und diesbezüglich zu prüfen, ob eine Geräuschvorbelastung durch 

weitere Betriebe bzw. Anlagen im Sinne der TA Lärm vorliegt.  

Eine maßgebliche Geräuschvorbelastung durch weitere Anlagen bzw. Betriebe 

konnte dabei im Rahmen der Untersuchungen nicht festgestellt werden.  

 
Auf eine weitergehende Prüfung der Geräuschvorbelastung kann nach Nr. 3.2.1, 

6. Absatz, der TA Lärm [2] verzichtet werden, wenn die Beurteilungspegel der zu 

beurteilenden Anlage, hier der geplanten Nutzungen, die an den Immissionsorten 

geltenden Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Dies ist im 

Bereich der Immissionsorte A), C), D) und E) der Fall, so dass bezogen auf diese 

eine weitere Untersuchung der Geräuschvorbelastung nicht erforderlich ist.  

An den weiteren Immissionsorten werden die geltenden Immissionsrichtwerte 

nicht um 6 dB(A), sondern nur um 1 bis 5 dB(A) unterschritten bzw. ausgeschöpft.  

Als möglicher Emittent einer Geräuschvorbelastung kommt die nach Westen hin 

anschließende Verzinkerei (Fa. Voigt & Schweitzer) in Betracht. Die von dieser  im 

zulässigen Maße verursachten Geräuschemissionen und -immissionen werden 

aber durch die vorhandenen Wohnhäuser an der Straße An der Hütte und die 

Wohnhäuser Enneper Straße 158a bis 162a (Nordwestseite) bereits dahingehend 

begrenzt, dass im Bereich der hier zu betrachtenden Immissionsorte keine maß-

gebliche Geräuschvorbelastung zu erwarten ist.  

 
Verkehrsgeräusche durch öffentliche Straßen, wie der Enneper Straße (B 7),    

gelten dabei nicht als Anlagengeräusche im Sinne der TA Lärm und werden ge-

trennt beurteilt, siehe hierzu Ziffer 9.  
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8.4  Spitzenschallpegel  
 

Durch die geplanten Nutzungen sind an den Immissionsorten folgende Spitzen-

schallpegel zu erwarten, die mit den je nach Beurteilungszeit maximal zulässigen 

Werten verglichen werden: 

   Tag Nacht   

A) Wohnhaus Westerbauerstraße 23  LAFmax 67 dB(A) 66 dB(A) 

B) Wohnhaus Enneper Straße 121 LAFmax 75 dB(A) 62 dB(A) 

C) Wohnhaus Enneper Straße 154 LAFmax 80 dB(A) 65 dB(A) 

D) Wohnhaus Enneper Straße 158a LAFmax 81 dB(A) 65 dB(A) 

E) Wohnhaus An der Hütte 22 LAFmax 72 dB(A) 47 dB(A) 

F1) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) LAFmax 84 dB(A) 66 dB(A) 

F2) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) LAFmax 71 dB(A) 71 dB(A) 

G1) gepl. Büro- und Geschäftshaus (Büros) LAFmax 80 dB(A) 69 dB(A) 

G2) gepl. Büro- und Geschäftshaus (Büros) LAFmax 75 dB(A) 74 dB(A) 

 maximal zulässiger Wert   LAFmax,zul 90 dB(A) 65 dB(A) 
 
Siehe hierzu die Anlage 2.13, Übersicht der Berechnungsergebnisse, 

und die  Anlage 2.14, Detailberechnungen für Immissionsort E). 
 
Die Auflistung zeigt, dass der im Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr maximal 

zulässige Wert von LAFmax,zul = 90 dB(A) an den Immissionsorten eingehalten wird.  

 
Der im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr maximal zulässige Spitzenschall-

pegel von LAFmax,zul = 65 dB(A) wird dagegen an mehreren Immissionsorten über-

schritten. Die Überschreitungen basieren dabei auf zu geringen Abständen 

zwischen den Stellplätzen und den Immissionsorten. Zur Einhaltung des im 

Nachtzeitraum zulässigen Werts ist ein Mindestabstand von s ≥ 15 m erforderlich. 

Bezüglich der Immissionsorte G1) und G2) ist darauf hinzuweisen, dass diese auf 

Grund der Nutzung als Büros im Nachtzeitraum keinen erhöhten Schutzanspruch 

aufweisen. Bezogen auf diese ist somit auch im Nachtzeitraum der im Tageszeit-

raum zulässige Wert von LAFmax,zul = 90 dB(A) maßgeblich. 
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8.5  Schallschutzmaßnahmen 
 

Bei den Berechnungen wurden folgende Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt:  

 
1) Begrenzung der Anlieferzeiten auf den Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr  

 
2) Begrenzung der Öffnungszeiten auf den Zeitraum von 06.00 bis 21.30 Uhr  

 Durch die Begrenzung wird sichergestellt, dass im Nachtzeitraum von 22.00 

bis 06.00 Uhr keine An- und Abfahrten von Kunden mehr zu erwarten sind.  

 
3) Ausrüstung der geplanten Einkaufsmärkte mit gummibereiften (lärmarmen) 

Einkaufswagen  

 
4) Einsatz von geräuscharmen Lüftungs- und Kühlanlagen, Aufstellung von 

"lauten" Aggregaten innerhalb der Gebäude (z.B. Splittgeräte)  

 
5) Anordnung der für das geplante Restaurant geplanten Pkw-Stellplätze in ei-

nen Abstand von mindestens s ≥ 15 m gegenüber den benachbarten Wohn-

häusern, z.B. Westerbauer Straße 23, und dem geplanten Gesundheits-

zentrum, in dem Wohnungen geplant sind.  

 
6)  Einhausung der Sammelstellen für Einkaufswagen, so dass diese gegenüber 

den benachbarten Wohnhäusern und dem Gesundheitszentrum abgeschirmt 

werden 

 
7) Errichtung einer Sichtschutzwand mit einer Höhe von hrel ≥ 2,3 m über Ter-

rain (z.B. Gabionen) im Bereich der geplanten Warenanlieferung auf der 

Nordwestseite der Einkaufsmärkte  
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8.6 Qualität der Prognose 
 

Hinsichtlich der "Qualität der Prognose" ist anzuführen, dass die angewandten Be-

rechnungsverfahren auf allgemein anerkannte Untersuchungen der Umweltämter 

der Bundesländer Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen basieren.  

 
Die von uns durchgeführten Untersuchungen in Bezug auf das Entladen der Lkw 

beinhalten eine Toleranz von ± 1 dB, die vorrangig durch unterschiedlich lange 

Zeiträume zum Entladen der Lkw bedingt wird. Auf Grund der aber ausreichend 

lang angesetzten Entladezeiten wird dies kompensiert.  

 
Darüber hinaus wurden für alle Geräuschquellen die Impulszuschläge KI nach 

dem Takt-Maximalverfahren berücksichtigt. Die Impulshaltigkeit nimmt aber mit 

zunehmender Entfernung, wie hier gegenüber den Wohnhäusern An der Hütte ab, 

da die kurzeitigen Geräuschspitzen immer weniger aus dem Hintergrundgeräusch 

heraustreten, siehe hierzu die Parkplatzlärmstudie, Abschnitt 8.1, Seite 85, 4. Ab-

satz. Dies wurde in der Parkplatzlärmstudie nicht berücksichtigt, um das Verfahren 

nicht unnötig kompliziert werden zu lassen und als Betrag zu einer "Rechnung auf 

der sicheren Seite" gewertet.  

Weiterhin führt die Anwendung des Takt-Maximalverfahrens zu einer weiteren An-

hebung der rechnerischen Ausgangswerte, da nicht berücksichtigt wird, dass die 

Geräuschspitzen zum Teil nahezu gleichzeitig auftreten und somit in den gleichen 

Takt (5 s-Abschnitt) fallen, wodurch die geringere Geräuschspitze nicht mehr zum 

Tragen kommt. Dieser Umstand kann durch einen Gleichzeitigkeitsfaktor be-

schrieben werden, der ebenfalls nicht berücksichtigt wurde. Auch dies führt zu   

einer "Rechnung auf der sicheren Seite".  

 
Die für die Immissionsorte ermittelten Gesamt-Immissionspegel von Geräuschen 

der geplanten Einkaufsmärkte und der weiteren Nutzungen, die nach der TA Lärm 

als A-bewertete Mittelungspegel angegeben werden, können daher als gesichert 

angesehen werden.  
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9.    Geräusche durch an- und abfahrende Kfz 
 auf öffentlichen Verkehrsflächen/Straßen 

 

Gemäß TA Lärm [2] Nr. 7.4 sind Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgelände 

sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anla-

ge entstehen, der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den 

übrigen Anlagengeräuschen zu erfassen und zu beurteilen. Dies wurde unter den 

Ziffern 7. und 8. entsprechend berücksichtigt.  

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem 

Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Gebieten nach 

Nummer 6.1 Buchstaben c bis f sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art 

soweit wie möglich vermindert werden, soweit 

 
a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 
b) keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

 
c) die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

[9] erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

 
Hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsfläche ist hier die Enneper Straße (B 7) zu 

berücksichtigen, über die die Erschließung des Geländes erfolgen soll.  

Auf Grund des auf der Enneper Straße (B 7) bereits vorhandenen Verkehrsauf-

kommens von rund 15.000 Kfz/24 h ist hier eine Erhöhung der Verkehrsgeräusche 

um 3 dB(A), wozu i.d.R. eine Verdopplung des Verkehrsaufkommens erforderlich 

ist, nicht zu erwarten. Da somit bereits das Kriterium a) nicht erfüllt wird, ist eine 

weitere Betrachtung der Verkehrsgeräusche auf der öffentlichen Verkehrsfläche 

nicht erforderlich. 
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Parkplatzlärmstudie (3)  Ausgangsdaten 

PRKL001  Bezeichnung  SP 001-151  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  Lw (Tag) /dB(A)  91,8 

  Knotenzahl  79  Lw (Nacht) /dB(A)  77,0 

  Länge /m  637,77  Lw" (Tag) /dB(A)  54,6 

  Länge /m (2D)  637,77  Lw" (Nacht) /dB(A)  39,8 

  Fläche /m²  5237,60  Konstante Höhe /m  0,0 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A) 

      Modus  Sonderfall (getrennt) 

      Kpa /dB  3,0 

      Ki* /dB  4,0 

      Oberfläche  nicht geriffelter Gussasphalt 

      B  151,0 

      f  1,0 

      N (Tag)  1,0 

      N (Nacht)  0,03 

PRKL002  Bezeichnung  SP 152-239  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  Lw (Tag) /dB(A)  89,4 

  Knotenzahl  23  Lw (Nacht) /dB(A)  74,6 

  Länge /m  213,40  Lw" (Tag) /dB(A)  56,2 

  Länge /m (2D)  213,40  Lw" (Nacht) /dB(A)  41,4 

  Fläche /m²  2116,12  Konstante Höhe /m  0,0 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A) 

      Modus  Sonderfall (getrennt) 

      Kpa /dB  3,0 

      Ki* /dB  4,0 

      Oberfläche  nicht geriffelter Gussasphalt 

      B  88,0 

      f  1,0 

      N (Tag)  1,0 

      N (Nacht)  0,03 

PRKL003  Bezeichnung  SP 240-300  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  Lw (Tag) /dB(A)  87,9 

  Knotenzahl  70  Lw (Nacht) /dB(A)  73,0 

  Länge /m  486,09  Lw" (Tag) /dB(A)  53,8 

  Länge /m (2D)  486,09  Lw" (Nacht) /dB(A)  39,0 

  Fläche /m²  2520,21  Konstante Höhe /m  0,0 

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613) 

      Parkplatz  Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A) 

      Modus  Sonderfall (getrennt) 

      Kpa /dB  3,0 

      Ki* /dB  4,0 

      Oberfläche  nicht geriffelter Gussasphalt 

      B  61,0 

      f  1,0 

      N (Tag)  1,0 

      N (Nacht)  0,03 

 



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.2 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    

 

 
IMMI 2015                                                                         INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN 

 
Straße /RLS-90 (3)  Ausgangsdaten Pkw-Fahren (Ermittlung Lm,E) 

STRb001  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 001-151  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Gruppe 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,0 

  Knotenzahl  63  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  342,43  d/m(Emissionslinie)  0,0 

  Länge /m (2D)  342,43  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 151,0 0,0 30,0 30,0 59,1 50,3 

  Nacht 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 44,3 35,5 

STRb002  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 152-239  Wirkradius /m  99999,00 

  Gruppe  Gruppe 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00 

  Knotenzahl  56  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00 

  Länge /m  219,49  d/m(Emissionslinie)  0,00 

  Länge /m (2D)  219,49  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 88,0 0,0 30,0 30,0 56,7 48,0 

  Nacht 0,0 3,0 0,0 30, 0 30,0 42,1 33,3 

STRb003  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 240-300  Wirkradius /m  99999,00 

  Gruppe  Gruppe 0  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,0 

  Knotenzahl  37  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,0 

  Länge /m  125,07  d/m(Emissionslinie)  0,0 

  Länge /m (2D)  125,07  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gussasphalt 

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0,0 61,0 0,0 30,0 30,0 55,2 46,4 

  Nacht 0,0 2,0 0,0 30,0 30,0 40,3 31,6 

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (3)  Ausgangsdaten Pkw-Fahren (Umwandlung in Linienschallquellen) 

LIQi001  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 001-151  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  D0  0,0 

  Knotenzahl  63  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  342,43  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  342,43  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  50,3 - 19,0 94,7 69,3 

      Nacht  35,5 - 19,0 79,9 54,5 

LIQi002  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 152-239  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  D0  0,0 

  Knotenzahl  56  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  219,49  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  219,49  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  48,0 - 19,0 90,4 67,0 

      Nacht  33,3 - 19,0 75,7 52,3 

LIQi003  Bezeichnung  Pkw-Fahrten 240-300  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Pkw-Stellplätze  D0  0,0 

  Knotenzahl  37  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  125,07  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  125,07  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  46,4 - 19,0 86,4 65,4 

      Nacht  31,6 - 19,0 71,6 50,6 

 



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.3 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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Linien-SQ  /ISO 9613 (7)  Ausgangsdaten  Lkw-Fahren 

LIQi004  Bezeichnung  1 Lkw-Fahren SuperM  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  1 Lkw-Fahren SuperM.  D0  0,0 

  Knotenzahl  80  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  517,48  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  517,48  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 90,1 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi005  Bezeichnung  2 Lkw-Fahren Getränk  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  2 Lkw-Fahren Getränk  D0  0,0 

  Knotenzahl  80  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  517,49  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  517,49  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 90,1 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi006  Bezeichnung  3 Lkw-Fahren Disc.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  3 Lkw-Fahren Disc.  D0  0,0 

  Knotenzahl  85  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  492,51  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  492,51  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 89,9 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi007  Bezeichnung  4 Lkw-Fahren Drog.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  4 Lkw-Fahren Drog.  D0  0,0 

  Knotenzahl  66  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  397,08  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  397,08  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 89,0 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi008  Bezeichnung  6 Lkw-Fahren Dienst.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  6 Lkw-Fahren Dienst.  D0  0,0 

  Knotenzahl  69  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  264,84  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  264,84  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 87,2 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi009  Bezeichnung  7 Lkw-Fahren Gastro  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  7 Lkw-Fahren Gastro  D0  0,0 

  Knotenzahl  95  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  415,33  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  281,76  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 89,2 63,0 

      Nacht  - - - -  

LIQi010  Bezeichnung  8 Lkw-Fahrten Gesund  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  8 Lkw-Fahren Gesund.  D0  0,0 

  Knotenzahl  83  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  332,26  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

  Länge /m (2D)  332,26  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw' 

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A) dB(A) 

      Tag  63,0 - - 88,2 63,0 

      Nacht  - - - -  



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.4 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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Punkt-SQ   /ISO 9613 (7)  Ausgangsdaten  Lkw-Abstellen 

EZQi001  Bezeichnung  1 Lkw-Abst. SuperM  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  1 Lkw-Abst. SuperM.  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi002  Bezeichnung  2 Lkw-Abst. Getränke  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  2 Lkw-Abst. Getränke  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi003  Bezeichnung  3 Lkw-Abst. Discount  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  3 Lkw-Abst. Discount  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi004  Bezeichnung  4 Lkw-Abst. Drogerie  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  4 Lkw-Abst. Drogerie  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi005  Bezeichnung  6 Lkw-Abst. Dienst.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  6 Lkw-Abst. Dienst.  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi006  Bezeichnung  7 Lkw-Abst. Gastro  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  7 Lkw-Abst. Gastro  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi007  Bezeichnung  8 Lkw-Abst. Gesund.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  8 Lkw-Abst. Gesund.  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83,0 - - 83,0  

      Nacht  - - - -  



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.5 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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Punkt-SQ   /ISO 9613 (7)  Ausgangsdaten  Lkw-Entladen 

EZQi008  Bezeichnung  1 Lkw-Entl. SuperM  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  1 Lkw-Entl. SuperM  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  100,0 - - 100,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi009  Bezeichnung  2 Lkw-Entl. Getränke  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  2 Lkw-Entl. Getränke  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  100,0 - - 100,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi010  Bezeichnung  3 Lkw-Entl. Discount  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  3 Lkw-Entl. Discount  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  100,0 - - 100,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi011  Bezeichnung  4 Lkw-Entl. Drogerie  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  4 Lkw-Entl. Drogerie  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  100,0 - - 100,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi012  Bezeichnung  6 Lkw-Entl. Dienst.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  6 Lkw-Entl. Dienst.  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  95,0 - - 95,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi013  Bezeichnung  7 Lkw-Entl. Gastro  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  7 Lkw-Entl. Gastro  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  95,0 - - 95,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi014  Bezeichnung  8 Lkw-Entl. Gesund.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  8 Lkw-Entl. Gesund  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  95,0 - - 95,0  

      Nacht  - - - -  



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.6 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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Punkt-SQ   /ISO 9613 (18)  Ausgangsdaten  Spitzenschallpegel 

EZQi015  Bezeichnung  SP 001 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi016  Bezeichnung  SP 026 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi017  Bezeichnung  SP 130 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi018  Bezeichnung  SP 194 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi019  Bezeichnung  SP 229 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi020  Bezeichnung  SP 241 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi021  Bezeichnung  SP 245 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.7 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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EZQi022  Bezeichnung  SP 287 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi023  Bezeichnung  SP 300 Pkw-Tür  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  97,0 - - 97,0  

      Nacht  97,0 - - 97,0  

EZQi024  Bezeichnung  Lkw-Abfahrt  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  108,0 - - 108,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi025  Bezeichnung  Lkw-Abfahrt  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  108,0 - - 108,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi026  Bezeichnung  1 Lkw-Entl. SuperM  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi027  Bezeichnung  2 Lkw-Entl. Getränke  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi028  Bezeichnung  3 Lkw-Entl. Discount  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi029  Bezeichnung  4 Lkw-Entl. Drogerie  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.8 zum 

Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe Gutachten  15/276 

Datum: 22.03.2016 Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten    
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EZQi030  Bezeichnung  6 Lkw-Entl. Dienst.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi031  Bezeichnung  7 Lkw-Entl. Gastro  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

EZQi032  Bezeichnung  8 Lkw-Entl. Gesund.  Wirkradius /m  99999,0 

  Gruppe  Spitzenschallpegel  D0  0,0 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  115,0 - - 115,0  

      Nacht  - - - -  

 
 
 
 
 



  

Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.: 15/276

Datum: 22.03.2016

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe
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ANLAGE       2.1        zum
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Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 Pkw-Stellplätze     60,0 53,5 45,0 38,7
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 33,0 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 33,0 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 32,9 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 32,9 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 30,8 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 35,2 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 33,6 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 14,7 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 14,6 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 11,6 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 13,7 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 7,9 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 15,4 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 19,2 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 31,4 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 28,4 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 29,1 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 29,3 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 18,8 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 24,2 45,0
A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 36,1 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 Pkw-Stellplätze     60,0 53,6 45,0 38,9
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 42,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 46,0 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 15,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 16,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 9,9 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 12,8 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 16,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 18,0 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 38,3 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 29,4 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 34,8 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 27,4 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 28,3 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 26,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 27,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 51,2 45,0
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Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 Pkw-Stellplätze     60,0 47,8 45,0 33,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 26,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 46,6 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 39,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 25,0 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 9,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 10,6 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 6,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 6,9 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 47,1 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 41,2 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 19,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 24,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 29,0 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 22,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 24,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 59,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 51,1 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 31,4 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 Pkw-Stellplätze     60,0 51,0 45,0 36,2
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 33,2 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 45,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 39,2 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 34,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 20,1 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 24,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 17,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 18,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 44,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 46,5 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 30,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 36,4 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 39,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 31,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 32,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 56,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 57,8 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 36,4 45,0
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Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 Pkw-Stellplätze     60,0 38,3 45,0 23,5
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 37,5 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 37,5 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 37,1 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 35,0 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 25,2 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 32,9 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 28,2 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 33,9 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 32,7 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 34,1 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 33,1 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 16,9 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 20,0 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 23,7 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 51,9 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 49,6 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 51,2 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 50,1 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 24,5 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 26,8 45,0
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 35,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 Pkw-Stellplätze     60,0 58,5 45,0 43,8
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 39,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 40,5 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 53,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 13,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 17,2 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 9,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 10,8 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 11,4 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 19,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 55,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 28,2 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 31,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 27,1 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 28,4 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 23,1 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 28,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 63,5 45,0
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IMMI 2015     INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN

Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 Pkw-Stellplätze     60,0 58,3 45,0 43,5
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 28,3 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 36,7 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 33,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 15,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 20,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 11,2 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 17,3 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 10,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 17,7 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 24,1 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 30,1 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 35,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 29,6 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 39,6 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 21,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 27,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 35,1 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 Pkw-Stellplätze     60,0 59,0 45,0 44,2
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 49,1 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 51,5 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 12,2 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 13,5 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 8,4 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 13,6 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 22,1 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 19,6 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 37,7 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 30,5 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 35,0 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 24,2 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 31,0 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 33,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 28,8 45,0
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 50,0 45,0
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IMMI 2015     INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN

Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 Pkw-Stellplätze     60,0 58,1 45,0 43,3
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 2 Lkw-Fahren Getränk 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 3 Lkw-Fahren Disc.  60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 4 Lkw-Fahren Drog.  60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 54,9 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 46,1 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 45,2 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 12,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 2 Lkw-Abst. Getränke 60,0 13,7 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 8,1 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 16,3 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 43,7 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 7 Lkw-Abst. Gastro  60,0 35,7 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 27,0 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 26,8 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 2 Lkw-Entl. Getränke 60,0 32,2 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 24,9 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 27,5 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 46,6 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 7 Lkw-Entl. Gastro  60,0 44,1 45,0
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 37,0 45,0
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: Pkw-Stellplätze

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL001 SP 001-151 91,8 3,0 56,7 0,4 3,5 0,0 0,0 4,1 0,9 29,3

SP 001-151 / Refl 91,0 3,0 59,7 0,5 3,8 0,0 0,0 2,3 0,9 26,5
PRKL002 SP 152-239 89,4 3,0 57,8 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 28,6

SP 152-239 / Refl 87,8 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 24,0
PRKL003 SP 240-300 87,9 3,0 57,2 0,4 3,6 0,0 0,0 1,6 0,8 27,0

SP 240-300 / Refl 81,8 3,0 58,9 0,5 3,8 0,0 0,0 4,9 0,6 16,4
34,5

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 Pkw-Fahrten 001-151 94,6 3,0 56,8 0,4 3,5 0,0 0,0 3,8 0,9 32,6

Pkw-Fahrten 001-151 / Refl 92,5 3,0 59,5 0,5 3,8 0,0 0,0 2,2 0,9 28,2
LIQi002 Pkw-Fahrten 152-239 90,4 3,0 57,9 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 29,5

Pkw-Fahrten 152-239 / Refl 86,4 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 22,6
LIQi003 Pkw-Fahrten 240-300 86,4 3,0 57,7 0,4 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9 24,9

Pkw-Fahrten 240-300 / Refl 78,7 3,0 58,4 0,4 3,7 0,0 0,0 6,3 0,6 12,7
38,3

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Nacht
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: Pkw-Stellplätze

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
PRKL001 SP 001-151 77,0 3,0 56,7 0,4 3,5 0,0 0,0 4,1 0,9 14,5

SP 001-151 / Refl 76,2 3,0 59,7 0,5 3,8 0,0 0,0 2,3 0,9 11,7
PRKL002 SP 152-239 74,6 3,0 57,8 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 13,8

SP 152-239 / Refl 72,9 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 9,2
PRKL003 SP 240-300 73,0 3,0 57,2 0,4 3,6 0,0 0,0 1,6 0,8 12,2

SP 240-300 / Refl 66,9 3,0 58,9 0,5 3,8 0,0 0,0 4,9 0,6 1,6
19,7

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 Pkw-Fahrten 001-151 79,8 3,0 56,8 0,4 3,5 0,0 0,0 3,8 0,9 17,8

Pkw-Fahrten 001-151 / Refl 77,7 3,0 59,5 0,5 3,8 0,0 0,0 2,2 0,9 13,4
LIQi002 Pkw-Fahrten 152-239 75,7 3,0 57,9 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 14,8

Pkw-Fahrten 152-239 / Refl 71,7 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 7,9
LIQi003 Pkw-Fahrten 240-300 71,6 3,0 57,7 0,4 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9 10,1

Pkw-Fahrten 240-300 / Refl 63,9 3,0 58,4 0,4 3,7 0,0 0,0 6,3 0,6 -2,1
23,5
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 1 Lkw-Fahren SuperM.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi004 1 Lkw-Fahren SuperM 90,1 3,0 52,7 0,2 2,5 0,0 0,0 2,0 0,2 35,7

1 Lkw-Fahren SuperM / Refl 85,5 3,0 52,8 0,2 2,7 0,0 0,0 0,2 0,0 32,7
37,5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 2 Lkw-Fahren Getränk

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi005 2 Lkw-Fahren Getränk 90,1 3,0 52,7 0,2 2,5 0,0 0,0 2,0 0,2 35,7

2 Lkw-Fahren Getränk / Refl 85,5 3,0 52,8 0,2 2,7 0,0 0,0 0,2 0,0 32,7
37,5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 3 Lkw-Fahren Disc.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi006 3 Lkw-Fahren Disc. 89,9 3,0 53,0 0,2 2,6 0,0 0,0 1,3 0,2 35,5

3 Lkw-Fahren Disc. / Refl 84,6 3,0 52,7 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
37,1

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 4 Lkw-Fahren Drog.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi007 4 Lkw-Fahren Drog. 89,0 3,0 53,8 0,3 2,8 0,0 0,0 0,7 0,4 33,8

4 Lkw-Fahren Drog. / Refl 81,9 3,0 53,2 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
35,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 6 Lkw-Fahren Dienst.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 6 Lkw-Fahren Dienst. 87,2 3,0 57,9 0,4 3,6 0,0 0,0 2,5 0,9 24,9

6 Lkw-Fahren Dienst. / Refl 78,4 3,0 59,0 0,5 3,8 0,0 0,0 5,6 0,6 12,9
25,2
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 7 Lkw-Fahren Gastro

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi009 7 Lkw-Fahren Gastro 89,2 2,9 58,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 32,9

32,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 8 Lkw-Fahren Gesund.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung ξ Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi010 8 Lkw-Fahrten Gesund 88,2 3,0 57,8 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 0,9 27,5

8 Lkw-Fahrten Gesund / Refl 83,7 3,0 61,1 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 19,9
28,2
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 1 Lkw-Abst. SuperM.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi001 1 Lkw-Abst. SuperM 83,0 3,0 91,9 50,3 0,2 2,0 0,0 0,0 1,8 0,0 31,7

1 Lkw-Abst. SuperM / HAUS002(7) 82,0 3,0 116,5 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
33,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 2 Lkw-Abst. Getränke

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi002 2 Lkw-Abst. Getränke 83,0 3,0 87,4 49,8 0,2 1,9 0,0 0,0 4,2 0,0 29,8

2 Lkw-Abst. Getränke / HAUS002(7) 82,0 3,0 120,4 52,6 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
32,7

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 3 Lkw-Abst. Discount

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi003 3 Lkw-Abst. Discount 83,0 3,0 98,8 50,9 0,2 2,2 0,0 0,0 1,7 0,0 31,0

3 Lkw-Abst. Discount / HAUS002(7) 82,0 3,0 104,0 51,3 0,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
34,1

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 4 Lkw-Abst. Drogerie

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi004 4 Lkw-Abst. Drogerie 83,0 3,0 116,5 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,3 30,6

4 Lkw-Abst. Drogerie / HAUS003(7) 82,0 3,0 121,4 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
33,1

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 6 Lkw-Abst. Dienst.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi005 6 Lkw-Abst. Dienst. 83,0 3,0 226,7 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 6,1 0,9 16,9

16,9
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 7 Lkw-Abst. Gastro

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi006 7 Lkw-Abst. Gastro 83,0 3,0 200,3 57,0 0,4 3,5 0,0 0,0 4,3 0,7 20,0

20,0

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 8 Lkw-Abst. Gesund.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi007 8 Lkw-Abst. Gesund. 83,0 3,0 218,0 57,8 0,4 3,6 0,0 0,0 1,0 1,0 22,2

8 Lkw-Abst. Gesund. / HAUS032(10) 82,0 3,0 318,7 61,1 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,4
23,7
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 1 Lkw-Entl. SuperM.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi008 1 Lkw-Entl. SuperM 100,0 3,0 96,1 50,7 0,2 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 47,4

1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS001(1) 99,0 3,0 97,6 50,8 0,2 2,2 0,0 0,0 2,5 0,0 46,3
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS002(5) 99,0 3,0 109,1 51,8 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6

51,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 2 Lkw-Entl. Getränke

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi009 2 Lkw-Entl. Getränke 100,0 3,0 91,7 50,2 0,2 2,1 0,0 0,0 4,7 0,0 45,9

2 Lkw-Entl. Getränke / HAUS002(5) 99,0 3,0 113,3 52,1 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1
49,6

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 3 Lkw-Entl. Discount

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi010 3 Lkw-Entl. Discount 100,0 3,0 101,0 51,1 0,2 2,3 0,0 0,0 1,0 0,0 48,5

3 Lkw-Entl. Discount / HAUS002(7) 99,0 3,0 106,8 51,6 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
51,2

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 4 Lkw-Entl. Drogerie

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi011 4 Lkw-Entl. Drogerie 100,0 3,0 116,2 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,2 47,7

4 Lkw-Entl. Drogerie / HAUS003(7) 99,0 3,0 121,4 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4
50,1

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 6 Lkw-Entl. Dienst.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi012 6 Lkw-Entl. Dienst. 95,0 3,0 227,6 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 10,4 0,9 24,5

24,5
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 7 Lkw-Entl. Gastro

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi013 7 Lkw-Entl. Gastro 95,0 3,0 197,4 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 9,7 0,7 26,8

26,8

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: 8 Lkw-Entl. Gesund.

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi014 8 Lkw-Entl. Gesund. 95,0 3,0 223,7 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 1,0 34,0

8 Lkw-Entl. Gesund. / HAUS032(10) 94,0 3,0 312,8 60,9 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 30,5
35,6



  

Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.: 15/276

Datum: 22.03.2016

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelände in HA-Haspe

Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE       2.13      zum

Gutachten              15/276

IMMI 2015     INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN

Immissionsberechnung  [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt x y z Variante IRW Ges-Peg. IRW Ges-Peg.
/m /m /m /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

A) Westerbauer 23   2597309,95 5690439,69 143,00 Spitzenschallpegel  90,0 66,5 65,0 65,5
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 Spitzenschallpegel  90,0 75,4 65,0 61,8
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79 143,00 Spitzenschallpegel  90,0 80,1 65,0 64,6
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83 143,00 Spitzenschallpegel  90,0 80,5 65,0 64,9
E) An der Hütte 22  2597162,00 5690553,51 148,00 Spitzenschallpegel  90,0 71,9 65,0 46,5
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35 140,00 Spitzenschallpegel  90,0 83,7 65,0 66,4
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59 140,00 Spitzenschallpegel  90,0 71,0 65,0 70,7
G1) gepl. Büro 5 O  2597199,05 5690324,37 140,00 Spitzenschallpegel  90,0 80,3 65,0 69,3
G2) gepl. Büro 5 N  2597182,40 5690342,61 140,00 Spitzenschallpegel  90,0 75,1 65,0 73,5
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Tag
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: Spitzenschallpegel

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi015 SP 001 Pkw-Tür 97,0 3,0 162,2 55,2 0,3 3,2 0,0 0,0 1,6 0,6 39,1
EZQi016 SP 026 Pkw-Tür 97,0 3,0 185,8 56,4 0,4 3,4 0,0 0,0 11,9 1,1 26,9

SP 026 Pkw-Tür / HAUS105(6) 96,0 3,0 196,5 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 3,7 0,6 34,0
SP 026 Pkw-Tür / HAUS108(5) 96,0 3,0 325,9 61,3 0,6 4,0 0,0 0,0 0,8 1,3 31,0

EZQi017 SP 130 Pkw-Tür 97,0 3,0 196,4 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 2,4 1,0 35,9
SP 130 Pkw-Tür / HAUS007(6) 96,0 3,0 208,1 57,4 0,4 3,6 0,0 0,0 1,5 0,5 35,7
SP 130 Pkw-Tür / HAUS108(6) 96,0 3,0 289,6 60,2 0,6 3,9 0,0 0,0 14,9 0,9 18,5

EZQi018 SP 194 Pkw-Tür 97,0 3,0 213,3 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,8 1,0 36,6
SP 194 Pkw-Tür / HAUS032(10) 96,0 3,0 322,8 61,2 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32,2

EZQi019 SP 229 Pkw-Tür 97,0 3,0 246,3 58,8 0,5 3,8 0,0 0,0 1,0 1,0 34,9
EZQi020 SP 241 Pkw-Tür 97,0 3,0 224,4 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9 37,0
EZQi021 SP 245 Pkw-Tür 97,0 3,0 211,4 57,5 0,4 3,6 0,0 0,0 9,7 0,8 28,0
EZQi022 SP 287 Pkw-Tür 97,0 3,0 214,7 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 37,6

SP 287 Pkw-Tür / HAUS068(4) 96,0 3,0 297,3 60,5 0,6 3,9 0,0 0,0 0,8 0,7 32,5
EZQi023 SP 300 Pkw-Tür 97,0 3,0 235,1 58,4 0,5 3,7 0,0 0,0 4,0 0,9 32,6
EZQi024 Lkw-Abfahrt 108,0 3,0 254,2 59,1 0,5 3,8 0,0 0,0 0,5 1,0 46,1
EZQi025 Lkw-Abfahrt 108,0 3,0 231,7 58,3 0,4 3,7 0,0 0,0 0,6 0,9 47,0
EZQi026 1 Lkw-Entl. SuperM 115,0 3,0 96,1 50,7 0,2 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 62,4

1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS001(1) 114,0 3,0 97,6 50,8 0,2 2,2 0,0 0,0 2,5 0,0 61,3
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS002(5) 114,0 3,0 109,1 51,8 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6

EZQi027 2 Lkw-Entl. Getränke 115,0 3,0 91,7 50,2 0,2 2,1 0,0 0,0 4,7 0,0 60,9
2 Lkw-Entl. Getränke / HAUS002(5) 114,0 3,0 113,3 52,1 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1

EZQi028 3 Lkw-Entl. Discount 115,0 3,0 101,0 51,1 0,2 2,3 0,0 0,0 1,0 0,0 63,5
3 Lkw-Entl. Discount / HAUS002(7) 114,0 3,0 106,8 51,6 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,8

EZQi029 4 Lkw-Entl. Drogerie 115,0 3,0 116,2 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,2 62,7
4 Lkw-Entl. Drogerie / HAUS003(7) 114,0 3,0 121,4 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4

EZQi030 6 Lkw-Entl. Dienst. 115,0 3,0 227,6 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 10,4 0,9 44,5
EZQi031 7 Lkw-Entl. Gastro 115,0 3,0 197,4 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 9,7 0,7 46,8
EZQi032 8 Lkw-Entl. Gesund. 115,0 3,0 223,7 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 1,0 54,0

8 Lkw-Entl. Gesund. / HAUS032(10) 114,0 3,0 312,8 60,9 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 50,5
71,9

Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hütte 22 Emissionsvariante: Nacht
X = 2597162,00 Y = 5690553,51 Z =   148,00

Variante: Spitzenschallpegel

Elementtyp: Einzelschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
EZQi015 SP 001 Pkw-Tür 97,0 3,0 162,2 55,2 0,3 3,2 0,0 0,0 1,6 0,6 39,1
EZQi016 SP 026 Pkw-Tür 97,0 3,0 185,8 56,4 0,4 3,4 0,0 0,0 11,9 1,1 26,9

SP 026 Pkw-Tür / HAUS105(6) 96,0 3,0 196,5 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 3,7 0,6 34,0
SP 026 Pkw-Tür / HAUS108(5) 96,0 3,0 325,9 61,3 0,6 4,0 0,0 0,0 0,8 1,3 31,0

EZQi017 SP 130 Pkw-Tür 97,0 3,0 196,4 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 2,4 1,0 35,9
SP 130 Pkw-Tür / HAUS007(6) 96,0 3,0 208,1 57,4 0,4 3,6 0,0 0,0 1,5 0,5 35,7
SP 130 Pkw-Tür / HAUS108(6) 96,0 3,0 289,6 60,2 0,6 3,9 0,0 0,0 14,9 0,9 18,5

EZQi018 SP 194 Pkw-Tür 97,0 3,0 213,3 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,8 1,0 36,6
SP 194 Pkw-Tür / HAUS032(10) 96,0 3,0 322,8 61,2 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32,2

EZQi019 SP 229 Pkw-Tür 97,0 3,0 246,3 58,8 0,5 3,8 0,0 0,0 1,0 1,0 34,9
EZQi020 SP 241 Pkw-Tür 97,0 3,0 224,4 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9 37,0
EZQi021 SP 245 Pkw-Tür 97,0 3,0 211,4 57,5 0,4 3,6 0,0 0,0 9,7 0,8 28,0
EZQi022 SP 287 Pkw-Tür 97,0 3,0 214,7 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 37,6

SP 287 Pkw-Tür / HAUS068(4) 96,0 3,0 297,3 60,5 0,6 3,9 0,0 0,0 0,8 0,7 32,5
EZQi023 SP 300 Pkw-Tür 97,0 3,0 235,1 58,4 0,5 3,7 0,0 0,0 4,0 0,9 32,6

46,5



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.1 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort A

Ermittlung der Beurteilungspegel Whs. Westerbauerstraße 23

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 53,5 0 53,5

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 33,0 -1,6 31,4

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 33,0 -9 24,0

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 32,9 -3,6 29,3

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 32,9 -9 23,9

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 30,8 -12 18,8

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 35,2 -12 23,2

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 33,6 -7,3 26,3

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 14,7 -1,6 13,1

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 14,6 -9 5,6

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 11,6 -3,6 8,0

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 13,7 -9 4,7

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 7,9 -12 -4,1

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 15,4 -12 3,4

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 19,2 -7,3 11,9

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 31,4 -4,6 26,8

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 28,4 -12 16,4

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 29,1 -3,6 25,5

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 29,3 -12 17,3

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 18,8 -12 6,8

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 24,2 -12 12,2

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 36,1 -10,3 25,8

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 54

IRW-T 60

Ü -6

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 38,7 0 38,7

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 39

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -6

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.2 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort B

Ermittlung der Beurteilungspegel Whs. Enneper Straße 121

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 53,6 0 53,6

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 43,2 -1,6 41,6

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 43,2 -9 34,2

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 43,2 -3,6 39,6

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 43,2 -9 34,2

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 43,2 -12 31,2

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 42,2 -12 30,2

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 46,0 -7,3 38,7

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 15,2 -1,6 13,6

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 16,5 -9 7,5

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 9,9 -3,6 6,3

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 12,8 -9 3,8

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 16,5 -12 4,5

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 18,0 -12 6,0

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 38,3 -7,3 31,0

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 29,4 -4,6 24,8

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 34,8 -12 22,8

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 27,4 -3,6 23,8

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 28,3 -12 16,3

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 26,5 -12 14,5

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 27,2 -12 15,2

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 51,2 -10,3 40,9

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 55

IRW-T 60

Ü -5

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 38,9 0 38,9

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 39

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -6

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.3 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort C

Ermittlung der Beurteilungspegel Whs. Enneper Straße 154

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 47,8 0 47,8

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 26,8 -1,6 25,2

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 26,8 -9 17,8

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 26,8 -3,6 23,2

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 26,3 -9 17,3

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 46,6 -12 34,6

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 39,7 -12 27,7

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 25,0 -7,3 17,7

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 9,7 -1,6 8,1

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 10,6 -9 1,6

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 6,3 -3,6 2,7

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 6,9 -9 -2,1

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 47,1 -12 35,1

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 41,2 -12 29,2

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 19,3 -7,3 12,0

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 24,3 -4,6 19,7

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 29,0 -12 17,0

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 22,7 -3,6 19,1

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 24,3 -12 12,3

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 59,3 -12 47,3

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 51,1 -12 39,1

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 31,4 -10,3 21,1

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 51

IRW-T 60

Ü -9

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 33,0 0 33,0

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 33

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -12

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.4 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort D

Ermittlung der Beurteilungspegel Whs. Enneper Straße 158a

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 51,0 0 51,0

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 34,0 -1,6 32,4

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 34,0 -9 25,0

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 34,0 -3,6 30,4

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 33,2 -9 24,2

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 45,6 -12 33,6

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 39,2 -12 27,2

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 34,6 -7,3 27,3

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 20,1 -1,6 18,5

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 24,9 -9 15,9

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 17,7 -3,6 14,1

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 18,6 -9 9,6

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 44,9 -12 32,9

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 46,5 -12 34,5

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 30,7 -7,3 23,4

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 36,4 -4,6 31,8

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 39,0 -12 27,0

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 31,9 -3,6 28,3

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 32,0 -12 20,0

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 56,7 -12 44,7

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 57,8 -12 45,8

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 36,4 -10,3 26,1

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 53

IRW-T 60

Ü -7

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 36,2 0 36,2

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 36

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -9

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.5 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort E

Ermittlung der Beurteilungspegel Whs. An der Hütte 22

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 38,3 0 38,3

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 37,5 -1,6 35,9

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 37,5 -9 28,5

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 37,1 -3,6 33,5

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 35,0 -9 26,0

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 25,2 -12 13,2

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 32,9 -12 20,9

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 28,2 -7,3 20,9

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 33,9 -1,6 32,3

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 32,7 -9 23,7

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 34,1 -3,6 30,5

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 33,1 -9 24,1

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 16,9 -12 4,9

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 20,0 -12 8,0

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 23,7 -7,3 16,4

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 51,9 -4,6 47,3

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 49,6 -12 37,6

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 51,2 -3,6 47,6

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 50,1 -12 38,1

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 24,5 -12 12,5

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 26,8 -12 14,8

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 35,6 -10,3 25,3

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 52

IRW-T 60

Ü -8

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 23,5 0 23,5

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 24

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -21

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)
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Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.6 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort F1

Ermittlung der Beurteilungspegel gepl. Gesundheitszentrum Westseite

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 58,5 0 58,5

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 40,9 -1,6 39,3

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 40,9 -9 31,9

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 40,9 -3,6 37,3

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 40,9 -9 31,9

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 39,6 -12 27,6

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 40,5 -12 28,5

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 53,6 -7,3 46,3

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 13,3 -1,6 11,7

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 17,2 -9 8,2

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 9,9 -3,6 6,3

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 10,8 -9 1,8

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 11,4 -12 -0,6

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 19,3 -12 7,3

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 55,3 -7,3 48,0

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 28,2 -4,6 23,6

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 31,6 -12 19,6

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 27,1 -3,6 23,5

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 28,4 -12 16,4

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 23,1 -12 11,1

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 28,6 -12 16,6

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 63,5 -10,3 53,2

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 60

IRW-T 60

Ü 0

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 43,8 0 43,8

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 44

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -1

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.7 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort F2

Ermittlung der Beurteilungspegel gepl. Gesundheitszentrum Nordseite

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 58,3 0 58,3

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 35,5 -1,6 33,9

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 35,5 -9 26,5

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 35,5 -3,6 31,9

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 35,5 -9 26,5

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 28,3 -12 16,3

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 36,7 -12 24,7

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 33,8 -7,3 26,5

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 15,8 -1,6 14,2

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 20,8 -9 11,8

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 11,2 -3,6 7,6

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 17,3 -9 8,3

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 10,0 -12 -2,0

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 17,7 -12 5,7

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 24,1 -7,3 16,8

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 30,1 -4,6 25,5

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 35,0 -12 23,0

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 29,6 -3,6 26,0

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 39,6 -12 27,6

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 21,5 -12 9,5

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 27,0 -12 15,0

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 35,1 -10,3 24,8

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 58

IRW-T 60

Ü -2

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 43,5 0 43,5

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 44

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -1

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)
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Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.8 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort G1

Ermittlung der Beurteilungspegel gepl. Büro-/Geschäftshaus Ostseite

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 59,0 0 59,0

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 50,8 -1,6 49,2

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 50,8 -9 41,8

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 50,8 -3,6 47,2

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 50,8 -9 41,8

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 50,8 -12 38,8

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 49,1 -12 37,1

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 51,5 -7,3 44,2

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 12,2 -1,6 10,6

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 13,5 -9 4,5

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 8,4 -3,6 4,8

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 13,6 -9 4,6

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 22,1 -12 10,1

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 19,6 -12 7,6

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 37,7 -7,3 30,4

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 30,5 -4,6 25,9

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 35,0 -12 23,0

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 24,2 -3,6 20,6

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 31,0 -12 19,0

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 33,8 -12 21,8

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 28,8 -12 16,8

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 50,0 -10,3 39,7

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 60

IRW-T 60

Ü 0

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 44,2 0 44,2

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 44

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -1

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)
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Auftrag : HD Investitions und Verwaltungs GmbH ANLAGE 3.9 zum

Objekt : Nachnutzung Brandt-Gelände Gutachten 15/276

Enneper Straße 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276 TA Lärm

Datum      : 22.03.2016

Verfahren : TA Lärm 

Immissionsort G2

Ermittlung der Beurteilungspegel gepl. Büro-/Geschäftshaus Nordseite

IRW-T 60 dB(A)

Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 16 60 960 58,1 0 58,1

1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 45,6 -1,6 44,0

2 Lkw-Fahrten Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 45,6 -9 36,6

3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 45,6 -3,6 42,0

4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 45,6 -9 36,6

6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 54,9 -12 42,9

7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 46,1 -12 34,1

8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 45,2 -7,3 37,9

1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 12,6 -1,6 11,0

2 Lkw-Abstellen Getränkemarkt Anlieferzone 2 60 120 13,7 -9 4,7

3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 8,1 -3,6 4,5

4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 16,3 -9 7,3

6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 43,7 -12 31,7

7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 35,7 -12 23,7

8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 60 180 27,0 -7,3 19,7

1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 26,8 -4,6 22,2

2 Lkw-Entladen Getränkemarkt Anlieferzone 2 30 60 32,2 -12 20,2

3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 24,9 -3,6 21,3

4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 27,5 -12 15,5

6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 46,6 -12 34,6

7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 44,1 -12 32,1

8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplätze 3 30 90 37,0 -10,3 26,7

Beurteilungszeit Tr   = 16 Std. 960 min Lr,T 59

IRW-T 60

Ü -1

Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)

Betriebs-/ Geräuschart Bereich (Lage) Bezugs- Bezugs- Gesamt- L AT ges KZeit KT KR Lr,i

anzahl zeit zeit

n T  in  min TE  in  min dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nutzung der Stellplätze Stellplätze 1 60 60 43,3 0 43,3

Beurteilungszeit Tr   = 1 Std. 60 min Lr,N 43

IRW-N 45

Legende: LAT ges Immissionspegel (LAeq + KI) Ü -2

LAeq Dauerschallpegel, energieäquivalent

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KZeit Zeitkorrektur, KZeit = 10 log(TE/Tr)

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit

KR Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Lr,i  Einzel-Beurteilungspegel

Lr  Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

Ü IRW-Überschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



ANLAGE zum

Gutachten 15/276

Bauvorhaben:

Nachnutzung Brandt-Gelände,

Enneper Straße 140a in Hagen-Haspe, mit

Neubau von Marktgebäuden und Einrichtung eines

Gesundheitszentrums sowie Stellplätzen

i.V. mit Vorhabenbezogen Bebauungsplan

Nr. 3/14 Brandt-Gelände der Stadt Hagen

Auftraggeber:

HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Eichendorffstraße 52

53721 Siegburg

Aufgabe:

Untersuchung der durch die geplanten Nutzungen

und insbesondere der Stellplätze im Bereich

benachbarter Wohnhäuser zu erwartenden

Geräusche und Beurteilung dieser nach

DIN 18 005 Schallschutz im Städtebau

i.V. mit der Technischen Anleitung zum

Schutz gegen Lärm (TA Lärm)

Darstellung:

Lageplan M 1:1000
(Blattformat DIN A3)

Datum: 22.03.2016

Legende:

geplante Nutzungen (Marktgebäude etc.)

Linienschallquellen (Kfz-Fahrwege)

Punktschallquellen (Lkw-Entladen etc.)

Punktschallquellen (Spitzenschallpegel)

Immissionsorte (Wohn- und Bürohäuser)
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

  15/276-E1 10.01.2017 

      
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)  
- Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt -  
Ergänzende Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm und zu Anregungen und Einwendungen   
 

Sehr geehrter Herr Matjeka, 
 

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GmbH, Eichendorffstraße 52, 53721 Siegburg, wurde 

von uns im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) - 

Misch- und Sondergebiet nördlich der Enneper Straße - Zwieback Brandt - ein Geräusch-

Immissionsschutz-Gutachten erstellt, Bearb.-Nr. 15/276 vom 22.03.2016. 

In dem Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen 

Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsmärkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-

barter Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschäfts-

häuser) zu erwartenden Geräuschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 „Schallschutz im 

Städtebau“ in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt.  

 
Im Rahmen der Offenlegung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) und daran an-

schließend sind verschiedene Anregungen und Einwendungen bei der Stadt Hagen eingegangen, auf 

die wir nachfolgend Bezug nehmen. 
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7. Anregung  

 
 Brandi Rechtsanwälte im Namen der Mandanten H.W. und K.F. Schlattmeier vom 11.11.2016 

 
 In der Anregung wird ausgeführt, dass die Zunahme des Verkehrslärms auf der Enneper Straße 

nicht betrachtet worden wäre.  

 
 In dem von uns erstellten Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom 

22.03.2016, wurde das dem Plangebiet auf der öffentlichen Verkehrsfläche (Enneper Straße) zu-

zuordnende Verkehrsaufkommen unter Ziffer 9. nach den Verfahren der TA Lärm behandelt. Das 

Verfahren der TA Lärm basiert auf dem Beurteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzverord-

nung (16. BImSchV), welches für den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen 

gilt. Das hier vorliegende Bauvorhaben mit Erstellung von Abbiegespuren stellt dabei eine Ände-

rung eines Verkehrsweges dar. Ob diese Änderung als wesentlich im Sinne der 16. BImSchV 

einzustufen ist, hängt von verschiedenen Bedingungen ab.  

 Als maßgebliche Bedingung ist anzuführen, dass der Verkehrslärm durch einen erheblichen bau-

lichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

Auf Grundlage der Verkehrsgutachten Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 liegt im Bereich 

der Enneper Straße eine Durchschnittliche Tägliche Verkehrsbelastung von DTV ≈ 15.000 Kfz/24h 

vor. Durch das geplante Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von ca. 2.200 Kfz/24 zu erwar-

ten. Auf Grundlage des zur Berechnung von Verkehrsgeräuschen nach der 16. BImSchV heran-

zuziehenden logarithmischen Berechnungsverfahrens auf der Basis von 10 ergibt sich daraus 

eine Zunahme der Verkehrsgeräusche um ∆L = 10 log[(DTV + Zunahme)/DTV] = 0,6 dB(A).  

 Diese Zunahme liegt deutlich unter dem Wert von 3 dB(A), der im Sinne der 16. BImSchV eine 

wesentliche Änderung von Verkehrswegen darstellt.  

 Hinzu kommt, dass bei einer anderen Nutzung des ehemaligen Brandt-Geländes, z.B. wie bisher 

als Gewerbegebiet, ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsgeräusche auftreten würde, die in der 

voran aufgeführten Bewertung noch nicht enthalten ist.  

 Die durch das geplante Bauvorhaben zu erwartende Zunahme des Verkehrslärms auf der öffent-

lichen Straße kann somit als nicht relevant eingestuft werden. 
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10. Anregung  

 
 Rechtsanwälte Baumeister für die Gemeinn. Wohnstätten-Genossenschaft eG vom 03.11.2016 

  
 In der Anregung wird aufgeführt, dass eine nach der Festsetzung Nr. 10 zu errichtende Sicht-

schutzwand weder in der Plankarte noch in der Legende vorhanden sei. Darüber hinaus wird auf 

eine fehlende Untersuchung des Verkehrslärms auf der Enneper Straße verwiesen. 

 
 In dem von uns erstellten Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom 

22.03.2016, wurde auf Grundlage des Städtebaulichen Entwurfes des Architekturbüros Eicker 

vom 23.02.2016, im nordöstlichen Bereich des Plangebiets eine Sichtschutzwand mit einer Höhe 

von hrel = 2,3 m über Terrain berücksichtigt. Auf Grund der Lage der geplanten Sichtschutzwand 

hat diese auch eine schallabschirmende Wirkung auf die nordöstlich des Plangebiets liegenden 

Wohnhäuser an der Straße An der Hütte. Bedingt durch die erhöhte Lage der Wohnhäuser an 

der Straße An der Hütte ist die Abschirmwirkung der geplanten Sichtschutzwand aber mit Ab-

schirmmaßen von Abar = 0 bis 4,7 dB(A) als gering einzustufen.  

 Hinzu kommt, dass neben dem durch die geplante Sichtschutzwand teilweise abgeschirmten   

Direktschall auch Reflexionen an den geplanten Marktgebäuden auftreten, die durch die Sicht-

schutzwand nicht mehr abgeschirmt werden. Dies wurde in der Geräusch-Immissionsprognose 

entsprechend berücksichtigt und kann u.a. der Anlage 2.11 entnommen werden. 

 Der geplanten Sichtschutzwand kommt somit in Bezug auf den Geräuschimmissionsschutz eine 

untergeordnete Bedeutung zu. 

 
 Zum Verkehrslärm siehe Seite 2 des vorliegenden Schreibens. 
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- Einwand zum Immissionsschutz  

 
 Orth Kluth Rechtsanwälte, PartG mbH, Karlstraße 8, 40221 Düsseldorf 

  
 In dem Einwand wird auf Seite 5 aufgeführt, dass die von der benachbarten Verzinkerei, An der 

Hütte 29-31, 58135 Hagen, ausgehenden Immissionen nicht hinreichend betrachtet wurden.  

 
 In dem von uns erstellten Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom 

22.03.2016, wurde unter Ziffer 8.3 auf die Geräuschvorbelastung von der benachbarten 

Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG eingegangen. Hierbei wurde ausge-

führt, dass die von der Verzinkerei im zulässigen Maße verursachten Geräuschemissionen und   

-immissionen bereits durch die vorhandenen Wohnhäuser an der Straße An der Hütte und die 

Wohnhäuser Enneper Straße 158a bis 162 (Nordwestseite) dahingehend begrenzt werden, dass 

im Bereich der für die hier geplanten Nutzungen und Betriebe zu betrachtenden Immissionsorte 

keine maßgebliche Geräuschvorbelastung zu erwarten ist.  

 Diesbezüglich wird in dem Einwand angeführt, dass die industrielle Nutzung der Verzinkerei so-

wohl hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsbetriebe als auch in Bezug auf die geplanten 

Wohnnutzungen einen Konflikt schaffe.  

 
 Hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsbetriebe ist anzuführen, dass diese aus Sicht des       

Geräusch-Immissionsschutzes nach der TA Lärm vom Grundsatz her nicht als schutzbedürftig 

eingestuft werden. In Bezug auf die Schutzbedürftigkeit von Gebäuden und Räumen verweist die 

TA Lärm im Anhang unter Nummer A.1.3 auf schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 "Schall-

schutz im Hochbau", Ausgabe 11.1989. Nach Nummer 4.1 der DIN 4109 sind nur Räume zum 

dauernden Aufenthalt (Aufenthaltsräume) schutzbedürftig. Als Aufenthaltsräume gelten dabei u.a. 

Wohn- und Schlafräume sowie Büro- und Praxisräume. Da die geplanten Einzelhandelsbetriebe 

in einem Sondergebiet für ein Nahversorgungszentrum nach § 11 BauNVO errichtet werden sol-

len, in dem nach der Festsetzung Nr. 1 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 keine 

Wohnnutzungen zugelassen sind, sind im Bereich der geplanten Einzelhandelsmärkte auch kei-

ne Immissionsorte für schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume zu berücksichtigen.  

 In Bezug auf ggf. mögliche Büros im Bereich der geplanten Einzelhandelsbetriebe ist anzuführen, 

dass diese auf Grundlage der Gebietsart als Sondergebiet Nahversorgungszentraum zur Unter-

bringung von Betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten einen geringeren 

Schutzanspruch aufweisen, der hier dem Schutzanspruch eines Gewerbegebietes nach § 8 der 



 

  

ING.-BÜRO FÜR AKUSTIK UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 

Buchholz·Erbau-Röschel·Horstmann   Partnerschaftsgesellschaft  44141 Dortmund 

 

Seite       5                    Bearb.-Nr.   15/276-E1 
 

 

BauNVO gleichgesetzt werden kann. Dieser Schutzanspruch stand auch den Aufenthaltsräumen 

wie z.B. Büroräumen des ehemaligen Brandt-Betriebes zu.  

 Durch die geplanten Einzelhandelsbetriebe ergibt sich somit keine an die benachbarte 

Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG heranrückende schutzbedürftige Nut-

zung, so dass hinsichtlich des Geräusch-Immissionsschutzes keine sich neu bildende Konflikt-

situation zu erwarten ist.  

 
 Hinsichtlich der Wohnungen, die im südöstlich geplanten Gesundheitszentrum errichtet werden 

sollen, ist anzuführen, dass diese zum Betriebsgelände der Verzinkerei der Firma Voigt & 

Schweitzer GmbH & Co. KG einen deutlich größeren Abstand von ca. 140 m aufweisen als das in 

vergleichbarer Ausbreitungsrichtung (Südsüdost) liegende und zum Betriebsgelände nächstbe-

nachbarte Wohnhaus Enneper Straße 158a mit einem Abstand von ca. 40 m. Da sich Schall-

emissionen i.d.R. kugelförmig ausbreiten, ist die genaue Ausbreitungsrichtung dabei von 

untergeordneter Bedeutung.  

 Darüber hinaus befinden sich westlich des geplanten Gesundheitszentrums bereits Wohnhäuser, 

Enneper Straße 142 bis 148, die ebenfalls einen Schutzanspruch gegenüber den Geräuschim-

missionen der Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG aufweisen. Die vorhan-

denen Wohnhäuser liegen dabei näher an dem Betriebsgelände der Verzinkerei und ragen auf 

Grund ihrer Geschosszahl mit vier Vollgeschossen und ausgebauten Dachgeschossen deutlich 

über das geplante Gesundheitszentrum, welches lediglich drei Vollgeschosse erhält, hinaus.  

 Da sich Geräuschimmissionen, auf Grund wegfallender Abschirmungen, mit steigender Höhe un-

gehinderter ausbreiten, wird der Betrieb der Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & 

Co. KG bereits durch die vorhandenen Wohnhäuser in seiner zulässigen Höhe der Geräusch-

emissionen und -immissionen beschränkt. Das geplante Gesundheitszentrum stellt somit eben-

falls keine heranrückende schutzbedürftige Bebauung dar.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK 
UND LÄRM-IMMISSIONSSCHUTZ 
44141 DORTMUND  
 
 
 

Dipl.-Ing. Erbau-Röschel  
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